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»Es ist nicht wahr, dass der Helfer dem Selbstmörder den Weg frei macht. Es ist nicht wahr, dass er ihm die äußerste Freiheit gewährt. Das alles nimmt er ihm. Er schneidet ihm den Weg ab. Statt dem Lebensmüden bei der Selbsttötung zu helfen, bringt ihn sein Helfer in Wahrheit um, indem er nur den fehlenden, aber entscheidenden Rest an Gewalt dazugibt.«

Andreas Krause Landt



Sterbehilfe ist das Ende aller Selbstbestimmung.
Sterbehilfe ist Euthanasie an Lebensmüden.
Sterbehilfe ist medizinisch unnötig.
Sterbehilfe ist infernalisch.
Warum wird trotzdem nach ihr gerufen?
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Editorische Notiz

Das geplante Sterbehilfegesetz bezeichnete Julia Klöckner in einem Interview mit der Zeitung Die Welt vom 12. Dezember 2012 als »Abschied von der Humanität« und als »ethisches Erdbeben«. Ferner sagte die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, Selbstbestimmung bedeute nicht, dass der Mensch niemandem zu Last fallen darf. Genau dieses aber, dass einer dem anderen nicht länger zur Last falle, ist die verborgene Botschaft des neuen § 217 StGB, dessen Befürworter sich auf das Selbstbestimmungsrecht berufen. Die in Deutschland kaum vorhandene gewerbsmäßige Sterbehilfe soll verboten, die nicht gewerbsmäßig organisierte und die private Sterbehilfe aber sollen indirekt erlaubt werden. Könnte das nicht den künftigen Pflegenotstand mildern? Das Gesetz soll schon am 31. Januar den Bundestag und am 1. März 2013 den Bundesrat passieren.

In dieser Lage hat die Manuscriptum Verlagsbuchhandlung den Medizinhistoriker und Medizinethiker Axel W. Bauer um eine Darstellung der Gefahren gebeten, die aus dem neuen Sterbehilfegesetz erwachsen. Dieser Bitte kam Professor Bauer dankenswerterweise nach und schrieb, dass das Gesetz einen Abschied vom ärztlichen Tötungsverbot des Hippokratischen Eides und, fast siebzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, eine Wiedereinführung der Euthanasie in Deutschland bedeuten würde. Insbesondere der Todeswunsch, so Bauer, sei nicht ein Zeichen von Selbstbestimmung, sondern in neunzig Prozent aller Fälle das Symptom einer schweren Depression. Wer Depressiven hilft, ihren düstersten Traum zu verwirklichen, vergeht sich an Wehrlosen. Deshalb, so Bauer, ist Sterbehilfe Euthanasie.

Die Beihilfe zum Selbstmord wäre künftig nicht nur erlaubt (das ist sie leider schon heute), sondern geradezu geboten. Die Sterbehilfe baut auf den enttabuisierten »Freitod« auf, und deshalb lag es nahe, Reinhold Schneiders im Jahre 1947 erschienenes Plädoyer gegen den Selbstmord in diesen Band mit aufzunehmen. Für Schneider war der Selbstmord noch eine zerstörerische und verbotene Selbstermächtigung des Menschen. Was zu seiner Zeit die Ausnahme war – das sich selbst richtende Individuum –, das droht durch Sterbehilfe nun zu einem Massenphänomen zu werden. Denn Sterbehilfe verspricht den Sieg über das Schicksal. Scheinbar erlöst sie die Menschen nicht nur von ihrem eigenen Leid, sondern auch von dem der anderen. Der moderne Mensch empfindet neben Krankheit und Tod seine soziale Abhängigkeit als narzisstische Kränkung. Sie scheinbar zu überwinden, kommt ihm die Sterbehilfe gerade recht. Deshalb stellt Andreas Krause Landt sie in das Spannungsfeld von Hedonismus und Lebensverachtung. Die trostlose Vereinzelung würde durch Sterbehilfe zunehmen. Der Staat würde die Krankheit der Gesellschaft verschlimmern, statt sie zu kurieren.

Gegen solche Verirrung hilft nur das dauerhaft gültige Wissen um die Grundlagen guten und menschenwürdigen Lebens. Die Fiktion grenzenloser Selbstbestimmung gehört nicht dazu. Sie ist der Blankoscheck, nach dem unsere Zukunft schielt. Das Verbrechen von morgen braucht keine Lager. Es braucht vielleicht nur den Glauben seiner Opfer, dass sie freiwillig und selbstbestimmt stürben. Auch der Zug der Geschichte fährt mit erneuerbarer Energie. Trotzdem gilt: Niemand ist allein, und »alles Leben ist eins«.
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Ein altes Sprichwort sagt: »Das Sterben spart man bis zuletzt.« Seit einiger Zeit ist aber in einer Weise vom Sterben die Rede, als hätten wir endlich genug gespart. Oder anders: Als wäre das Sterben gar keine Frage des Sparens. Als würde es sich vielmehr vor uns drücken, als würde es mit sich geizen und uns zu kurz kommen lassen. Als müssten wir aufpassen, dass es uns nicht vergisst. Es ist neuerdings in einer Atemlosigkeit vom Sterben die Rede, als wäre es schon im nächsten Augenblick unsere letzte Rettung, als könnten wir es verpassen wie einen abfahrenden Zug. Die Zeiten müssen sich geändert haben.

»Man stirbt, wie man gelebt hat«, sagt ein anderes Sprichwort. Da wir in einer Zeit leben, in der Staat und Medien den Bürgern kaum noch selbstverantwortliche Entscheidungen zutrauen, überrascht es nicht, dass Staat und Medien es den Bürgern auch nicht mehr zutrauen wollen, ohne öffentliche Hand den Weg ins Jenseits zu finden. Ein allzu fürsorglicher Diktator, der sich längst in unser Privatleben eingekauft hat, lehrt uns, dass man arm sein kann, auch wenn man genug zu essen und ein warmes Zuhause hat. Er fühlt sich für die intimsten Details unserer Lebensführung zuständig, und nun kümmert er sich auch noch um den letzten unwillkürlichen, nicht geregelten Rest, den das Leben in unserer industriellen, durchrationalisierten und digital kontrollierten Welt noch zu bieten hat – als wollte er Schicksal spielen oder uns dahin bringen, dass wir es tun. Es scheint, als wollte man uns nicht einmal Art und Zeitpunkt unseres Todes überlassen, den wir bislang hinausgeschoben haben, so weit wir konnten, den wir empfangen und hingenommen haben. Diese Demut kann unser fürsorglicher Diktator nicht länger dulden. Es sei sehr unverantwortlich, den Tod einfach abzuwarten, erklärt er uns mit erhobenem Zeigefinger, wir ahnten ja nicht, mit welchem Feuer wir da spielen. Die Verantwortung, vor der wir angeblich versagen, sollen wir abgeben. Das Sterben wird nicht mehr »gespart«, es wird herbeizitiert. Noch ein Tropf, an dem wir hängen sollen. Immer lauter ertönt der Ruf nach Sterbehilfe.

Der alte Zwangstod soll durch den neuen Willenstod abgelöst werden. Bald würden wir nicht mehr sterben müssen, will man uns sagen, sondern sterben wollen. Nun gut, wir können scheinbar alles, warum nicht auch das? Warum nicht auch den Tod mit ein wenig Modebewusstsein planen und gestalten? Und weil schwerlich alle nach der Mode gehen, man aber den verbleibenden Rest, vielleicht die schweigende Mehrheit, »mitnehmen« will, übernehmen die Medien die Aufgabe, das Sollen für ein Wollen auszugeben. Damit das nicht allzu kontrovers diskutiert wird, werden die entscheidenden Maßnahmen möglichst diskret ergriffen. Die erste Lesung des neuen Sterbehilfegesetzes, Paragraph 217 StGB, am 29. November 2012 im Deutschen Bundestag hatte die Tagesordnungsnummer 40. Das Plenum trat um neun Uhr morgens zusammen. Die Debatte zum Thema Sterbehilfe hätte, so sie überhaupt stattgefunden haben würde, schätzungsweise erst gegen Mitternacht beginnen können, nachdem die Abgeordneten 15 Stunden lang mit wichtigeren Dingen beschäftigt waren. Die erste Lesung hatte man so gelegt, dass sie möglichst wenig auffiel. Es hatten sich ja fast alle Talkshows in der Woche zuvor den Themen »Tod«, »Sterben« und »Sterbehilfe« gewidmet. Vielleicht auch deshalb begnügten sich die Bundestagsfraktionen damit, ihre Reden zu Protokoll zu geben und den Gesetzentwurf an die Ausschüsse zu überweisen. Als es darauf ankam, etwas zu sagen, wurde ausnahmsweise einmal nichts gesagt. Auch Sender und Zeitungen schwiegen.1

Ein »humanitäres« Projekt

Bereits das Wort »Sterbehilfe« sollte einen misstrauisch machen, insofern es etwas verbindet, das bislang nicht zusammengehörte. Es gibt einen weithin natürlichen Vorgang als hilfs- und unterstützungsbedürftig aus, wobei die Hilfe ebenfalls eine gewisse Natürlichkeit beansprucht. Denn das Natürliche teilt sich auf in das Naturwüchsige und das Naturgemäße. Der Philosoph Robert Spaemann illustriert diesen Unterschied an einem Löwen, der einen Menschen frisst: Für den Löwen ist der Tod des Menschen natürlich, für den Menschen nicht. Er mag die Naturwüchsigkeit des Löwen anerkennen; gleichwohl wird die Tötung eines Menschen durch einen Löwen als der Natur des Menschen nicht gemäß angesehen. Beim Naturgemäßen wird die Frage, was natürlich ist und was nicht, zu einer Frage des Maßstabs, der Perspektive, der Urteilsbildung. Die Befürworter der Sterbehilfe mögen behaupten, Sterbehilfe sei insofern »natürlich«, als sie das Naturwüchsige mit dem Naturgemäßen verbinde, also die Unvermeidlichkeit des Todes mit dem gewollten Todeszeitpunkt.

Insofern bleibt es also dabei, dass das Wort »Sterbehilfe« zwei verschiedene Dinge zusammenfasst: die Natur des Menschen und den Eingriff in sie. Das Entscheidende ist nun, dass sich dieser für naturgemäß ausgegebene Eingriff gegen die Naturwüchsigkeit wendet, die er nicht reguliert oder fördert, sondern vernichtet, indem er das natürliche Leben des Menschen vernichtet. Indem das Wort »Sterbehilfe« behauptet, dass das Sterben ohne Hilfe unzumutbar sei, mindestens aber, dass es mit Hilfe besser zu ertragen und leichter zu bewältigen wäre, zielt es im Gewand der Fürsorge auf eine vermeintlich notwendige Tötung ab. Das Wort »Sterbehilfe« erweckt den Eindruck, dass dem großen Leid vor Eintritt des natürlichen (naturwüchsigen) Todes nur mit einem künstlichen (naturgemäßen) Tod zu begegnen wäre, der »natürlich« genannt wird, um ihn vom »künstlichen« Tod auf der Intensivstation zu unterscheiden. Dass der Tod auf der Intensivstation mehr Naturgemäßheit für sich beanspruchen kann, wenn bis zuletzt eine Hoffnung auf Lebensrettung besteht, wird dabei glatt unterschlagen. Das von der Medizin aktiv verweigerte Sterben, welches das Leben durch apparative Möglichkeiten aufs Vegetativ-Metabolische reduziert, auf vermutlich kaum mehr als die Erhaltung der Körperfunktionen, ist eine Frage des Verzichts auf lebensverlängernde Maßnahmen. Auf einmal aber scheinen allein die überbordenden Möglichkeiten der Medizin die Einführung der Sterbehilfe zu erzwingen. Indem man diese Themen öffentlich vermengt, verwirrt man erfolgreich das Publikum. In der Folge weiß bald kaum noch jemand, was künstlich und was natürlich ist – oder bis eben noch war, und ob er lieber »künstlich« oder »natürlich« sterben würde.2 Dabei ist die Sache im Grunde einfach: Naturwüchsig ist es, sterben zu müssen; naturgemäß ist es, so lange zu leben wie möglich.

Die Aufforderung, sich beim Sterben helfen zu lassen, tut so, als wäre das Leben nicht etwa eine Frist, sondern ein Ewiges, und als wäre dieses Ewige eine einzige, endlose Leidenszeit. Schon reden alle möglichen Leute vom Sterben, als ob niemand mehr zu sterben vermöchte. Und das, obwohl doch in den vielen Hunderttausenden von Jahren, seit es Menschen gibt, das Sterben im Zweifelsfall gerade dasjenige war, was alle Menschen zu allen Zeiten und unter allen Bedingungen »konnten«. Nun aber sollen wir plötzlich darauf angewiesen sein, unseren Tod auf den Marktplatz zu tragen, uns in Sachen Sterben befragen und anleiten zu lassen. Als liefe die Weigerung, öffentlich über den Tod zu reden oder anderen beim öffentlichen Reden über den Tod zuzuhören, auf eine anmaßende Verweigerung des Todes selbst hinaus. Nach Mafia-Art liefern die Medien für den Fall einer solchen Verweigerung die Drohung mit dem Angebot gleich mit: »Sie werden sterben, lassen Sie uns darüber reden.«3

Manch einer stört sich vielleicht noch daran, dass man ihm derart zu Leibe rückt. Diesen Eindruck halte er fest, denn er beweist einen gesunden Instinkt, der im Alter oder im Krankheitsfall nützlich sein könnte. Während die Einführung der Sterbehilfe humanitär begründet wird, geht es im Kern um die »harten und kalten Tatsachen eines späten Lebens«.4 Bereits 1978 hat der schwedische Übersetzer und Schriftsteller Carl-Henning Wijkmark das fiktive Protokoll einer Konferenz überden modernen Todveröffentlicht, in dem erdie Sterbehilfe vorhersagte und die Regierung als begleitende Maßnahme eines Tages eine »Du-Reform« durchführen ließ, die offiziell von unten kam, aus der Tiefe des Volkes. Dieser Anschein hat fortan die Lenkbarkeit von oben ungemein erleichtert: »Endlich konnten wir mit unseren Direktiven den Menschen auf den Leib rücken, in die Häuser und Schlafzimmer gehen und unsere Wünsche diktieren. Ämter und Behörden, die vorher eine schlichte Servicerolle hatten […], stehen jetzt im Wohnzimmer und geben Befehle. Aus Dienern sind Herren geworden.«5 Einen scheinbar harmlosen Vorgeschmack auf die wachsende Zudringlichkeit bietet etwa das penetrante Du, mit dem die Firma Ikea schon seit langem ihre Kunden traktiert. Näher kann man sich im Geschäftsleben nicht kommen, raus kommt man aus dieser Traulichkeit aber auch nicht mehr, denn ein Zurück zum »Sie« gibt es gewöhnlich nicht. Das Angebot wird zu einem maßgebenden Standard und das billige, »schnelle« Wohnen zu einem verbindlichen Stil. Die Kunden dienen dem Angebot.

Kaum ist das Wort »Sterbehilfe« in der Welt, bleibt es nicht mehr auf den äußersten Notfall beschränkt. Es macht sich breit, als ob ohne Hilfe kein Sterben mehr wäre. Das Angebot wird zu einer diskreten Ermahnung, sich jederzeit zu überlegen, ob man nicht bald gehen sollte. Es wird das ganze Leben vergiften. Die viel zu selten gestellte Frage lautet auch hier: Wem nützt das eigentlich? Was Wijkmark bereits im Jahre 1978 über die zu erwartenden Konsequenzen aus unseren demographischen Problemen sagte, löste damals nicht etwa einen Sturm der Entrüstung aus, sondern »nur ein diskretes Hüsteln« (Hans Magnus Enzensberger). Von einzelnen Protesten abgesehen, blieb die Empörung auch im Jahre 2006 aus, als der 66. Deutsche Juristentag, der sich als das »Gewissen des Juristenstandes« ansieht, die Preisgabe des ärztlichen Tötungsverbots und den assistierten Suizid für Schwerstkranke anregte. Unterlassene Hilfeleistung nach einem freiverantwortlichen Selbsttötungsversuch sollte schon damals für Privatpersonen und Ärzte straffrei gestellt werden. Die Patientenverfügung, mit der Behandlungsabbrüche und das Unterlassen lebenserhaltender Maßnahmen auch vor der Sterbephase rechtlich erlaubt und straffrei gestellt werden sollten, würde nur der erste Schritt zur Wiedereinführung der Euthanasie gewesen sein. Mit der Diskussion über die Sterbehilfe hatte der Deutsche Juristentag bereits 1986 begonnen.6

Vierzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges war die Schonfrist vorbei. Wijkmarks Buch entstand zur selben Zeit, da auch in Deutschland, anfangs noch sehr verhalten, die Euthanasie-Debatte wieder auflebte. Die vertrauliche Aussprache, zu der ein Ministerialdirektor namens Bert Persson im Auftrag einer Projektgruppe im Sozialministerium in ein behagliches Konferenzhotel am Öresund bittet, behandelt vor allem die Frage, wie man unproduktive Alte und andere für überflüssig geltende Menschen auf möglichst humane Weise umbringen könnte. Hans Magnus Enzensberger schrieb dazu: »Terroristische Methoden liegen einem aufgeklärten Sozialstaat wie Schweden, in dem Gemeinwohl vor Eigennutz geht, selbstverständlich fern. Die Experten sind sich darüber einig, daß man die Bevölkerung vor allem davon überzeugen muß, wie schädlich das egoistische Festhalten am eigenen Leben sich auswirkt, und wie sehr es die ökonomische Zukunft des Landes gefährdet. Der Mord an den Alten erscheint in dieser Perspektive als eine Form der Betreuung durch die Sozialbürokratie und als humanitäres Projekt zum Besten einer Gesellschaft, die es von altertümlichen Moralvorstellungen und Tabus zu befreien gilt.«7

Offenbar würde es große, nicht vorhandene Mittel erfordern, die starken Jahrgänge von 1950 bis 1970 Geborenen mit dem heute üblichen Standard bis in den natürlichen Tod zu begleiten und über die Jahre 2020 oder 2030 hinaus die Hälfte aller medizinischen Kosten für die letzten Lebensjahre aufzuwenden. Derzeit werden rund 1,7 Millionen Pflegebedürftige noch in ihren Familien versorgt und nur 700 000 in Heimen. Die spürbare Verschärfung der Pflegesituation sagt der Heidelberger Gerontologe Andreas Kruse schon für das Jahr 2025 voraus.8 Bis 2050 wird sich die Gesamtzahl der gegenwärtig 2,4 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland voraussichtlich auf 4,7 Millionen erhöhen. Die Pflegeversicherung deckt nur die Hälfte des höchsten Pflegesatzes von durchschnittlich 2900 Euro ab, während die Zahl der Beitragspflichtigen zurückgehen und die Rente immer häufiger nicht reichen wird, die Differenz abzudecken. Bis 2050 droht Deutschland nach Angaben des Sozialverbands VdK eine Finanzierungslücke von zwei Billionen Euro. Angesichts dieses drohenden Notstands sei es angebracht, »über alternative Versorgungsformen [in Ländern mit niedrigeren Löhnen] zumindest nachzudenken«, sagt der Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU Willi Zylajew.9 Die Einführung einer weiteren »alternativen Versorgungsform« namens Sterbehilfe wurde bereits in den Niederlanden ziemlich offen mit der kommenden Ressourcenknappheit begründet.10

Der Todeswunsch ist nicht der Tod

Pflegekosten, sinkende Renten und Sterbehilfe werden in den Medien meist getrennt diskutiert, als hätten sie nichts miteinander zu tun. Das Wort »Sterbehilfe« schafft eine neue Perspektive, die von ihren ökonomischen Hintergründen geschickt ablenkt. Die Sterbehilfe wird rein medizinisch begründet, und dazu wird der Fürsorgebedarf Sterbender in der Theorie noch erhöht. Angesichts dieser neuen Bedürftigkeit klingt die Auskunft, dass unter den modernen Behandlungsmöglichkeiten der palliativen Medizin alle mit dem Sterben einhergehenden Krankheitszustände wie Schmerzen, Atemnot und Angstzustände gelindert werden können, plötzlich beinahe überraschend: Für aktive Sterbehilfe gibt es »keine medizinische Notwendigkeit im Sinne einer ärztlichen Indikation«.11 Und umso erstaunlicher ist es, dass sogar Palliativmediziner begonnen haben, sich der Sterbehilfe zu öffnen. In einem Bericht über die Palliativmedizin stellt das Deutsche Ärzteblatt bereits den Fuß in die Tür: »Tod und Sterben dürfen kein Tabu mehr sein.«12 Gewiss waren Sterben und Tod bislang von einer gewissen Diskretion und Pietät umgeben. Und ebenso gewiss gehen sie meist mit Schmerz und Leid einher und können sie große Verzweiflung und tiefe Trauer auslösen. Aber ein Tabu?

Ein Tabu sind sie insofern nicht, als Sterben und Tod bislang weder geboten noch gar verboten gewesen wären, denn Unvermeidliches kann nicht tabuisiert werden. Auch Unfälle oder Erdbeben kann man nicht tabuisieren, sondern höchstens verschweigen. Man könnte sagen, dass Sterben und Tod in den Bereich des Schamgeschützten verlagert worden seien, wo sie nun jenen Platz einnehmen, den vormals die inzwischen »befreite« Sexualität eingenommen hat. Wichtiger als die Frage, ob Sterben und Tod ein Tabu sind, ist aber in unserem Zusammenhang zunächst die Frage, warum sie das auf einmal nicht mehr sein dürfen. Denn die Erfahrung lehrt: Wer ein Tabu abräumt, das es eigentlich nicht gibt, hat Zudringliches im Sinn. Stellen wir uns vor, der falsche Begriff »Tabu« wäre mit Absicht verwendet worden, und alle hätten die Mitteilung verstanden. Dann läge die zudringliche Beseitigung des Tabus darin, das Sterben für geboten zu erklären. Und die allgemeine Zustimmung zu dieser Behauptung drückte sich darin aus, dass auf einmal 76 Prozent der Deutschen fänden, Ärzte sollten Schwerstkranke bei der Selbsttötung unterstützen und ihnen ein tödliches Medikament zur Verfügung stellen dürfen. Diese 76 Prozent gibt es wirklich.13 Nach Peter Sloterdijk ist der letzte Mensch der Passant vorm Mikrophon. Wir fügen hinzu: Er sagt, was er sagen soll und verlangt die Todespille.

Hätte man es ihm nicht eingeredet, wäre er gar nicht darauf gekommen, dass er beim Sterben Hilfe benötigen könnte. Es sind die extremen Gedanken, die marktschreierischen Motti und die demagogischen Parolen einer dauerhysterisierenden Medienwelt, die das Sterben von seiner natürlichen Unvermeidlichkeit scheiden, um die Nachhilfe zu einer vermeintlichen Notwendigkeit aufzublasen. Dass das Nichtsterbenkönnen schlimmer sein kann als der Tod, wissen die Menschen natürlich, seit es sie gibt. Bis vor kurzem wussten sie aber auch, dass der langsame Tod nur um den Preis des Lebens verkürzt werden kann. Offenbar haben unsere Vorfahren schlechte Erfahrungen mit diesem Handel gemacht und uns deshalb den Rat hinterlassen, das Sterben »bis zuletzt« aufzusparen. Ein langsamer Tod ist gewiss schrecklich, nur gibt es heute immerhin mehr Möglichkeiten als je zuvor, ihn erträglich zu gestalten. Aber neben der Zudringlichkeit des Sterbehilfeangebots mögen die verfügbaren Weisen, einen erträglichen Tod zu sterben, plötzlich wie wert- und nutzlos erscheinen. Das Bessere ist der Feind des Guten, wie jeder weiß, aber nun gilt es ausgerechnet dort nicht mehr, wo das Bessere der Tod sein soll. Diese Entwertung des Lebens im Namen des Todes trägt alle Anzeichen neurotischer Lebensfeindlichkeit, vor der bekanntlich weder Geld, Erfolg noch Prominenz schützen, sondern allein das Wissen um das, was gut und menschenwürdig ist.

Gleichwohl werden alle möglichen von der Sterbehilfe zu behebenden Unzumutbarkeiten aufgezählt und beklagt, ohne dass das hohe Niveau der heutigen Lebensumstände auch nur in Rechnung gestellt würde. Es hätte wohl den falschen Effekt, den Leuten zu sagen, wie gut es ihnen geht. Lieber sollen sie glauben, Sterbende würden in mittelalterlichen Folterkammern gequält. Das restliche Leid, das der Arzt hier und da wirklich nicht verhindern kann, könnte eine Bewährungsprobe und ein Anlass zur Hoffnung sein, aber auch das wird nicht mehr gesagt. Würde auch dieser Hinweis den falschen Effekt haben? Die mittelalterliche Folterkammer macht einen wider besseres Wissen beim bloßen Gedanken schon nervös, und vielleicht ist es auch das, worum es geht. Wir sollen die Warnung vor dem qualvollen Tod gar nicht prüfen. Wir sollen uns nervös machen lassen.14 Kaum wird den permanent Mobilisierten die Furcht vor dem qualvollen Tod ins erschöpfte Hirn geblasen wie die Luft ins schwächelnde Feuer, bringen sie sich auch schon um, weil sie sich vor der tödlichen Krankheit fürchten, die noch gar nicht ausgebrochen ist.15 Die Ausnahme des qualvollen Todes wird im Jahre 2012 plötzlich zum Anlass genommen, uns in Angst und Schrecken zu versetzen und einen neuen Imperativ auszurufen: »Stirb in der Zeit, dann hast du keine Not.«

Auch das gab es früher schon. Wir sind nicht die Ersten, die versuchen, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Wir sind aber die Ersten, die massenhaft von der Klippe springen sollen, und zwar plötzlich. Auf einmal wird uns der Tod angepriesen, als ob er im Dutzend billiger wäre. Als ob es sich leichter stürbe, wenn wir uns früher dazu entschließen könnten. Als ob das Drehen irgendeines Schräubchens die Qualität des Todes selbst veränderte. Als ob uns die Sterbehilfe nicht tot, sondern glücklich machen würde. Wie leicht man darauf reinfällt! Eine andere Spruchweisheit lautete so: »Wer vor der Zeit will sterben, der soll sich fleißig bewerben, oft baden und aderlassen, fressen, saufen ohne Maßen, viel machen, bekümmern das Leben, sich in schwere Sorgen begeben, in stinkenden Gerüchen wohnen, mit Zorn sich nicht verschonen, alle Gesellschaft vermeiden, Pillulen und Arznei leiden. Das sind zehn guter Stück, den gesunden Leib zu unterdrück’.«16

Nicht nur der Tod, auch der Todeswunsch kostet das Leben. Er kostet so viel Hoffnung, Zuversicht, Geselligkeit und Lebensfreude, dass auf dem Gebiet der Lebensmüdigkeit Ursache und Folge in eins fallen können. Wer sterben will, mag alle möglichen Gründe dafür angeben: Geldnot, Krankheit, Furcht vor Krankheit, Furcht vor allem und jedem, Einsamkeit, Überdruss, Liebeskummer, Langeweile, dritte Zähne oder Ohrensausen. Er mag sich fühlen, wie er will. Der Entschluss, sterben zu wollen, ist »qualitativ«, wie man neuerdings sagt, etwas anderes. Jean Paul hat das gut erklärt: »Das Sterben macht einen Sprung wie das Erzeugen, denn es gibt keine Vermittlung zwischen Lebendigem und Todtem; daher alle die Zwischenzustände unter Schlaf, Ohnmacht u.s.w. gar nichts mit dem Tode zu thun haben, nicht einmal im Grabe. Der Sprung aber bezieht sich nicht auf die einzelnen Körpertheile, ja nicht einmal auf die irdische Seele, sondern auf die einer andern Welt angehörige.«17

Euthanasie an Depressiven

Der Wunsch zu sterben ist nicht der Tod.18 Der Wunsch zu sterben hat insbesondere als Wunsch einzuschlafen noch nichts mit dem Tod zu tun, weil er auf den Schlaf in dieser Welt gerichtet ist und nicht in jener. Der Wunsch zu sterben hat etwas Unernstes, 19 es sei denn, er wäre ernst gemeint, aber das ist einmal mehr die Ausnahme und nicht die Regel. Klinisch gesprochen ist der Todeswunsch das Symptom einer schweren Depression, und eine schwere Depression ist heutzutage eine durchaus heilbare Krankheit. Man schätzt, dass mehr als 90 Prozent aller Selbstmörder sich aufgrund ihrer depressiven Erkrankung töten und nur zehn Prozent im Rahmen einer als »autonom« und »frei« anzusehenden Entscheidung. Das ist fragwürdig genug. In der Regel tun es auch diese restlichen zehn Prozent in einer Ausnahmesituation, in die man den freien Willen nur hineinlesen kann. Ganz gleich, welche mehr oder minder schweren Krankheiten Selbstmörder sonst noch haben mögen, der Todeswunsch kommt von der Depression. Und alle anderen Krankheiten zwingen erst recht nicht den gewaltsamen Tod herbei: Es gibt keine Krankheitszustände, denen man allein durch Tötung des Patienten beikommen könnte.20

Gegen den Todeswunsch als solchen ist gar nichts zu sagen, denn er ist ein Symptom, und Symptome gibt es viele. Sie verweisen auf alles Mögliche, und die Diagnose entspricht selten den Vermutungen des Patienten. Der Wunsch zu sterben ist genauso berechtigt wie viele andere Wünsche auch. Aber in der Debatte um die Sterbehilfe machen ihre Befürworter aus bloßen Wünschen wie durch Zauberhand Rechte und Forderungen. Wünsche und Klagen werden zitiert und vorgeführt, als gäben sie über die Wertlosigkeit von Leben die allerverlässlichsten Auskünfte. Dieser Schein trügt. Die wartenden Selbstmordkandidaten, von denen die Hamburger Polizei bei der Durchsuchung der Wohn- und Geschäftsräume des Sterbehelfers Roger Kusch im Jahre 2008 erfuhr, nahmen von ihrem Vorhaben Abstand, sich töten zu lassen. Darunter waren auch sieben Personen, die das Honorar von 6 500 Euro bereits überwiesen hatten.21 Offenbar hat allein der strafrechtliche Verdacht gegen Kuschs Angebot ausgereicht, seine Kunden in ihrem Todeswunsch zu verunsichern. Ein anderes Beispiel: Rund ein Drittel der Personen, die die Schweizer Sterbehilfeorganisation Exit im Jahre 2007 beim Suizid begleitete, litt nicht an einer tödlichen Krankheit.22 Und bei der Schweizer Sterbehilfeorganisation Dignitas bleiben nach eigener Auskunft 86,4 Prozent der Suizidkandidaten dem Termin für die Suizidbegleitung fern, nachdem die »Ernsthaftigkeit« ihres Todeswunsches in eingehenden Vorgesprächen geprüft und das Rezept über eine ausreichende Dosis Pentobarbital23 besorgt wurde.24 Es sei nicht jede Hand sicher, die sich gegen das eigene Leben erhebt, sagt Reinhold Schneider.25

Es gibt neue Zahlen aus Deutschland, die dieses Bild bestätigen: Von 26 Personen, die im Jahre 2011 Sterbehilfe durch den von Roger Kusch geleiteten Verein SterbeHilfeDeutschland in Anspruch genommen haben, waren sechs Suizidenten körperlich gesund. Nur sechs weitere Personen litten unter einer tödlichen Krankheit. Bei neun Personen wurden Alternativen zum Suizid offenbar gar nicht diskutiert. Selbst wenn man davon ausginge, dass es solche Gespräche gegeben und der Verein sie nur nicht offengelegt haben würde, bliebe es bemerkenswert, wie lax er mit dieser wichtigen Frage umgeht. Es kommt aber noch schlimmer: Eine Frau begründete ihren Suizid mit Lungenerkrankung und Übergewicht. Wenn diese Diagnose Grund genug wäre zu sterben, könnte man einem Großteil der deutschen Krankenhauspatienten den Suizid nahelegen. Ganz offensichtlich spielt für den Sterbehilfeverein die Spannung zwischen Todeswunsch und Lebenswille, die mal nach der einen, dann wieder nach der anderen Seite ausschlagen kann, keine Rolle: Bei einer gesunden 90-jährigen Frau, die lediglich aus »prophylaktischen« Gründen um ein Gutachten gebeten hatte, wurde dem noch gar nicht artikulierten Sterbewunsch »uneingeschränkt« zugestimmt. Ob es ihr schlechter ging, als sie Monate später Suizidassistenz erhielt, erfährt der Leser nicht.26

Was in Deutschland aktuell unter »Sterbehilfe« diskutiert wird, ist in der Regel Beihilfe zum Selbstmord. Beihilfe zum Selbstmord ist in Deutschland, etwa im Unterschied zu Österreich und der Schweiz, nicht strafbar.27 Sterbehilfe ist als Beihilfe zum Selbstmord in Deutschland schon heute erlaubt, obwohl sie insofern strafwürdig wäre, als sich der Helfer ja nicht wie der Selbstmörder gegen sein eigenes, sondern gegen das geschützte Rechtsgut eines anderen, nämlich gegen das Leben des Suizidenten, wendet. Deshalb dürfte hier nicht das juristische Prinzip der »Akzessorietät« greifen, wonach die Strafbarkeit der Beihilfe von der Strafbarkeit der Haupttat abhängt. Die »Tatherrschaft« liegt im Falle der Suizidhilfe hinsichtlich der schweren Tatfolge beim Helfer. Von der verbotenen Tötung auf Verlangen unterscheidet sich die Beihilfe nur dadurch, dass der Suizident den letzten Schritt selbst tut und zum Beispiel das tödliche Medikament schluckt, statt es sich spritzen zu lassen. Wenn er es sich spritzen ließe, läge nach deutschem Recht Tötung auf Verlangen vor. Nehmen wir an, der Arzt legte eine tödliche Infusion und überließe es dem Patienten, die Zufuhr zu öffnen. Nehmen wir an, der Arzt öffnete die Zufuhr und überließe es dem Patienten, sie im Falle seines Lebenswillens zu schließen. Suizid und Tötung wären kaum noch zu unterscheiden. So verschwindend gering ist der Unterschied zwischen »aktiver« und »passiver« Sterbehilfe, während beides verharmlosend klingt. Wenn wir die Wörter bemühen, die wir bislang für das benutzt haben, was bei der Sterbehilfe passiert, tritt der Ernst der Sache sofort klar und deutlich hervor. Aktive Sterbehilfe ist Tötung auf Verlangen. Aktive Sterbehilfe ist Euthanasie an Depressiven. Aktive Sterbehilfe ist Euthanasie an Selbstmordkandidaten, die nicht die Kraft zum Selbstmord haben. Nun wissen wir, worüber wir reden. Es geht nicht um Wohlbefinden, sondern um Leben und Tod.

Es gibt keinen authentischen Willen

Dass diese Deutlichkeit nötig ist, wird von der Zahnlosigkeit bestätigt, mit der sich sogar Palliativmediziner gegen Tötung auf Verlangen aussprechen. Gemeint sind Fachärzte, von denen man annehmen sollte, dass sie schon von Berufs wegen und nicht nur als gesetzestreue Bürger entschieden gegen Tötung auf Verlangen wären. In einer ihrer wichtigsten Publikationen argumentieren sie aber nicht entschieden, sondern windelweich: »Wir werden uns dafür einsetzen, ein Sterben unter würdigen Bedingungen zu ermöglichen und insbesondere den Bestrebungen nach einer Legalisierung der Tötung auf Verlangen durch eine Perspektive der Fürsorge und des menschlichen Miteinanders entgegenzuwirken.«28 Man beachte, dass hier nicht von »Sterbehilfe«, sondern vielmehr von einer »Legalisierung der Tötung auf Verlangen« die Rede ist. Soviel Ehrlichkeit hatten wir gar nicht erwartet. Tötung auf Verlangen wird nach geltendem deutschem Recht (§ 216 StGB) mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren geahndet. Ausgerechnet Palliativmediziner, die über die Mittel verfügen, fast ausnahmslos alle Schmerzen auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, verweisen nicht einfach auf den Paragraphen 216. Vielmehr versprechen sie, der Tötung auf Verlangen »mit einer Perspektive entgegenzuwirken«. Wen das wohl beeindrucken wird? Einerseits, so die Palliativmediziner, sei das Verbot der Tötung auf Verlangen »zu erhalten«, andererseits seien »in Entscheidungssituationen am Lebensende, in denen Wertekonflikte bestehen oder der mutmaßliche Wille erforscht werden muss, […] Verfahren der Entscheidungsfindung zu verankern«. Das Ziel ist nicht die freie Entscheidung des Patienten, sondern das Verfahren, das Möglichkeiten der Beeinflussung schafft, der Fremdbestimmung. Wer behauptet, Wertekonflikte ausbalancieren zu wollen, tut nur so, als ob alles auf derselben Ebene passieren würde. Er tut nur so, als wären alle Meinungen gleichberechtigt und als hätte er keine eigenen Interessen.

So vorsichtig mag jemand sprechen, der eingeschüchtert wurde. Oder der von den wahren Absichten ablenken will. Dem bohrenden Interesse am »mutmaßlichen Willen« des Patienten können wir jedenfalls entnehmen, dass da einer für einen anderen sprechen will, von dem er gar nicht weiß, was der sagen wollte. Der »mutmaßliche Wille« könnte gerade deshalb so interessant sein, weil, sobald er in Zweifel steht, sein Träger keiner Auslegung widersprechen kann. Selbst wenn der Wille des Patienten noch so gut dokumentiert wäre, gäbe es ihn nicht, weil es den reinen, authentischen, individuellen Willen, der neuerdings hochgehalten wird wie eine Monstranz, einfach nicht gibt. Der Wille ist nicht eindeutig. Wer da sagt, »Ich will sterben«, kann vieles wollen: den Tod, aber auch eine Umarmung. Der Wille ist als solcher wechselhaft und manipulierbar. Wir gehen nun einmal nicht als fensterlose Monaden durchs Leben, sondern als dialogische, vielfach bezogene Wesen, die ohne Dialog und Bezogenheit gar nicht existieren könnten.

Vor lauter Wortgeklingel fällt es dem Leser aber kaum noch auf, dass die anmaßende, weil auf Fremdbestimmung angelegte Zudringlichkeit bereits in der Erforschung des »mutmaßlichen Willens« liegt, nämlich in der Behauptung, aus dem eben noch gemutmaßten und bald darauf erforschten und fixierten Willen beliebige Konsequenzen ziehen zu dürfen. Axel W. Bauer zeigt in seinem nachfolgenden Beitrag, dass bereits die Patientenverfügung unter dem bloßen Vorwand, die »Selbstbestimmung« abzusichern, der Fremdbestimmung Tür und Tor öffnet. Denn die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass ein anderer Fall eintritt als derjenige, der vom Patienten antizipiert wurde, oder dass sein Fall wenigstens andere Komplikationen bereithält als diejenigen, die der Patient vor Zeiten erwartet und bedacht hat. Um die Differenz zwischen Antizipation und Wirklichkeit auszugleichen, dürfen laut Entwurf des neuen Sterbehilfegesetzes »nahestehende Personen« mitreden, als ob sie von Natur aus nur die besten Absichten hätten. Die Unabsehbarkeit des Schicksals wird es Ärzten und Angehörigen erlauben, nach Lust und Laune zu »mutmaßen«.

Der rechtliche und moralische Rahmen, in dem man über den mutmaßliche Patientenwillen diskutiert, ist derselbe, in dem das Lebensrecht relativiert und das Tötungsverbot liberalisiert wird. Wie kommen ausgerechnet Palliativmediziner dazu, sich die Sterbehilfe ins Haus zu holen, indem sie plötzlich anfangen, über »Wertekonflikte« zu grübeln? Ist vielleicht irgendjemandem aufgefallen, dass man möglichst fern von trauernden Familienangehörigen (deren Sentimentalität die Sache in die Länge ziehen könnte), nämlich in einem Hospiz, öffentlicher und schneller sterben kann, also auch billiger? Gewollt oder ungewollt: Das Hospiz ist die maßgeschneiderte Infrastruktur für die Sterbehilfe. Im Hospiz beträgt der Tagessatz nur einen Bruchteil dessen, was der Aufenthalt auf einer Intensivstation kostet. Wenn das Hospiz eines nicht allzu fernen Tages auch Sterbehilfe anböte, könnte der von den Medien weichgeklopfte Patient sehr leicht glauben, dass er etwas bekäme, und nicht merken, dass ihm alles genommen wird.

Bislang schienen Hospizbewegung und Sterbehilfeorganisationen gegeneinander zu arbeiten. Das Gesundheitswesen führt sie zusammen. Der Gesetzgeber, der knapp siebzig Jahre nach dem Untergang des Dritten Reiches die Euthanasie wieder einführt, hilft gern dabei mit. Freilich heißt die Sache nicht »Euthanasie«, sondern »Sterbehilfe« oder etwas ehrlicher »Suizidhilfe«. Die Sterbehilfe werde auch gar nicht eingeführt, liest man, sondern verboten, jedenfalls die gewerbliche. Das sollte doch reichen, denkt man, und beruhigt sich damit, dass das Verbot der Tötung auf Verlangen ja nicht abgeschafft werde. Stimmt aber nicht, alles Nebelwerferei. Die organisierte Sterbehilfe wird nicht nur indirekt erlaubt; sie beantragt den Status der Gemeinnützigkeit und erhält ihn auch. Natürlich heißt die Sterbehilfe genauso wenig »Tötung auf Verlangen« wie sie »Euthanasie« heißt. Sie heißt »Sterbehilfe«, weil Tötung auf Verlangen strafbar ist und Euthanasie vorbelastet. »Hilfe« klingt viel besser. Hilfe kann doch keine Sünde sein. Durch das Verbot der gewerblichen Sterbehilfe macht die private Sterbehilfe einen großen Schritt nach vorn, statt dass sie im Hinblick auf ihre Nähe zur Tötung auf Verlangen schlicht verboten würde. Deshalb bezeichnet Axel W. Bauer das neue Sterbehilfegesetz als einen »Gesetzestrojaner«.29

Vorbild Drittes Reich

Wer das nicht glaubt, schaue sich an, was der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Thema Sterbehilfe einfällt. Ihre entsprechende Mitteilung trägt die Überschrift »Jede Form organisierter Sterbehilfe verbieten«, umso erstaunlicher aber ist der Inhalt: Zunächst heißt es, das Leben sei »eine Gabe, über die wir nicht eigenmächtig verfügen sollen«. Daran fällt auf, dass nicht einmal die Evangelische Kirche von einer Gabe Gottes spricht. Das stimmt den Leser auf die Mitteilung ein, es gebe »Gewissenskonflikte« und »Grenzfälle«, in denen Menschen »Beihilfe zum Suizid leisten und persönlich verantworten«. »Persönlich« heißt hier: vor niemand sonst, auch nicht vor Angehörigen des Toten. Zwar sei die Selbsttötung vor dem Gebot Gottes, das Leben zu bewahren, »immer ein schuldhafter Vorgang«. Die Härte dieser Erkenntnis berechtige aber nicht zu Schuldvorwürfen gegenüber anderen. Der Rat der EKD konstatiert: »Nach evangelischem Verständnis kann zu einem ethischen Handeln auch die Übernahme von Schuld gehören.«30

Die Schuld, von der die Evangelische Kirche hier spricht, ist keine, weil es keine Instanz mehr gibt, vor der sie verhandelt werden müsste: nicht vor den Mitmenschen, nicht vor Kirche oder Staat, ja nicht einmal vor Gott. Wenn die schuldhafte Tat begangen wurde, ohne dass der Täter die Schuld übernähme, gäbe es für die EKD kein Problem, weil ja, wie sie sagt, der Vorwurf »nicht berechtigt« sei – eine Logik, die auf die Freigabe der Euthanasie aus persönlichen Motiven hinausläuft. Das fünfte Gebot müsste danach lauten: »Du sollst nicht töten, wenn du es nicht für nötig hältst und wenn du nicht darum gebeten wirst.« Die EKD unterstützt die Gesetzesinitiative des Bundes also mit demselben durchsichtigen Trick, mit dem auch der Gesetzgeber die Freigabe privater Sterbehilfe als Verbot gewerblicher Sterbehilfe anpreist. Aus Sicht der EKD genügt es künftig, wenn ein Täter von der Selbstmordabsicht seines Opfers ausgeht, damit die Tötung von nahestehenden Personen nicht zu Schuldvorwürfen führen darf. Nicht die Tat ist verboten, sondern die Anklage. Wenn der Täter (Was ist er eigentlich: Helfer? Totschläger? Mörder?) außerdem noch sein Schuldgefühl bekennt, was er freilich gar nicht muss, ist er fein raus: »Nur Gott und ich, dazwischen kein Gericht«, könnte man frei nach Luther sagen, wenn Gott als Instanz nicht schon ausgeschaltet wäre.

Würde der von der EKD nur oberflächlich kritisierte Gesetzentwurf der Bundesregierung Wirklichkeit werden, kann jeder suizidgefährdete Mensch von professionellen Beihilfeangeboten bedrängt werden, solange die zu erstattenden Kosten keine »Gewinnerzielungsabsicht« erkennen lassen. Als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme würde man Sterbehilfe tolerieren. Das Verbot »organisierter« Sterbehilfe, das die EKD fordert, ist der Sache und dem Gesetzestext nach nur ein Verbot »gewerblicher« Sterbehilfe. Deshalb droht bald ein breites öffentliches Angebot von privaten und organisierten Sterbehelfern gegen Spende oder Mitgliedsbeitrag aufgebaut zu werden.31 Jeder Steuerzahler wird die Euthanasie künftig mitfinanzieren; in der Tat ein Novum in der Geschichte der kultivierten Menschheit, die sich gerade in letzter Zeit viel auf ihre »zivilgesellschaftlichen« Errungenschaften einbildet. Mit wenigen Ausnahmen wie Witwenverbrennung, Todesstrafe oder der Tötung alter Stammesmitglieder in Nomadenvölkern, vor allem natürlich mit Ausnahme von Krieg und Bürgerkrieg, war der Schutz des nackten Lebens stets die vornehmste Aufgabe von Staat und Gesellschaft. Bis jetzt.

Auch der aufmerksame Zeitgenosse, der das weiß, mag sich allen Bedenken zum Trotz bei der fast unmerklichen Versuchung ertappen, das Unerhörte, das vor aller Augen passiert, ganz allein deshalb als zeitgemäß oder halbwegs begründet anzusehen, weil es passiert. Das gehört zu den Verführungskünsten, die der Tod meisterhaft beherrscht. Die Brüder Grimm wussten noch, dass der Tod schon immer viel versprochen hat, wenn er auf Kundenfang ging. Nur der Tod scheint alle gleichzumachen, während Gott den Reichen gibt und die Armen hungern lässt, und der Teufel die Menschen betrügt und verführt. Das sagt sich der arme Mann, der dem »Gevatter Tod« im gleichnamigen Grimmschen Märchen seinen armen Sohn anvertraut hat. Als Gevatter Tod dem Sohn die Rechnung präsentiert, gibt es kein Zurück mehr, jedenfalls kein Zurück ins Leben. Zur Klage hat der Arme keinen Grund, denn der Tod verführt zwar, aber er schummelt nicht. Er nennt seine Bedingungen. Diejenigen, die sich auf ihn einlassen, nehmen ihn nur meist nicht beim Wort. Der Tod verfolgt seine Interessen, aber er betrachtet sich nicht als Unmenschen.

Das taten auch die Euthanasieärzte und die verantwortlichen Politiker im Dritten Reich nicht. »Es gibt keinen Anlaß daran zu zweifeln«, so Giorgio Agamben, »daß die ›humanitären‹ Erwägungen, die Hitler und Himmler dazu brachten, sofort nach der Machtergreifung ein Euthanasie-Programm auszuarbeiten, in gutem Glauben angestellt wurden …«32 Auf Wijkmarks Konferenz über den modernen Tod fragt der Moderator verzweifelt: »Mein Gott, wie lange müssen wir noch verleugnen, daß Hitler viele gute Ideen hatte, die auch in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen?«33 Die Nationalsozialisten versprachen weder Gleichheit noch Selbstbestimmung, aber es war ihnen um die Volksgesundheit zu tun. Den leidenden Kranken und Behinderten wollten auch sie vor allem »helfen«. Selbstverständlich wurden die nicht vernichtet, sondern »erlöst«.

Ein gefährlicher Rollentausch

Robert Spaemann hat im Zusammenhang mit der Sterbehilfe bereits wiederholt auf den im Dritten Reich produzierten Film Ich klage an von 1941 hingewiesen, in dem ein Medizinprofessor seine an Multipler Sklerose erkrankte Frau auf ihre Bitte hin tötet. So sollten die Deutschen für die Euthanasie gewonnen werden. Die Anklage des Films richtete sich gegen positives Recht, nämlich gegen das Verbot der Tötung auf Verlangen nach § 216 StGB. Sechzig Jahre später hat der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes einen Aktivisten der Schweizer Sterbehilfeorganisation Exit, der ausgerechnet einer an Multipler Sklerose erkrankten Frau Natrium-Pentobarbital verschafft und sie während der Einnahme begleitet hatte, nur mit einer Verwarnung mit Strafvorbehalt belegt.34 Man braucht eben nur den »mutmaßlichen« oder »frei verantworteten« Todeswunsch hinzuzutun, damit das, was der Schriftsteller und frühere Lehrer Rudolf Kreis von der Ermordung seiner depressiven Mutter im Rahmen des Euthanasieprogramms berichtet hat, 35 wieder aktuell ist. »Euthanasie« und »Sterbehilfe« würden bald zwei verschiedene Wörter für die gleiche Sache sein: »… die Stimme der Gemeinschaft, wenn wir dafür sorgen, sie zu verstärken, wird so viel mächtiger als die des eigenen Lebenswillens, daß man, vielleicht gerade als einen letzten Akt der Selbständigkeit, darum bitten wird, aufhören zu dürfen.« (Wijkmark)36 Der neue Faschismus sagt nicht: »Ich bin der neue Faschismus.« Er sagt: »Ich bin die Selbstbestimmung.«

Unsere Situation ähnelt der Lage im Dritten Reich insofern, als auch wir möglicherweise bald nicht mehr wissen werden, mit welchen Absichten uns ein Arzt entgegentritt und behandelt. Noch einmal Agamben: »Wenn das Leben zum höchsten politischen Wert wird, dann stellt sich nicht nur […] von selbst die Frage nach dem Unwert des Lebens, sondern es scheint, als stünde in dieser Entscheidung der letzte Bestand der souveränen Macht auf dem Spiel. In der modernen Politik ist derjenige souverän, der über den Wert oder den Unwert des Lebens als solches entscheidet. Das Leben, das mit der Erklärung der Menschenrechte als solches zum Prinzip der Souveränität erhoben worden ist, wird nun selbst zum Ort einer souveränen Entscheidung. […] Darum ist das Problem der Euthanasie auch ein spezifisch modernes Problem, dessen sich der Nazismus als erster radikal biopolitischer Staat nicht nicht annehmen konnte […]. Die souveräne Entscheidung über das nackte Leben […] bewegt sich weg von streng politischen Motivationen und Bereichen und begibt sich auf ein ambivalentes Terrain, wo der Souverän und der Arzt die Rollen zu tauschen scheinen.«37

Gewiss gibt es Kranke, die entsetzlich leiden, und natürlich soll das nicht sein. Niemand soll auf einer Intensivstation oder von einer schrecklichen Behinderung oder auf irgendeine andere Weise über Monate oder Jahre so sehr gequält werden, dass er nur noch sterben möchte, ohne es zu können. Natürlich nicht. Nicht sterben zu können kann schlimmer sein als der Tod, sagt man oder denkt man. Wir wissen es aber nicht, bevor wir die Grenze überschritten haben, und ob wir es dort wissen werden, ist ebenfalls ungewiss. Zu sterben könnte auch schlimmer sein, als nicht sterben zu können. Der eine Fall ist vom anderen nur schwer zu unterscheiden. Wir tun aber so, als ob wir das könnten, wenn wir Freitod und Sterbehilfe als Lösungen für ein Problem preisen, das wir damit nicht lösen, sondern verschlimmern.

Das vorgebliche Mitleid erheischt soziale Akzeptanz für den Suizid, der allenfalls geduldet werden kann, solange er nicht inflationär werden soll. Die Frage ist: Brauchen wir angesichts eines Nichtsterbenkönnens die Sterbehilfe? Die klare Antworten muss lauten: Nein, wir brauchen die Sterbehilfe dafür nicht und auch sonst nicht. Es ist in ihrer eigenen Logik bereits angelegt, dass sie nicht auf Ausnahmefälle würde beschränkt werden können, weil der Sterbehilfe der zumindest vorgeschobene Gedanke zugrunde liegt, dass die Autonomie des Patienten höher zu bewerten sei als sein faktischer Krankheitszustand. Wenn aber die Autonomie absoluten Wert hätte, könnte sie nicht auf Fälle schwerster Krankheit beschränkt werden; übrigens auch dann nicht, wenn die Krankheit selbst »der ärgste Feind der Selbstbestimmung« ist.38 Die Gründe, welche die Befürworter der Sterbehilfe für eine Begrenzung der aktiven Sterbehilfe auf schwerste Krankheitsfälle anführen, sprechen deshalb gegen die Sterbehilfe überhaupt. Sobald der erste Schritt gemacht ist, kann ihre Anwendung nicht mehr begrenzt werden, wenn der »autonome« Todeswunsch einerseits jedem Gegenargument überlegen ist und andererseits kein Krankheitszustand vorstellbar ist, der die behauptete Autonomie in Frage stellen könnte.39

Dass der blinde Glaube an die Autonomie geradewegs in die Fremdbestimmung führt, bewies ausgerechnet die Rede des religiös nicht gebundenen Abgeordneten Jerzy Montag40 von der Partei Bündnis 90/Die Grünen, die bei der ersten Lesung des Sterbehilfegesetzes im Bundestag zu Protokoll gegeben wurde. Allen Gefahren zum Trotz halten die Grünen unverdrossen daran fest, dass Sterbehilfe als Ausdruck menschlicher Selbstbestimmung nicht verboten werden könne, sofern eine Entscheidung zum Suizid »frei von Einflüssen Dritter und autonom getroffen wird«. Woher die Grünen die Autonomie unter den Bedingungen organisierter Sterbehilfe nehmen, blieb ihr Geheimnis, aber das ist eben die Wunderwirkung der Autonomie, dass sie über allen Bedenken und sogar über dem Leben selbst zu schweben scheint.

Ausgehend von der höchst fragwürdigen Straffreiheit der Beihilfe zum Selbstmord drohten die Grünen prompt mit dem Bundesverfassungsgericht, insofern der Versuch, »organisierte Sterbehilfe zu verbieten, an verfassungsrechtliche Schranken stoßen würde: Was einem Einzelnen erlaubt ist, kann einem Verein nicht verboten werden.«41 Die Justizministerin brauchte nur halb so viele Worte wie die Grünen, um die straffreie Mithilfe am Suizid direkt aus dem Selbstbestimmungsrecht des Suizidenten abzuleiten. Wo aus altruistischen Gründen Suizidhilfe gewährt werde, müsse sich der Staat zurückhalten: »Der Gesetzentwurf stellt daher sicher, dass Angehörige und etwa langjährige und sehr enge Freunde von der Strafbarkeit ausgenommen werden, wenn sie an der Tat des Suizidhelfers lediglich teilnehmen, ohne selbst gewerbsmäßig zu handeln.«42 Wenn das keine Einladung ist.

Alles Leben ist eins

Sterbehilfe ist die künstliche Antwort auf ein künstliches Problem. Sie schafft mehr Leid, mehr Unfreiheit, mehr Ungerechtigkeit als sie uns erspart. Nicht einmal der extremste Fall würde die generelle kulturelle, soziale, naturrechtliche, moralische, ethische und religiöse Grenzüberschreitung durch das Instrument Sterbehilfe rechtfertigen, insofern diese Grenzüberschreitung, wie man sieht, direkt auf die schiefe Ebene führt, auf der »Angehörige« und »enge Freunde« straffreie Bahn haben. Auch der Deutsche Ethikrat fürchtet durch das neue Gesetz »mehr Probleme als Lösungen«.43 Der soziale Druck, der Solidargemeinschaft nicht länger zur Last zu fallen – natürlich um der Solidarität willen! –, wird »dröpje for dröpje« mit jedem einzelnen Fall bereits geleisteter Sterbehilfe wachsen. Ein Recht auf den Freitod wird in eine Pflicht zum Freitod münden: Die Sterbehilfe ist ein ambivalentes Terrain, auf dem der Arzt und der Souverän über Leben und Tod die Rollen tauschen.

Manch einer wird sagen: »Wenn die Leute nicht mehr leben wollen, sollen sie doch sterben. Sollen sie doch ihr selbstbestimmtes Leben mit einem selbstbestimmten Tod beenden.« Selbstbestimmung ist aber eine optische Täuschung, die uns in Zeiten stetig wachsender Fremdbestimmung fiktive Freiheitsreserven vorgaukelt wie die Fata Morgana durstlöschende Wasserstellen. Noch nie waren wir so abhängig davon, dass andere die gewaltigen Energie-, Verkehrs- und Nachrichtenflüsse allzeit aufrechterhalten wie heute. Zugleich scheint das rundum belieferte und versorgte, dabei aber für »autonom« geltende Individuum den letzten, unaufhebbaren Rest sozialer Abhängigkeit im Leidens-, Krankheitsfall und Todesfall immer schlechter zu ertragen und immer weiter aus seinem Bewusstsein zu verdrängen. Gerade diese Abhängigkeit beweist aber, dass »Selbstbestimmung« eine Fiktion ist, und zwar spätestens dann, wenn sie mit tödlichem Ernst konfrontiert wird. Diesen Widerspruch zwischen realer Abhängigkeit und eingebildeter Autonomie treibt die Sterbehilfe auf die Spitze, indem sie den angeblich zum Äußersten entschlossenen Selbstbestimmten einredet, sie würden noch bis zum allerletzten Atemzug jene Hilfsbedürftigen bleiben müssen, die sie ihr Leben lang gewesen sind.

Was für Zeiten der Not gilt, gilt für das ganze Leben. Niemand könnte ohne die »Infrastruktur« bestehen, welche die anderen allein durch ihre Existenz schaffen und bereitstellen. Wer ein gewisses Alter erreicht hat, sieht immer deutlicher den Einfluss, den Herkunft, Erziehung, charakterliche Prägung und der jeweilige Zeitgeist mit seinen wechselnden Moden auf den Lebensweg haben, tragische Verirrungen und neurotische Wiederholungszwänge inklusive. Wer sich beim Suizid assistieren lässt, erspart sich freilich die Einsicht, dass dieser Eingriff in sein Schicksal ebenfalls eine Verirrung gewesen sein könnte. Die anderen, die seinen Tod überlebt haben, aber nichts sagen durften, haben es vielleicht schon vorher gemerkt. 20 Prozent der Familienmitglieder, die in den vorangegangenen 14 bis 24 Monaten einem assistierten Suizid durch die Schweizer Sterbehilfeorganisation Exit beigewohnt haben, zeigten eine therapiebedürftige posttraumatische Belastungsstörung. Das ist viermal so viel wie nach gewöhnlichen Todesfällen. In zwei Dritteln dieser Fälle waren die Symptome voll ausgeprägt.44

Früher oder später kommt die Rechnung: wenn der Massentod durch Sterbehilfe doch noch unerträglich wird, wenn sich die Vorzeichen ändern oder wenn die Machthaber wechseln. Das könnte früher passieren als wir glauben. Eine Gesellschaft, welche die Sterbehilfe einführt, zehrt bereits ihren Lebenswillen auf, weil sie nichts anderes mehr zu haben glaubt, woraus sie Kraft schöpfen könnte. Sie kannibalisiert sich seelisch, und materiell kannibalisiert sie sich auch. Letztlich wäre auch die materielle Verwertung der Toten in der Sterbehilfe angelegt. Bei geschickter Koordinierung mit den Transplantationszentren könnte früher oder später auf gewinnträchtige Weise auch der Organhandel belebt werden und Deutschland vielleicht sogar zu einem Organ-Exportland aufsteigen. Das Wort von Karl Kraus bliebe prinzipiell gültig: »Der Fortschritt macht Portemonnaies aus Menschenhaut.«

Das Verlangen nach Sterbehilfe ist ein individuelles und kollektives Alarmzeichen erster Güte: »Der industrielle Prozeß im Großen baut mehr natürliche und menschliche Reserven ab, als er selbst erzeugen oder regenerieren kann.«45 Man hat bislang nicht den Tod bemüht, um die Armut zu beheben, jedenfalls nicht, ohne die entsprechende Empörung zu provozieren, aber man bemüht die Sterbehilfe, um die Lebens- und Zivilisationsmüdigkeit nicht länger aushalten zu müssen. »Wenn der Selbstmord erlaubt ist, dann ist alles erlaubt«, heißt es bei Ludwig Wittgenstein, 46 der drei seiner sieben Geschwister durch Selbstmord verloren hat. Wer den Tod als Hilfsmittel wofür auch immer bemüht und sein eigenes Leben nicht achtet, der wendet sich auch gegen das Leben anderer, die er seelisch beschädigt. Er wendet sich gegen das Leben selbst, denn »alles Leben ist eins«, wie Reinhold Schneider sagt.47

Sieg über ein elitäres Skandalon

Schneider hat so klar wie kaum ein anderer erkannt, dass der Selbstmord verboten sein muss; unter anderem deshalb, weil er ihm so nahe kam wie kaum einer, der sich nicht umgebracht hat. Schon so manche lebensbejahende Einsicht wurde kurz vor dem Überschreiten der letzten Grenze gewonnen. Sterbehilfe ist Euthanasie an Selbstmordkandidaten, die nicht die Kraft zum Selbstmord haben. Oder ist Sterbehilfe Euthanasie an Selbstmördern, die nicht die Kraft zum Selbstmord haben? Das richtige Wort würde wohl dazwischenliegen. Das Wort »Selbstmordkandidat« enthält zu wenig Wille, während das Wort »Selbstmörder« zu viel Tat enthält. Wer ist ein Selbstmörder? Das einzige Kriterium, das wir haben, ist der Vollzug: das aus eigener Kraft beendete Leben. Nur wenn die Kraft, sich wirklich zu töten, genauso groß ist wie der Wunsch, sich zu töten – erst dann kann der Wunsch zu sterben größer sein als der Wille weiterzuleben. Wir wissen dann immer noch nichts von dem »ungeheuersten Drama« (Reinhold Schneider), das der Selbstmörder in seinen letzten Stunden, Minuten, Sekunden durchleiden mag. Wer aber dem Selbstmörder hilft, beraubt ihn schon im Vorfeld der Möglichkeit zu ernsthafter Selbstprüfung.

Es ist einfach nicht wahr, dass der Helfer dem Selbstmörder den Weg frei macht. Es ist nicht wahr, dass er ihm den letzten Ausweg öffnet. Es ist nicht wahr, dass er ihm die äußerste, allerletzte Freiheit gewährt. Nein, das alles nimmt er ihm. Er schneidet ihm den Weg ab. Statt dem Lebensmüden bei der Selbsttötung zu helfen, bringt ihn sein Helfer in Wahrheit um, indem er »nur« den fehlenden, aber entscheidenden Rest an Gewalt dazugibt. Keine Energie geht verloren. Umgekehrt gilt, dass alle Energie, die verbraucht wird, irgendwo herkommen muss. Der Anteil Tötungsenergie, auf den der Selbstmörder dank seines Helfers verzichten kann, muss nun von diesem aufgebracht werden. Sollte sich der Helfer, der unter solchem Missbrauch nicht leidet und kein Schuldgefühl empfindet, nicht in die Obhut eines aufgeräumten Pfarrers oder Psychologen begeben, wenn schon der Staatsanwalt sich nicht zuständig fühlt?

Ob der Selbstmörder seinen Weg aus eigener Kraft jemals zu Ende gegangen wäre, werden wir nach geleisteter Suizidhilfe nicht erfahren. Wir werden auch nicht erfahren, ob sein Helfer ohne ihn jemals zum Täter geworden wäre. Wir wissen noch nicht, wie sich unter dem neuen Gesetz die Anwendung der Sterbehilfe quantitativ entwickeln wird. Aber wir müssen nach den bisherigen Erkenntnissen befürchten, dass es bald mehr Selbstmörder geben wird, die unser Dasein verdunkeln werden, als je zuvor. Und noch viel mehr Komplizen. Die verfügbaren Komplizen könnten wiederum die Zahl der Sterbewilligen in die Höhe treiben. Die »Hilfe« macht es ja so leicht. Sie »schenkt« ja dazu, was an Willen fehlt, und manchmal ersetzt sie ihn sogar. Wir können den Selbstmördern die letzte Anstrengung also ersparen, aber nur um den Preis, dass wir sehr viele weitere »Selbstmörder« mitreißen, die ohne unsere »Hilfe« weiterleben würden. Wenn bislang von den rund 100 000 Selbstmordversuchen pro Jahr 90 Prozent gescheitert sind, also 90 Prozent der Suizidwilligen ihren Selbstmordversuch überlebt haben, dann ist zu befürchten, dass unsere Selbstmordrate künftig wieder über 10 000 pro Jahr liegen wird, nachdem sie infolge der guten psychiatrischen und psychologischen Versorgung viele Jahre lang stark gesunken ist. Wir wissen nicht, wie viele sterben werden, aber wir müssen davon ausgehen, dass alle sterben könnten, die einfach nur »schlafen« und sich den Selbstmord leicht machen möchten. Kann man das wollen?

Darüber hinaus zeigt sich, dass die Massendemokratie den solitären, sozusagen aristokratischen Charakter des Selbstmordes nicht dulden will. Der Selbstmord ist ein Sturz aus großer, vielleicht paradiesischer Höhe, aus einer Höhe, die überhaupt nur wenige erreichen oder zu erreichen sich sehnen. Friedrich Hebbel sagt: »In die Hölle des Lebens kommt nur der hohe Adel der Menschheit. Die andern stehen davor und wärmen sich.« Freilich nur, solange sie sich nicht ihrerseits töten. Für Balzac war der Selbstmord die »erhabene Dichtung der Schwermut«.48 Der Anglist und Amerikanist Ulrich Horstmann wendet sich mit derselben Entschiedenheit, mit der er die Sterbehilfe ablehnt, gegen jegliche Verurteilung des Selbstmordes, weil der seiner Ansicht nach eine Kraftanstrengung erfordere, zu der ohnedies nur die wenigsten in der Lage sind: »Der Selbstmörder hat es mit dem übermächtigsten Gegenspieler zu tun, der sich vorstellen läßt, dem Selbsterhaltungstrieb, und mit seinem furchteinflößenden Alliierten, der Todesangst.« Ein Selbstmörder, der sich nicht über lange Zeit hinweg in einem inneren Trainingslager aufgehalten, der seinen Absprung nicht immer wieder im Geiste durchgespielt, der sich nicht zu einem »todesverachtenden moritus« ausgebildet haben würde, um ganz plötzlich in einem günstigen Augenblick zuzuschlagen, ein solcher Selbstmörder sei schlichtweg nicht denkbar.49 Der Selbstmörder, könnte man sagen, ist für Horstmann der Vertreter einer Leistungselite, der keiner abschreckenden Verurteilung bedarf, weil er in eine Kaste hineingeboren wurde, in die man nicht aufsteigen kann.

Die Wunden der anderen

Noch elitärer dachte der Jurist und Philosoph Carl Schmitt über den Selbstmord. In Erinnerung an einen Besuch am Grabe Kleists vom Oktober 1944 notierte er nach dem Kriege: »War es wirklich der Tod, den er gesucht hat? Die Todeslust ist nicht der Tod. Und will jemand wissen, was er wirklich gefunden hat? Ich denke heute mit Schrecken daran, daß dieser Selbstmord, der im November 1811 begangen wurde, schon ein Vorbote der Selbstmorde gewesen sein könnte, die im Frühjahr 1945 gerade in diesem [wohlhabenden] Teil Berlins und gerade in einer bestimmten sozialen Schicht verübt worden sind.«50 Schmitt hielt den Selbstmord nur in äußerster Zwangslage für gerechtfertigt, wenn es zum Beispiel darum ging, im Verhör durch die Gestapo die gefährdeten Freunde nicht zu verraten. »Beispielhafte Bedeutung« billigte Schmitt nur einem Selbstmord zu, der sich in Zeiten des Bürgerkrieges in auswegloser Lage ereignete wie im Falle von Condorcet, der 1793 durch die Einnahme von Gift »dem Terror entging und zugleich erlag«. Aber auch das war Schmitt wenige Zeilen später noch »zu modern«: Der Selbstmord sei letztlich ein »hochphilosophisches Sakrament«, dessen einziger Priester Seneca bleibe.51

Für Schmitt war der Selbstmord das Zeugnis einer weltgeschichtlichen Ausnahmesituation. Für den Philosophen Karl Jaspers, der derselben Generation angehörte wie Schmitt, war er nur ein Privileg nationalsozialistischer Parteifunktionäre. Schmitt war gegen den Selbstmord für alle, Jaspers war dafür. Er war mit einer jüdischen Frau verheiratet und wollte sich mit ihr gemeinsam im Falle ihrer beider Verhaftung spontan das Leben nehmen können. Deshalb beneidete er seine Feinde um die an Nebenwirkungen arme Zyankali-Kapsel, mit der sich Himmler am Ende des Krieges in letzter Sekunde der Verhaftung durch die amerikanischen Soldaten entzog: »Das ›anständige Mittel‹ zum Selbstmord war seit der Nazi-Zeit unser Problem und ist es jetzt noch. Es ist in einem technischen Zeitalter verdrießlich, daß das nicht einfach zur Verfügung steht.«52 Jaspers lag mit seinem Gedanken nicht falsch, dass das »anständige Mittel« zum Selbstmord eine logische Konsequenz aus den Möglichkeiten des technischen Zeitalters wäre. Aber muss deshalb die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben mit Zitaten aus Jaspers’ Buch Was ist der Mensch? helfen, den Selbstmord zu enttabuisieren?53

Wer künftig Sterbehilfe in Anspruch nimmt, kann sich mit dem kalten Nimbus des Selbstmordes schmücken, ohne in einer epochalen Zwangslage zu handeln und sich den Sieg über seinen Selbsterhaltungstrieb hart erkämpfen zu müssen. Sobald das aristokratische Skandalon Selbstmord durch Sterbehilfe demokratisiert worden ist, kann sich jeder mühelos umbringen. Auch der, der es nicht kann. Auch der, der für das jahrelange, innere Training zu bequem ist. Diese antielitäre Qualität macht die Sterbehilfe für den Passanten vorm Mikrophon so verführerisch, ganz unabhängig davon, ob er selbst jemals Sterbehilfe beanspruchen würde oder nicht. Für den Passanten, der beim Interview nichts Böses fürchten muß, ist die Sterbehilfe nicht weniger attraktiv als eine Butterfahrt, die ihn persönlich seekrank machen würde. Er muss ja nicht sofort aufs Schiff. Der leichte Selbstmord ist der letzte Kick für »Otto Normalabweicher«54, für den »Konformisten des Andersseins«,55 der das Gesichtspiercing vielleicht schon hinter sich hat.

Noch im römischen Codex Iuris Canonici (CIC) von 1917 war die überlegte Selbsttötung ein Grund zum Ausschluss vom kirchlichen Begräbnis. Die weltliche Gerichtsbarkeit konnte sich lange Zeit darauf verlassen, dass die Kirche das Phänomen in Schach halten würde, gelegentlich auftretenden »Werther-Effekten« zum Trotz. Der Selbstmord galt als ein Vergehen des Selbstmörders an seinen Mitmenschen, und zwar auch unabhängig von der Frage, ob der Selbstmörder die Güte und die Gnade Gottes verleugnete. Da er im Falle des Erfolges kein strafbares und im Falle des Misserfolges kein strafwürdiges Verbrechen darstellte, war seine soziale Ächtung umso wichtiger. Es war ein langer, immerhin mehrhundertjähriger Prozess, in welchem der sündhafte Selbstmord allmählich zum erlaubten »Freitod« umgewertet wurde. Das wachsende Verständnis, das ihm mittlerweile entgegengebracht wird, ist seinerseits verständlich, und dennoch bleibt der Selbstmord bei näherem Hinsehen ein Vergehen, nämlich eine brüskierende, verletzende und traumatisierende Aufkündigung menschlicher Solidarität, eine absolute Verweigerung und unheilbare Verletzung. Wer unter dem Verlust leidend zurückbleibt, ist ebenfalls nicht allein und mag wieder andere mit seiner Schwermut anstecken. Bei allem Verständnis für die äußerste Hilflosigkeit des Selbstmörders bleibt der Selbstmord ein asoziales Gift.

Es mag Fälle geben, in denen der Selbstmörder seinen Tod als Erlösung von seinem Leid erlebt, aber das ist kein Grund, seine Selbstermächtigung mit unserem womöglich geheuchelten, mit Sicherheit aber nachgeschobenen Verständnis zu legitimieren, dessen er nicht mehr bedarf. Denn im selben Augenblick, in dem wir das tun, wird die klare Grenze zwischen Leben und Tod verwischt. Der Selbstmörder ist derjenige, der unsere Billigung und unsere Nachsicht nicht braucht. Dass einer sich töten kann, wenn er will (und dass er sich dabei helfen lassen kann), ist eine Tatsache, aber kein schützenswertes Rechtsgut. Die Freiheit, die der Selbstmörder nutzt, ist zugleich die »Freiheit« des Amokläufers. Es ist keine andere Freiheit als die, mit der eine jede Gewalttat begangen werden kann, die unbedingt begangen werden soll. Der Staat hat für alle Sorge zu tragen und darf keinen Maßstab an jener Ausnahme bilden und keine Regel aus ihr ableiten. Man müsste nicht einmal Christ sein, um die christliche Position wertschätzen zu können, wonach der Selbstmord die größte Sünde sei, weil er erstens unumkehrbar ist und zweitens die bloße Möglichkeit besserer Tage und höherer Barmherzigkeit leugnet.

Liebe zahlt keine Steuern

Wenn wir die Unverletzlichkeit des Lebens missachten, müssen wir uns auf harte Konsequenzen einstellen: Kaum wird das Recht ausgerufen, über das eigene Leben »souverän« verfügen zu dürfen, kommt auch schon die Euthanasie ins Spiel. So erschien im Jahre 1920 bei Felix Meiner in Leipzig, einem der seriösesten deutschen Verlage, das von Karl Binding und Alfred Hoche verfasste Buch Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Die Autoren erklärten »Tötungen von Nebenmenschen« zu erweiterten Selbsttötungen, in denen sie nichts anderes als »unverbotene Lebensvernichtung« sahen.56 Den beiden Autoren stieß der »grelle Mißklang« von tüchtigen Arbeitern und Soldaten einerseits und »Idioteninstituten« andererseits auf. Und schon fragten sie sich: Wozu der Aufwand an Pflege »nicht nur absolut wertloser, sondern negativ zu wertender Existenzen«? Ließen die »unrettbar Verlorenen« nicht einen »dringenden Wunsch nach Erlösung« erkennen?57 Für den Fall, dass der Kranke nicht selbst über sich entscheiden könne, schlugen bereits Binding und Hoche eine Kommission aus einem Arzt, einem Psychiater und einem Juristen vor.58 Insofern die Enttabuisierung des Selbstmordes von Anfang an mit dem Gedanken an die Euthanasie verknüpft war, verkennt Ulrich Horstmann den Ernst der Lage, wenn er zwar die Sterbehilfe verurteilt, sich aber gegen die Verurteilung des Selbstmordes durch Medizin und Kirche ausspricht.59

Die Sterbehilfe demokratisiert den Selbstmord nicht nur, sie schafft ihn ab. Sie schafft ihn als Ausnahmeerscheinung, als äußerste Verzweiflungstat, als elitären Solitär ab, der er nun einmal ist. Auch den mehr oder weniger freiwilligen Tod »aus edlen Gründen«60 schafft sie ab, soweit er nicht bereits abgeschafft ist. Kapitän Schettino musste erst einmal auf die Idee kommen, sich noch während der Evakuierung seiner am 13. Januar 2012 havarierten Costa Concordia zu seiner Mutter zu flüchten: Wir sollen nicht sterben müssen, sondern sterben wollen, und auch dies nicht aus Motiven, die unseren Tod sonstwie adeln könnten. Ob andere dafür sterben müssen, scheint kaum zu interessieren. Insofern gilt es, Horstmann zu unterstützen, wenn er in Gestalt des Selbstmordes eine in der Massendemokratie überlebt wirkende, elitäre Form des Sterbens verteidigt, die von der Sterbehilfe überflüssig und lächerlich gemacht werden wird, nachdem die Abschaffung des Duells bereits die Unverletzlichkeit der Ehre und damit die Ehre selbst überflüssig und lächerlich gemacht hat. Als Verteidigung eines altmodischen und zu später Stunde liebgewonnen Freiheitsideals wird Horstmanns Festhalten an einem Recht auf Selbstmord doch noch plausibel: als das verstörte Blinzeln eines erwachenden Romantikers ins grelle Licht der neuen Zeit, die den kalten, billigen und mühelosen Freitod für alle bringt, auf den verzichten wird, wer es sich leisten kann.

Und doch, was unter den Bedingungen des alten Selbstmordes galt, gilt unter den Bedingungen der neuen Sterbehilfe in gesteigertem Maße: Wer die Souveränität des Menschen über sein Leben behauptet (»mein Körper gehört mir«), definiert für sich und andere eine Schwelle, »hinter der das Leben keinen rechtlichen Wert mehr besitzt und daher getötet werden kann, ohne daß ein Mord begangen wird«, wie Giorgio Agamben sagt.61 Wenn ich mich töten darf, darf auch der andere sich von mir töten lassen, und irgendwann darf in letzter Konsequenz ich den anderen auch dann töten, wenn allein ich es für notwendig halte; die EKD hat es im Prinzip schon erlaubt.62 Das mittelalterliche »Eselsbegräbnis« des Selbstmörders vor den Toren der Stadt sprach natürlich die Angst vor dem Jüngsten Gericht an. Aber zugleich sollte der nächste Lebensmüde gewarnt sein, denn nicht einmal die hohen Anforderungen, die der Selbstmord an die Überwindung des Selbsterhaltungstriebes stellte, bieten einen sicheren Schutz vor Nachahmung.63 Die Tatsache, dass fast alle, die sich unbedingt umbringen wollen, es irgendwann auch schaffen, lässt nicht die umgekehrte These zu, auf die Horstmann zielt: Dass, wer sich nicht unbedingt töten will, es auch nicht schaffen werde. Doch, man kann ihn verführen, mehr Willenskraft aufzubringen. Und man kann ihn überreden, sich helfen zu lassen.

Dass es Freiheit und Selbstbestimmung im Angesicht des Todes nur lebensverkürzend und nicht lebensverlängernd gibt und vor allem nicht zurück ins Leben, macht die großen Versprechen, die mit der Sterbehilfe mitgeliefert werden, kein bisschen kleiner. Sie müssen wohl so groß sein, um von den wahren Problemen abzulenken. Basisrente, Pflegenotstand, Fachkräftemangel und explodierende Krankenkosten sind das Wetterleuchten der demographischen Katastrophe, der immer lauter sich meldenden Tatsache, dass die klassische Bevölkerungspyramide passenderweise zu einer Urne wird, deren schmaler Fuß den Kindermangel abbildet. Allein mangels Nachwuchses würde die Heimpflege bald ausgebaut werden müssen. Familiärer Pflegeaufwand reduziert wie bei Eltern kleiner Kinder die steuerpflichtige Arbeitszeit, weshalb neben der Kritik an mütterlicher Kindererziehung nun auch damit begonnen wird, die innerfamiliäre Krankenpflege in Misskredit zu bringen. Familien, die für sich sorgen, bringen dem Staat kein Geld ein. Verwandte sollen arbeiten gehen, damit Fremde als bezahlte Angestellte ins Haus kommen und die häusliche Altenpflege übernehmen können, als wäre der Liebesdienst der Angehörigen Schwarzarbeit. Die Auflösung der Familie wird konsequent durch familienauflösende Maßnahmen verstärkt.64

Die Demokratie des Todes

Wie Reinhold Schneider berichtet, teilte der spätere Selbstmörder Adolf Hitler 1938 gesprächsweise mit, dass er »keine Dynastie gründen« wolle, und zwar als Antwort auf die sehr viel bescheidenere Frage, warum er sich nicht verheirate.65 Der Mann gehörte offenbar zur Avantgarde einer Entwicklung, in der die Familie durch »polysingularity« abgelöst wird, wie die schöpferische Vereinzelung des massendemokratischen Menschentypus neuerdings heißt, der in einer beliebigen Mietskaserne einer beliebigen Metropole irgendwo auf der Grenze von Mathematik und Esoterik, Kunst und Wirklichkeit, Bewusstheit und Trance lebt, der Vergangenheit und Zukunft für genauso altmodisch hält wie die Produktion von Nahrungsmitteln, die Pflege alternder Verwandter oder die Aufzucht von Kindern. In der Utopie einer sich derart verflüssigenden Gesellschaft gibt es keine materiellen Abhängigkeiten und keine seelischen Bedürfnisse mehr: »Change a point of view, forget something, think of something else – and the new features will become visible.«66 Das Leben kommt aus der Steckdose.

Es war eine Lehre aus dem Innern der Lager totalitärer Regime, dass man die Menschen nur voneinander zu trennen und aus ihrer natürlichen Umgebung zu entfernen brauche, um sie gleichzumachen. Bald könnte die Frage lauten: Wenn bei Geburt alle gleich alt sind, warum sollten sie dann nicht auch zum Zeitpunkt des Todes gleich alt sein? So ließ Carl-Henning Wijkmark einen Teilnehmer seiner bereits erwähnten fiktiven Konferenz über den modernen Tod fragen, die schon im Jahre 1978 jene Maßnahmen verhandelte, die jetzt bei uns Wirklichkeit werden sollen und in Holland bereits vor zehn Jahren Wirklichkeit geworden sind, um das »sozialverträgliche Frühableben« (Karsten Vilmar)67 rechtzeitig zur Gewohnheit werden zu lassen. Die Sterbehilfe wäre nur der erste Schritt: »Die Idee eines Todesobligatoriums in einem gewissen Alter verwirklicht auf ihre Art eine Demokratie des Todes, die sicher einer der ältesten Träume der Menschheit ist.« Ein solches Todesobligatorium »legt enorme wirtschaftliche Ressourcen frei, wahrt aber gleichzeitig eine Art makabrer Gerechtigkeit«.68

Parallel zur Ausweitung staatlicher Machtansprüche wird in der Krise von Elternschaft und genealogischem Prinzip das Individuum mittels diverser Emanzipationsversprechen, zu denen nun auch die Sterbehilfe gehört, zu einem autarken Raumschiff umgebaut, das früher oder später in seinem privaten Weltraum explodieren soll, ohne jemandem wehzutun. »Ethisch« geht alles. Im Zeichen kommender Knappheit wird man eine nutzenorientierte Konsequenzethik entwickeln und den Wert des Menschen an den verfügbaren Mitteln messen. Je weniger Ressourcen, desto mehr »lebensunwertes« Leben, dessen »Erlösung« man aufwendig planen und verwalten kann. Die Leute sich selbst zu überlassen wäre natürlicher und menschlicher zugleich, aber nicht zeitgemäß. Schicksal und Zufall gelten als unmodern. »Schicksal« und »Zufall« sind die Namen verbrauchter Determinismen aus einer statischen Welt, die noch keinen allumfassenden Regelungsbedarf kannte.

Die Alternative wäre die Zweiklassenmedizin. Sie widerspräche aber dem Gleichheitsgebot, und deshalb kam das Wort schon lange nicht mehr vor. Die Zweiklassenmedizin wird aber auch unter den Bedingungen der Sterbehilfe kommen, nur dass die Ungleichheiten dann noch extremer ausfallen werden. So wie heute schon in Holland, wo sich alle Beschwichtigungen früherer Jahre als Lügen erwiesen haben: Erst wurden die Statistiken manipuliert, um das wahre, nämlich ansteigende Ausmaß der Sterbehilfe zu verschleiern, dann wurden die mobilen Sterbehilfeteams eingeführt, die sogar nach Hause kommen, und jüngst wurde die Übernahme der Sterbehilfekosten durch die Krankenkasse bekanntgegeben. Anstelle einer Zweiklassenmedizin, in der die einen besser behandelt werden als die anderen, entsteht unter den Bedingungen der Sterbehilfe eine Zweiklassenmedizin, in der sich die einen, die den neuen Lebensbedingungen seelisch und materiell gewachsen sind, privat oder im Ausland behandeln lassen, und die anderen, die es nicht sind, sterben. Je nach Schicksal oder Perspektive sind die Ungleichen dann diejenigen, die sich behandeln lassen können, oder diejenigen, die Sterbehilfe beanspruchen. Aber der Vertreter der jeweils anderen Seite darf sich in seinem eigenen Lager unter Gleichen fühlen.

Der Riss würde nicht nur mitten durch die Gesellschaft, sondern auch durch die Familien gehen, die es sich nicht leisten können, alle Angehörigen medizinisch versorgen zu lassen. Wie sie wohl entscheiden werden, wer zu welchem Zweck ins Krankenhaus geht? Und was wir wohl von diesen interessanten Entscheidungsfindungsprozessen erfahren werden? Um sich die kommenden familiären Konflikte auszumalen, braucht man nicht viel Phantasie: Da wird jemand sterbenskrank oder auch nur depressiv. Ein Teil der Verwandtschaft ist für Sterbehilfe, ein anderer dagegen. Sobald der Patient »erlöst« wurde, sagt der eine, er hätte noch nicht sterben müssen. Lebt er aber noch, sagt der andere, man dürfe ihn nicht länger quälen. Es gibt mehr Meinungen als Münder, aber alle haben bei der letzten Frage ein Wörtchen mitzureden.

Mit welchen Argumenten wird man noch Hilfe beanspruchen und auf die Solidarität der Familie bauen können, wenn in jedem Pflegefall die billigere und bequemere Sterbehilfe angeboten wird? Wer wird noch weiterleben wollen, wenn er erfährt, dass die Verwandten bereits »unverbindlich« Kontakt zu einem Sterbehilfeverein aufgenommen haben? Ganz gleich, wie die Sache ausgeht, die Familie kommt nicht mehr zur Ruhe; und weil um Leben und Tod gestritten wird, ist die Versöhnung besonders schwierig. Kaum hat in dem Film Ich klage an von 1941 der Ehemann seine todkranke Frau umgebracht, kündigt der mit dem Ehepaar befreundete Arzt ihm die Freundschaft: »Aus, Thomas, ich bin mit dir fertig, ich will dich nie wieder sehen!«, und beide streiten sich, wer die Frau mehr geliebt habe und was für die tiefere Liebe zeuge: die Tötung oder der Verzicht auf sie.

Vielleicht wird auch bei der Sterbehilfe die »Verrichterlichung«69 greifen, indem höchste Instanzen unter Berufung etwa auf das »Gleichstellungsgebot« in die Entscheidungsprozesse der Familien hineinregieren oder Individualrechte stärken werden, die fürderhin nur vom Staat gesichert und vertreten werden können. Frauen- und Kinderrechte haben schon längst kräftig dazu beigetragen, das familiäre Selbsterhaltungsinteresse des »ganzen Hauses« bis zur Unkenntlichkeit zu verstümmeln. Auf diese Weise nehmen die vor dem Suizid schützenden sozialen Bindekräfte immer weiter ab. Im US-Bundesstaat Oregon sind es schon heute eher soziale als medizinische Gründe, welche die Menschen dazu veranlassen, Hilfe beim Suizid zu verlangen.70 Die Sterbehilfe bringt in der Tat jede Menge »Flexibilisierung«. Sie ist deshalb ein weiterer Schlag, der gegen die sturmreif geschossene Familie geführt wird: »Bitte, Opa, nun geh doch schon, damit wir endlich dein Haus verkaufen können.«

Wozu noch leiden?

Zwar wird täglich die Gefahr beschworen, dass die Verbrechen des Dritten Reiches sich hier und heute wiederholen könnten. Wie jeder weiß, passieren solche Verbrechen aber nicht alle Tage, daher die Euthanasie ins Dritte Reich eingekapselt zu sein scheint wie die tote Fliege in den Bernstein.71 Die Geisterbeschwörung steht mit der Sorglosigkeit im Bunde, und gemeinsam machen sie blind für die echte Gefahr. Die Ahnungslosigkeit sitzt bei uns in der ersten Reihe.72 Wie kann man glauben, dass Sterbehilfe nichts mit Euthanasie zu tun hätte? Sterbehilfe ist Euthanasie, wie auch Axel W. Bauer im Folgenden darlegt, nämlich Euthanasie an Depressiven und womöglich bald an jedem, der dieser Gesellschaft noch irgendwie zur Last fällt. Depression ist eine Krankheit. Der Wille zu sterben aber ist mehr. Der Wille zu sterben gehört einer anderen Dimension an, die, sobald wir ihr Raum geben, das Leben von Grund auf zerstört. Sie zerstört das persönliche Mitgefühl, den familiären Zusammenhalt und die gesellschaftliche Solidarität. Sie zerstört unser aller Leben. Wozu sollten wir noch irgendetwas aushalten, durchstehen oder überleben wollen?

Als in den neunziger Jahren in Holland darüber diskutiert wurde, allen Bürgern über 75 Jahren eine »Todespille« zugänglich zu machen, ging diese Idee der Niederländischen Vereinigung für ein freiwilliges Lebensende (NVVL) noch nicht weit genug; sie kritisierte die darin enthaltene Diskriminierung der Jüngeren. Heute dürfen in Holland bereits Jugendliche ab 16 Jahren ohne Zustimmung der Eltern Sterbehilfe beanspruchen. Die Eltern brauchen nur gehört zu werden. Die Zahl der »terminalen Sedierungen« lag 2005 in Holland bereits bei 9 600 Patienten.73 Der Begriff »terminale Sedierung« belegt den eingangs entwickelten Verdacht, dass auch die Palliativmedizin sich für die Sterbehilfe öffnen und das eine vom anderen bald nicht mehr zu unterscheiden sein könnte – wie heute schon in Holland. Die medizinische Grenze zwischen Leidensminderung und Tötung, die die Arbeitsgruppe der Europäischen Gesellschaft für Palliativmedizin klar herausgestellt hat, könnte praktisch-politisch auch bei uns verwischt werden.74 »Leben mit dem Tod« hieß eine weitere Parole zur Themenwoche der ARD. Dazu gab es ein Logo, das aus zwei Punkten (Köpfen) und zwei miteinander verschlungenen Sicheln (Körpern) bestand, die vermutlich einen großen Menschen mit einem kleinen Menschen in liebevoller Umarmung darstellten – aber viel eher waren es zwei Geister, »Gevatter Tod« mit seiner Beute. »Leben mit dem Tod« würde übersetzt bedeuten »Leben mit der Todesgefahr«: Nach einer bereits im Jahre 2004 vom Spiegel zitierten Studie der niederländischen Regierung töteten schon damals Ärzte in 38 Prozent der Fälle auch deshalb, weil »die Nächsten es nicht mehr ertragen« konnten.75 Zum Unerträglichen kann am Ende auch die vom kranken Opa verschuldete Stornierung der Urlaubsreise gehören. Die Angst vor den Ärzten ist in Holland bereits so groß, dass vermögende Patienten lieber in grenznahe deutsche Krankenhäuser gehen und die anderen seit Jahren eine »Credo Card« mit ihrem Überlebenswunsch bei sich führen – oder einen einfachen Zettel mit der Zeile »Maak mij niet dood, Dokter«76.

Die Medien bieten hysterische Abwehrreflexe zu allem und jedem auf, das noch irgendetwas mit überlieferter Tradition, herkömmlicher Moral oder limitierter Gemeinschaft zu tun hat. Nicht aber gegen die Sterbehilfe, die uns die Euthanasie zurückbringt. Seit Jahren genießt sie medialen Feuerschutz auf fast allen Kanälen. Dies ist ein Vorgang, für den der Begriff »Epochenbruch« am Platze wäre, zumal auch er auf den historischen Präzedenzfall Drittes Reich verweist. Nein, das ist keine Übertreibung: In einer Lage, in der es den alten Menschen noch nie so gut ging wie heute, Unterbringungs- und Behandlungsmöglichkeiten für Kranke eingeschlossen, kommt das Verlangen nach Sterbehilfe überhaupt erst auf, statt dass es gegenstandlos würde. In einem Augenblick der Menschheitsgeschichte, da in einem noch nie gewesenen Ausmaß und auf einem noch nie erreichten Niveau medizinisch diagnostiziert, prognostiziert, therapiert und nicht therapiert, vor allem aber sediert werden kann, in dem die Versorgung von Kranken und Todkranken mit Nahrung, Wärme, trockenen Betten und sauberer Wäsche keine allzu großen Probleme mehr bereitet, in dem Kranke mit sehr wenigen Ausnahmen keine Schmerzen leiden müssen (und falls sie es doch müssen, in der Regel nicht gleich sterben wollen), ausgerechnet in diesem Augenblick soll es uns plötzlich nicht mehr möglich sein, unser Leben auf natürliche Weise zu beenden? Im 18. Jahrhundert, als ärztliche Sterbehilfe noch tabu war (hier passt das Wort) und unsere Medizin in den Kinderschuhen steckte, war mehr Krankenleid und Todeskampf als heute. Umgekehrt wäre heute selbst unter den preiswertesten und bescheidensten medizinischen Bedingungen, selbst unter Verzicht auf manche Geräte und Medikamente weniger Krankenleid und Todeskampf als damals. Wenn selbst das noch zu viel sein soll, könnte das Problem vielleicht bei unseren hohen Ansprüchen liegen.

Vertreter der Sterbehilfe behaupten gern, die Begrenzung einer wirkungslosen medizinischen Therapie rechtfertige auch den assistierten Suizid, weil beides zum Tod führe. So schüttet man das Kind mit dem Bade aus. Wo unsere Mittel nicht greifen, können wir sie ruhen lassen, deshalb müssen wir aber nicht gleich töten. Therapiebegrenzung ist Teil der medizinischen Routine, und deshalb ist es bewusst irreführend, die Sterbehilfe mit sinnlosen, qualvollen Endlostherapien zu begründen, die es nach geltendem Ethos gar nicht geben darf. Nicht nur den Kranken, auch den Gesunden geht es besser denn je: Nach einer neuen Allensbach-Studie ist das Leben der heute 65- bis 85-Jährigen »alles andere als einsam, arm und eintönig, wie oft vermutet wird«. Die Alten sind rundum zufrieden und fühlen sich durchschnittlich zehn Jahre jünger, als sie sind. Das hat es offenbar noch nicht gegeben. Selbst unter den 80- bis 85-Jährigen ist jeder Vierte mehrmals pro Woche mit dem Auto unterwegs. Trotz allmählich zunehmender Gebrechen gibt es ein nicht zu unterschätzendes seelisches Kraftpotential: »Wir Menschen sind mit der fantastischen Fähigkeit ausgestattet, unsere Bedürfnisse und Erwartungen kontinuierlich an das anzupassen, was unsere Kräfte zulassen. Darin liegt die Quelle, um ein gutes Alter zu erleben«, sagt der Altersforscher Paul B. Baltes.77

Die Ministerin und die »reale Situation«

Wenn es alten Menschen heute noch gut geht und die kritische Verschärfung der Lage ab 2025 zu erwarten ist, dann muss es sich bei der aktuellen Krisenstimmungsmache um eine prophylaktische Maßnahme handeln; anders wäre das verwirrende Nebeneinander von guten und schlechten Nachrichten nicht zu erklären. Trotz ihres Wohllebens redet man den alten Menschen die Beschwerlichkeit des Alters systematisch ein, damit die gefühlten Beschwerden zunehmen und in die Resignation münden. Dabei wäre die Lösung ganz einfach. Dort, wo das Leid der Kranken im Rahmen der recht luxuriösen Gesamtsituation durch neue lebensverlängernde Möglichkeiten wieder zuzunehmen droht, braucht man nur weniger Medizin einzusetzen. Wenn die Mittel nicht für alle reichen, gibt es aber ein ganz anderes Problem: Dann müsste unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten der medizinische Standard insgesamt sinken. Das kann man nicht vertreten, dafür wird niemand gewählt. Also darf er nicht sinken. Wenn er nicht sinken darf und weiterhin alles allen zur Verfügung stehen soll, muss der Kreis der Anspruchsberechtigten verkleinert werden. Deshalb geht es letztlich darum, das bestehende System hochtourig weiterlaufen zu lassen, zugleich aber eine Alternative vorzubereiten, die den kommenden Mangel abfedert, ohne an den bestehenden Verhältnissen zu rütteln. Vielleicht deshalb der Jubel über das Wohlleben der Alten einerseits und der Lobpreis der Sterbehilfe andererseits, und beides als Unterhaltung beim Frühstück? Den Krankenkassen war die Modernisierung unsere Kliniken einschließlich privater Bäder immer schon wichtiger als Schwestern, die mit den Patienten spazieren gehen. Wir sollen uns behandeln lassen, auf dass die teuren Geräte summen und die Kasse klingelt. Und weil in der Sterbehilfedebatte der Eindruck erweckt wird, es könnte überhaupt nur endlos behandelt werden, also zu lange und zu qualvoll, sollen wir jederzeit bereit sein zu sterben, damit unter den Weiterlebenden keine Unzufriedenheit entsteht und die allgemeine Anspruchshaltung keinen Schaden leidet.

Wir sollen glauben, wir brauchten und bekämen »alles«. Und wir sollen glauben, wir bekämen das Mittel, uns »allem« zu entziehen (Sterbehilfe = x), sozusagen obendrauf. Als hieße die Formel »alles + x«, während doch in Wahrheit »x« dasjenige ist, das ein Minus vor »alles« setzen und uns mit dem Tode dafür bestrafen würde, dass wir den Hals nicht vollkriegen. Das erinnert an die Schizophrenie, mit der schon das Rauchen politisch in die Zange genommen wurde. Einerseits tyrannisiert man den Raucher mit Bildern schwarzer Lungen, auf dass er ein möglichst schlechtes Gewissen habe, andererseits versucht man, sogenanntes »Ausweichverhalten« zu vermeiden, also zum Weiterrauchen zu motivieren, damit die Tabaksteuer nicht versiegt.78 Offenbar soll die Sterbehilfe ein kollabierendes Gesundheitssystem entlasten. Als dürfte es kein Drittes geben zwischen maximaler Versorgung und Tod. Vielleicht werden die letzten seelisch gesunden Menschen einmal diejenigen sein, die sich nicht von einer derartigen Zwangsalternative verrückt machen lassen. Die es vielmehr wagen, ihre Krankheiten und den Verfall ihres Körpers mit dem allein notwendigen Maß an ärztlicher und medikamentöser Versorgung auf sich zu nehmen, zu ertragen und auszuhalten – eine Aristokratie des Ausweichens zur Seite, die wieder die Fülle des Menschseins, die Freude an gegenseitiger Hilfe und Solidarität erleben und am Ende sogar unerwartete Gewinne an Lebensqualität einfahren könnte.

Das würde an Sabotage grenzen. Die zu verhindern kommt der Politik die tatsächliche oder eingebildete Schmerzempfindlichkeit der Massen gerade recht. Das im historischen Vergleich absinkende Leid der Kranken, so schlimm es im Einzelfall sein mag, soll umgekehrt proportional als immer größere Zumutung empfunden werden. Daran ist wahr, dass Leiden eine Zumutung ist. Plötzlich aber treten Leute im Fernsehen auf, vorneweg die Bundesjustizministerin, und empfehlen lieber den Tod, als dass sie die Leute dabei unterstützen würden, Mangel und Leid zu ertragen – und sei es auch nur vorübergehend, denn alles ginge ja irgendwann vorüber. Plötzlich gilt das uralte ärztliche Tötungsverbot nicht mehr, »weil die reale Situation sich doch anders darstellt«, wie Frau Dr. Leutheusser-Schnarrenberger uns am 16. November 2012 kalt und hoheitlich mitteilte.79 Das Datum müssen wir uns merken, denn es war der Tag, an dem die Katze aus dem Sack gelassen wurde. Deutlicher hätte man kaum darauf hinweisen können, dass es nicht um Selbstbestimmung, sondern um objektive Bedingungen geht, um die »reale Situation«.

Am selben Tag, an dem die Justizministerin ehrliche Worte sprach, wurde bekannt, dass der zweite Schuldenschnitt für Griechenland kommt. Allein der wird den Bundeshaushalt früher oder später mit einer mittleren zweistelligen Milliardensumme belasten. In einer solchen Lage gäbe es die Möglichkeit, erstens das wahre Problem »transparent« zu machen und es zweitens den »freien« Bürgern selbst zu überlassen, wie sie damit umgehen, dass, wie heute schon in Griechenland, morgen vielleicht auch bei uns die Einmalhandschuhe nicht mehr bezahlt werden können, um von den Krebsmedikamenten ganz zu schweigen. Unsere Ministerin aber zieht es vor, den Leuten den Tod schmackhaft zu machen, statt ihnen zu sagen, was los ist. Bevor unsere kurzatmige, neue Welt nichts kostet und also auch nichts einbringt, soll sie lieber noch kurzatmiger werden. Das erinnert an das russische Märchen, in welchem die Fee einem Bauern einen Wunsch erfüllen möchte – mit der einzigen Bedingung, dass dieser Wunsch seinem Nachbarn doppelt erfüllt werde. Der Bauer überlegt und sagt: »Stich mir ein Auge aus.« Wir aber, die wir nach Sterbehilfe verlangen, antworten der Fee: »Stich mir ins Herz«, damit auch die Frau des Nachbarn ins Grab sinke.

Von der Abtreibung zur Sterbehilfe

Wenn das kulturelle Niveau sinkt, sinken auch die Schmerzgrenzen. Eine Gesellschaft, die sich auf diese Dynamik einlässt, kommt aus dem Abwärtstaumel der Zumutbarkeiten so schnell nicht wieder heraus: »Wir verkraften das Leben nicht mehr.«80 Die neue Anspruchshaltung gegenüber dem Lebensende kennen wir vom eng verwandten Bereich des Lebensanfangs: Das Gebären, Durchfüttern und Aufziehen von Kindern gilt heutzutage auch als viel problematischer und deshalb vermeidungsbedürftiger als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Auch für Kinder gab es zwar noch nie so viel Nahrung, Wärme, trockene Betten und saubere Wäsche wie heute. Erst unter diesen luxuriösen Bedingungen ist das Problem entstanden, dass wir zu wenige Kinder haben und darüber die Lust am Leben verlieren, während das Kopulationsbedürfnis verzweifelte Ausmaße annimmt. Die Regierung gibt sogar viel Geld dafür aus, dass auch diejenigen, die noch nicht sexsüchtig sind, es recht bald werden:81 »… die Welt irrt sich in ihrem Alter. Mit jeder Neuerung gerät sie in einen Verjüngungsrausch und täuscht sich über ihre Gebrechen. Man könnte sie ohne Beleidigung eine sterile aufgetakelte Greisin nennen, die längst alles künstlich ersetzen muß, was ihr an natürlichen Gaben verloren ging.«82

Es wird hartnäckig der Eindruck erweckt, ohne den neuen Paragraphen 217 StGB wäre die Erlösung von jeglichen Todesqualen bei uns ausgeschlossen – als hätte es noch nie einen vernünftigen Arzt gegeben, der endlich die Maschine abgestellt, oder noch nie einen mitfühlenden Verwandten, der seinen Angehörigen vor weiteren quälenden Therapien beschützt haben würde. Im äußersten Fall mögen das Entscheidungen gewesen sein, die in einem ärztlich-privaten Arkanum gefallen sind. Es mögen Maßnahmen gewesen sein, die mit Diskretion und Abwägung konfliktträchtiger Argumente einschließlich etwaiger Strafbarkeit einhergingen. Die freie Tat hatte einen hohen Preis, und der Täter, der einen anderen in den Tod schickte, musste unter Umständen auf einen verständnisvollen Richter hoffen. Auch so etwas soll es geben, aber inzwischen wäre uns selbst dabei noch zu viel Schicksal im Spiel. Das standesrechtliche Tötungsverbot für Ärzte und die Strafbarkeit der Tötung auf Verlangen haben aber sichergestellt, dass man die Motive für eine etwaige Sterbehilfe automatisch sehr genau prüfte.83 Die Strafbarkeit zwang einen Sterbehelfer, die Dringlichkeit seiner »Hilfe« genauso sorgfältig zu prüfen, wie sich der Selbstmörder anhand seiner Gewaltbereitschaft prüfen musste, ob er wirklich sterben wollte.

Von solchen Grenzen lebt Kultur. Die Grenzen sollen aber nicht mehr nötig sein. Die Prüfung soll erleichtert werden, wie auf anderen Gebieten auch, auf denen die Quote nicht stimmt. Was aber spricht im Interesse derer, die leben wollen, eigentlich dagegen, einen Mann, der eigenmächtig das Beatmungsgerät seiner Mutter abschaltet, mit zweieinhalb Jahren Gefängnis zu bestrafen? Was einer tun zu müssen glaubt, das soll er tun. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Lauterkeit seiner Motive zu prüfen als die Strafandrohung. Der selbsternannte Sterbehelfer muss bereit sein, die Konsequenzen zu tragen, damit nicht jedermann in beliebigen Situationen ungestraft zum Mörder wird.

»Gleicher Tod für alle statt Privilegien für wenige« – darauf soll es unter den Bedingungen der Sterbehilfe wohl offiziell hinauslaufen. Die Wirklichkeit wird aber anders aussehen, denn der versprochene Austausch wird schwerlich stattfinden. Die Gleichzustellenden werden sich ganz von selbst erneut in Ungleiche teilen. Wer Geld hat und reisen kann, wird stets für sich und die Seinen sorgen, wie er will. Es sei denn, der Staat würde auch hier einen Regelungsbedarf erkennen und eines Tages die Grenzen schließen. Es sei denn, es fielen dem Staat weitergehende Sanktionsmaßnahmen ein, das Gleichheitspostulat auch gegen allerletzte Widerständler durchzusetzen. Der Sozialphilosoph Peter Furth vergleicht die Gleichheitsforderung mit der weißen Wand, die stets den Anschein hat, es gäbe noch dunkle Stellen, die nachzuweißen wären. Die dunklen Stellen gehen niemals weg, so oft man auch zur Rolle greift, und wer einmal selbst gemalert hat, der weiß, wie leicht sich die Unzufriedenheit zum Zorn auswächst.

Obwohl wir es uns nicht länger leisten können, sittlich und materiell über unsere Verhältnisse zu leben, wird ausgerechnet der Mensch aus der Ökologie beharrlich ausgeklammert. Alles, was er sich einverleibt, wird sorgfältigst gedreht und gewendet. Limits gibt es überall, nur nicht bei der Feindschaft gegen das Leben im Namen des Lebens. Am 16. November 2012, jenem Tag, an dem die Justizministerin unter Verweis auf die »reale Situation« das ärztliche Tötungsverbot in Frage stellte, gab es eine weitere Meldung, die in unseren Zusammenhang gehört. Ein Professor der Berliner Charité hatte einer Alkohol trinkenden schwangeren Frau öffentlich Kindesmisshandlung vorgeworfen.84 Eine derartige Schädigung ungeborenen Lebens verbietet sich zweifellos von selbst, aber würde die Mutter dasselbe Kind abgetrieben haben, hätte es dazu keine Meldung gegeben. Wenn in einer nicht lebensbedrohlichen Situation das Wohlbefinden der Mutter wichtiger sein darf als das Leben ihres Kindes, dann darf in einer nicht lebensbedrohlichen Situation das Wohlbefinden des Kindes auch wichtiger sein als das Leben seiner Mutter. Dann kann die Euthanasie die Probleme lösen, welche die Abtreibung geschaffen oder verschärft hat.

»Die Kinder, derer wir durch die Abtreibungen beraubt wurden, bekommen wir als unproduktive Alte an der Spitze der Pyramide dreifach wieder«, heißt es in Wijkmarks fiktivem Protokoll.85 Die Euthanasie ist die biopolitische Antwort auf die Abtreibung – und ihr logisches Gegenstück. Die Straffreiheit machte auch die Abtreibung zu einem allseits verfügbaren Angebot, dessen Nutzung die Beratungsstellen nicht gerade erschweren. Nämliches droht bei der Sterbehilfe: Die »Pille danach« tötet die Gezeugten, die »Pille davor« die Zeuger. Die Missachtung des Kindeswohls und des Wohls der Alten gehen Hand in Hand: Schon in dem Film Ich klage an (1941) fragt die unkonventionelle, alleinstehende Laborärztin, die ihrer Zeit offenbar weniger weit voraus war, als man vermuten würde: »Kinder ja, aber heiraten – wozu?« Wenn der Gedanke an das Kindeswohl nicht zur Eheschließung motiviert, hindert er auch nicht die Umkehrung ihrer Frage: »Heiraten ja, aber Kinder – wozu?«

Inklusion oder Tod

Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben macht es wie Staat und Medien und wirbt mit dem Gegenteil ihrer Ziele. Unter dem Stichwort »Suizidprävention« preist sie den assistierten Suizid an. Am 15. November 2012 informierte sie unter der Überschrift »Kurzschlusshandlungen vermeiden helfen« über ihren neuen Entwurf für ein Suizid-Präventionsgesetz, das eben jenes Beratungswesen analog zur Abtreibungsregelung vorsieht. Die Vorsitzende des Vereins wird mit den Worten zitiert: »Die Bürger und Bürgerinnen dieses Landes wünschen sich ein humanes, an ihrem persönlichen seelischen und körperlichen Wohl orientiertes Lebensende. Dieses soll als Option unter bestimmten Umständen auch den ärztlich begleiteten Freitod einschließen. Doch bevor es überhaupt so weit kommt, muss den Freitod suchenden Personen eine werteneutrale, ergebnisoffene, kompetente und vertrauliche Beratung angeboten werden – analog der schon seit Jahren existierenden Schwangerschaftskonfliktberatung.«86 Besser hätte es das Gesundheitsministerium auch nicht sagen können. »Werteneutral« und »ergebnisoffen«: Das sagt alles. Auf welchem Niveau sich die Suizidzahlen dann für die kommenden Jahrzehnte einpendeln sollen, damit sich der ganze Aufwand auch lohnt, wurde leider nicht mitgeteilt. Dass die beste Suizidprävention nicht die ergebnisoffene Beratung, sondern schlicht die Verhinderung des Suizids und die Behandlung der Depression mit Medikamenten und Psychotherapie ist, könnte man darüber leicht vergessen. Das »Bessere« ist der Feind des Guten und der Suizid der Feind der Genesung.

Die Mindergeburten infolge von Pille (rd. 500000 pro Jahr) und Abtreibung (100000 bis 200000 pro Jahr) addieren sich seit ihrer massenhaften Zulassung und Verbreitung einschließlich ungeborener Kindeskinder auf eine Summe, die allein in Deutschland im unteren bis mittleren zweistelligen Millionenbereich liegt. Es mag müßig sein, sich Pille und Abtreibung wegzudenken, aber diese Übung schärft den Blick für unsere todessüchtigen öffentlichen Verhältnisse. Ohne Pille und Abtreibung hätten wir keine Nachwuchsprobleme im Berufsleben, insbesondere keinen Mangel an Pflegekräften und also auch keinen Bedarf an Sterbehilfe. Sogar ein unbezahlbares Projekt wie die »Euro-Rettung« wäre bei 120 bis 140 Millionen Bundesbürgern ein wenig realistischer.

Wie viele Patienten wohl eines Tages der Sterbehilfe zum Opfer fallen werden, die einst den Abtreibungswunsch ihrer Mutter oder ihres Vaters knapp überlebt haben? Gegen geborenes, nicht allzu krankes, nicht allzu behindertes, ausreichend alimentiertes und noch nicht zu altes Leben haben wir freilich nichts einzuwenden. Für Frühchen, die im fünften Monat kommen, bieten wir alles auf, womit die moderne Medizin glänzen kann. Mutmaßlich kranke oder behinderte Kinder aber treiben wir noch im letzten Monat ab, ohne dass irgendjemand öffentlich Anstoß daran nimmt, der etwas zu sagen hat. Vorgeburtliche Diagnostik und PID machen die Geburt von Behinderten schon heute zum Ausnahmefall. Wie sich wohl unsere vielen Behinderten fühlen, die längst wissen, dass es ihresgleichen künftig nicht mehr geben wird?

Oft wird bereits abgetrieben, wenn auch nur der Verdacht einer Behinderung aufkommt. Wird ein behindertes Kind aber ausnahmsweise geboren, darf es mit großem Aufwand für die Paralympics trainieren. Auch hier gilt: Inklusion oder Tod, wobei Inklusion und Tod nach dem Bernstein-Beispiel von Frau Künast schon heute dasselbe wären.87 Wahrscheinlich wird auch das Training für die Paralympics auf Dauer nicht lebensrettend sein, denn Sterbehilfe ist nichts anderes als Abtreibung im tausendsten Monat oder im achthundertundvierzigsten oder im vierhundertundachtzigsten. Also mit 83 oder mit 70 oder mit 40 oder auch mit 16 Jahren. »Alle Lebenstatsachen sind vektorielle Tatsachen, die ihr Ziel verfehlen oder erreichen können«, sagt Robert Spaemann, 88 dem es dabei nicht um Moral geht, sondern um die Frage, ob jenes Schlechte vermieden werden kann, das im Fehlen des Guten liegt. Das Gute wäre die Liebe zum Leben oder der Lebenswille oder auch nur die Anziehung durch das andere Geschlecht, ohne die das Leben zwar technisch weitergegeben werden kann, nicht aber auf eine gute, gesunde, liebevolle Weise. Alles, was wir tun oder nicht tun, hat eine Richtung.

Die gegenwärtige Politik bestätigt Spaemanns These: Das Problem der explodierenden Staatsschulden wird mit neuen Staatsschulden »gelöst«, und für die demographische Krise haben wir gleich drei Instrumente zur Hand, die die Sache schlimmer machen: steigenden Erwerbsdruck für Frauen, anhaltend hohe Abtreibungszahlen sowie familienschädliche Gesetze und staatliche Neuerungen wie die »Homo-Ehe«. Bald könnte auch noch der natürliche Zeugungsakt, der eine begrenzte, hierarchische, Ungleichheit duldende Gemeinschaft namens Familie begründet und erweitert, unter Verdacht geraten. Die zynische öffentliche Verachtung von Müttern, die sich persönlich und ganztägig um ihre Kinder kümmern, und das sicher nicht für das bescheidene »Betreuungsgeld«, deutet darauf hin. Dank der Frauenquoten im Berufsleben kollabieren die Sozialversicherungssysteme vielleicht erst ein paar Jahre später. Familiengründungen aber werden noch mehr erschwert. Pflege von Alten und Kranken in der Familie wird zum Auslaufmodell. Schon heute werden sie tausendfach zur Pflege ins östliche Ausland abgeschoben, wo schon einmal so manche vermeintlichen Probleme diskret »gelöst« wurden.

Machen wir uns nichts vor: Bald könnte es darum gehen, Töpfe auszukratzen, Krümel zusammenzufegen und Tropfen aufzufangen. Nicht nur die Zahl der Alten explodiert, sondern, um von dieser Tatsache abzulenken, auch die Macht der Gleichstellungsideologien. Gleichheit können wir aber nicht essen; vielmehr verschärft sie die Verteilungskämpfe. Sie steigert die Konflikte um knapper werdende Ressourcen, Rohstoffe und Nahrungsmittel, weil wir von nun an nicht nur um dieselben Sachen, sondern auch um dieselben Werte und Rechte kämpfen werden: Menschenrechte sind Teilhaberechte. Für die dramatische Verschärfung des ökonomischen Klimas ist die Einführung der Sterbehilfe ein leider deutliches Indiz. Um den Preis des Lebens soll der Kampf um die Ressourcen ausgesetzt werden. Wenn die Alten in den niedergehenden westlichen Industrienationen eines Tages systematisch sterben müssen, wird man die Maßnahmen damit begründen, dass sie den Wert des Menschen keineswegs in Frage stellen, sondern dass sie dem Wert des anderen, nützlicheren Menschen dienen, dessen Wert sie außerdem erhöhen. Ist die Unantastbarkeit menschlichen Lebens auch am Lebensende erst einmal aus dem Weg geräumt, könnte man zum Beispiel zehn arme afrikanische Kinder gegen den teuren Krankenhausaufenthalt eines alten, europäischen Patienten in die Waagschale werfen. Oder irgendjemanden sonst, der gerade als wichtiger und wertvoller gilt. Man munitioniert die Verteilungskämpfe rassistisch und kämpft zugleich gegen den Rassismus; ungefähr so, wie man die Emanzipationsfragen sexualisiert und gegen den Sexismus kämpft; ungefähr so, wie man die Patienten hospitalisiert und gegen den Hospitalismus kämpft, indem man die Patienten einfach umbringt.89

Vom Hedonismus zur Euthanasie

Die Tendenz zur Sterbehilfe in den USA und Westeuropa ist ein internationales Phänomen. Sie geht über nationale Grenzen hinweg, erreicht aber jene Kulturen nicht, in denen die Alten noch hohes Ansehen genießen. Die muslimischen Länder werden so bald keine Sterbehilfe einführen; China und Russland dagegen dürften als Wackelkandidaten gelten. Bislang ist die Sterbehilfe in den Benelux-Staaten sowie in den US-Bundesstaaten Oregon, Washington und Montana erlaubt. Deutschland wäre die erste Nation von Gewicht, die sie einführte, und dafür gibt es Gründe auch in der systematischen Erschütterung des kollektiven Selbstwertgefühls der Deutschen seit 1945. Diese Erschütterung ist nicht ohne Folgen für das genealogische Prinzip geblieben, und so war das auch gedacht. Churchill, der den Bombenkrieg vorwiegend gegen die deutsche Zivilbevölkerung führte und ein Vertreter der Eugenik war, soll am 26. August 1941 im Kabinett gesagt haben, Nachkriegsdeutschland solle »fett, aber impotent« gemacht werden.90

Der Lebensüberdruss, der aus der Sterbehilfedebatte spricht, erinnert an den Lebensüberdruss der Belle Époque am Vorabend des Ersten Weltkrieges. In Deutschland trägt dieser Überdruss besonders scharfe Züge, weil nur hier das Kollektiv aus historischen Gründen keinen ausdrücklichen Wert auf seine Selbsterhaltung legt. Hätten wir durch Abtreibung und sozialverträgliches Frühableben nicht vielleicht die beiden Weltkriege verhindern können? Fragt man eine alleinstehende Berliner Intellektuelle, die sich für Sterbehilfe und Abtreibung ausspricht: Ob sie dafür wäre, dass auch ihre Mutter schon hätte abtreiben dürfen, dann zuckt sie lachend mit der Schulter. – Natürlich ist das eine unmögliche Frage, weil wir uns nicht außerhalb unserer selbst stellen können, aber ebenso unmöglich ist die Einführung der Sterbehilfe, weil sie genau das von uns verlangt.

Dass uns die Erinnerung an Empfängnis und Geburt »ichhaft und willensmäßig« nicht zur Verfügung steht, schützt uns davor, »uns selbst von außen sehen zu müssen als Wesen, die eine relativ definierte Zeitstrecke durchlaufen und verschwinden.«91 Damit soll Schluss sein. Der standardisierte »Freitod« soll uns zwingen, uns zum Objekt unserer selbst zu machen. Wir sollen gleichsam objektive Kriterien an uns selbst anlegen, die, wenn dieser Perspektivwechsel einmal gelungen ist, beliebig variiert, verengt oder erweitert werden können. Im Selbstmord steckte schon immer die Selbstermächtigung zum Selbstgericht. Unter den Bedingungen der Sterbehilfe ist das Selbstgericht aber keine Anmaßung mehr, sondern ein Imperativ. Wir sollen Richter und Partei in einer Person sein – aber eines darf man dabei nicht vergessen: Die Gesetze, wonach wir über uns zu Gericht sitzen sollen, werden andere machen.92

Die Verwirrung der Begriffe ist das Loch im Dach, das irgendwann das ganze Haus zum Einsturz bringt, nachdem es lange genug hereingeregnet hat. Der Vorwurf etwa, dass Soldaten »Mörder« seien, wirkte von Anfang an in zwei Richtungen: Wenn das kriegerische Töten in Afghanistan höchstrichterlich als »Mord« bezeichnet werden darf, aber nicht als solcher geahndet wird, dann ist Mord als Tötung in Afghanistan erlaubt. Warum soll der Mord dann nicht auch als Tötung im Krankenhaus erlaubt sein? Diese Form der Tötung wäre bloß ein weiterer Schritt auf dem Weg eines langen Verfallsprozesses, der, wenn seine innere Logik durchschlüge, vielleicht erst bei der Abschaffung des Menschen aus Überdruss an sich selbst enden würde. Offenbar ist unsere Gattung in den letzten zweihundert Jahren, nachdem um 1800 die erste Milliarde erreicht wurde, einfach zu zahlreich geworden. »Es gibt zu viele Studenten«, rief irgendwann in den achtziger Jahren ein alter Herr am Rande einer Demonstration in West-Berlin. Ein Student antwortete: »Es gibt auch zu viele Rentner.« Lieber entsorgen sich die Menschen in ihren unwirtlich gewordenen Städten gegenseitig. Das Land ist ja auch schon vermessen. Siedler haben es heute genauso schwer wie Exilanten: Als das Reisen noch geholfen hat, heißt der Titel eines Buches von Martin Mosebach, der dieses Gefühl globaler Enge auf den Punkt bringt.

Der moderne Tod, so Wijkmark, hat sich »darauf eingestellt, das Leben der Menschen so tot wie möglich zu machen, vor allem durch Massenproduktion unnötiger und sinnloser Waren. Nicht zufrieden damit, in die Todeszellen der Krankenhäuser verwiesen zu werden, lenkt er fast unser ganzes Leben, betreut uns schon von Beginn an und tötet unsere Phantasie und Lebensfreude, organisiert uns von oben, um uns daran zu hindern, uns selbst zu organisieren, schafft Aktivitäten, damit wir nicht aktiv werden, sorgt dafür, daß wir uns in Streiks verausgaben, damit wir nicht streiken. Er füllt unsere Freizeit mit einem puritanischen Materialismus, in dem alle Sinnlichkeit, alle Möglichkeit zur Lust ausgerottet wird. […] Das Leben ist der lebendige Tod geworden, der Tod auf Vorschuß und Ratenzahlung.«93

Wenn der Selbstmord erlaubt ist, ist alles erlaubt. Wenn alles erlaubt ist, ist auch Euthanasie erlaubt. Dann wohnt der Tod mitten im Leben wie die Weltfremdheit mitten in der Welt. Mit einem erstaunlichen Kurzschluss von Hedonismus und Lebensverachtung trifft der niederländische Soziologe Cas Wouters diesen neuralgischen Punkt. Er sagt: »Wir wurden bis in die fünfziger Jahre von Regenten regiert, die uns die große Moral vorgeschrieben haben und selbst hinter verschlossenen Türen anderes taten. Von dieser Scheinheiligkeit haben wir uns in der Provo-Bewegung befreit. Erst die sexuelle Befreiung, dann die Neuregelung bei Abtreibung und jetzt das Euthanasiegesetz.«94 Knapper kann man die kalte Künstlichkeit unserer Lebensverhältnisse nicht zusammenfassen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde in einem historisch einmaligen Ausmaß mit dem Wahlrecht auch die kriegerische Gewalt, die zuvor ein Privileg der Herrschenden und ihrer begrenzten Hilfstruppen war, demokratisiert und auf riesige Menschenmassen verteilt. Warum sollten jetzt nicht auch psychopathologische Deformierungen, die in der Geschichte bislang nur von Herrschenden ungestraft und ungehindert ausgelebt werden konnten, von allen ungestraft und ungehindert ausgelebt werden dürfen? Die Massendemokratie macht aus der charismatischen Herrschaft die offene Psychiatrie.95

Abschaffung der Trauer

Viele Autoren und Theoretiker in der Tradition von Wilhelm Reich, Magnus Hirschfeld, Alexandra Kollontai, C. G. Jung, John Watson, Eddie Bernays, Bernard Berelson, Alfred Kinsey und Simone de Beauvoir haben es offen ausgesprochen, dass die Sexualisierung der Gesellschaft das wirksamste Mittel sei, nicht nur herkömmliche Organisations- und Machtstrukturen aufzuweichen und zu zerstören, sondern die auf diese Weise freigesetzten und versprengten Einzelnen auch neuen Machtverhältnissen zu unterwerfen.96 Singles sind mehr mit ihrem Triebleben beschäftigt als Mütter und Väter zusammen. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie dafür nun früher sterben sollen. Denn die »reale Situation«, die Frau Dr. Leutheusser-Schnarrenberger zur Begründung der Sterbehilfe heranzieht, wurde ja von ihr selbst großzügig subventioniert, etwa, indem sie im Jahre 2011 die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld ins Leben rief und mit umfangreichen Steuermitteln ausstattete. Wenn es nach dem Willen dieser Stiftung geht – und das tat es schon vorher –, bekommt in der Gesellschaft alles seinen Platz.97 Gegen Aids gibt es Kondome, die zugleich gegen Kinder wirken wie Sterbehilfe gegen Depressionen. Das eine ist, dass wir uns austoben sollen. Das andere ist, dass wir dafür früher sterben sollen. Wie beim Rauchen.

Der Selbstverwirklicher ist Alleinverwirklicher, und das womöglich bis in den Tod. Das Vergehen seines Leibes ist aber für das narzisstisch expandierte Ich das völlig Unzumutbare, ja Unausdenkliche – als wäre das Sterben wie auch das Kranksein eine Art schlechtes Benehmen. Der Tod ist für den Selbstverwirklicher die »ultimative Kränkung«98 und muss durch eine heroische Geste überboten werden, wie sie im ganzen Leben nicht erlaubt war. Nicht nur unsere unaufhebbare Kreatürlichkeit, auch der irreduzible Rest sozialer Abhängigkeit soll triumphierend weggewischt werden. Der Selbstverwirklicher stirbt allein und lässt sich anonym im Wald oder auf hoher See bestatten, auf dass nichts über sein physisches Dasein hinausweise. In Berlin trifft das offenbar schon auf jeden zweiten Todesfall zu. Kaum haben diese Leute gemerkt, dass niemand um sie trauern wird, soll auch wirklich niemand trauern können, dem es wider Erwarten doch noch einfiele. Der Selbstverwirklicher ist sich selbst sein eigener Kreon – Richter und Partei in einer Person. Und als solcher will er den anderen die Gefühle und Bedürfnisse der »mitliebenden« Antigone verbieten.99 Die anonyme Bestattung, welche die Trauer am Grab verhindert, wird als freiwilliger Verzicht auf die Mühe der Weiterlebenden ausgegeben, um von der Zumutung abzulenken, dass die Trauer selbst unters Verdikt fällt. In Wahrheit wäre es Sache der anderen zu entscheiden, ob und in welchem Umfang sie zur Grabpflege bereit sind. Der Selbstverwirklicher, der sie aus eingebildeter Bescheidenheit daran hindert, setzt sich in Wahrheit an ihre Stelle und sagt ihnen, was sie nicht zu tun haben. Eben war er noch einsam. Kaum hat er sich losgesagt, da wird er im Handumdrehen zum göttlichen Diktator, der ewig gültige Befehle erteilt.

Wären die anderen an der Grabpflege nicht von vornherein gehindert worden, wären sie frei gewesen, es bleiben zu lassen, falls sie keine Lust dazu hätten. Trauer und der Verzicht auf sie ist Sache der Lebenden. Sie aber daran zu hindern, ist ein unzulässiger Übergriff der Sterbenden und der Toten auf die Lebenden. Die sozialpsychologische Ökonomie der anonymen Bestattung erinnert nicht von ungefähr an das autoritäre Mitteilungsbedürfnis des Selbstmörders. Auch seine Selbstermächtigung ist nicht ohne die entsprechende Herabsetzung der Lebenden zu haben. Eine Brüskierung, die diesseits des Todes als Ausdruck von Eigenbrötelei oder Intransigenz durchgehen könnte, hat in der Spannung von Jenseits und Diesseits ein ganz anderes Gewicht. Sie kann nicht relativiert, nicht revidiert und nicht wiedergutgemacht werden. Als Mitteilung eines Toten ist sie ein Schlag ins Gesicht der Lebenden. Robert Spaemann sagt: »Der Gang in die eigene Mitte ist meistens ein Gang in die eigene Leere.«100 Der Selbstverwirklicher treibt zusätzlich die anderen, denen er sich entzieht und indem er sich ihnen entzieht, in die Leere.

Was wir sind, sind wir nur dank anderer und auf andere hin. Ohne sie, ohne ihre Liebe und ohne ihre Fürsorge wäre jeder von uns ein Kaspar Hauser – sofern er überhaupt wäre. In der Not überleben nicht automatisch die Starken, sondern diejenigen, die nicht allein sind. Die massenhaft ungebundenen Individuen, so die dunkle Hoffnung ihrer »Befreier«, werden nicht mehr wissen, was ihnen fehlt. Zwecks Linderung ihrer diffusen Traurigkeit »dürfen« sie aber über ihren Tod selbst bestimmen. Auf der Basis dieses zynischen Menschenbildes, das die Einzelnen nicht in die Freiheit ihrer Bedürfnisse entlässt, sondern sie in die Falle ihrer Süchte lockt, ist es weder überraschend noch verwunderlich, dass in Deutschland fast siebzig Jahre nach dem Untergang des Dritten Reiches die Euthanasie als »Sterbehilfe« Furore machen kann. In einer solchen Daseinsverwirrung gibt es nur eine Lösung: Wir müssen wieder natürlich werden. Die Einführung der Sterbehilfe ist ein alarmierendes Zeichen, dass wir mehr Kinder brauchen und nicht, mit Verlaub, mehr Tote.

Auf eine solche Aufklärungskampagne aber werden wir lange warten müssen. Einstweilen springt das aggressive »Ich will’s« der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von der Sexualität auf die Todesphantasien über. Der Journalist Martin Ahrends sagte im Radio: »Ich will mich nicht heimlich davonstehlen und einen wer weiß wie missratenen Suizid hinlegen, sondern ganz offiziell und mit dem Einverständnis aller, ohne Heuchelei und falsche Tränen in die Ewigen Jagdgründe hinübergehen. Ein großes Fest will ich geben zu meinem 70., alle Kinder und Enkel will ich einladen. Ich will ihnen verkünden, dass ich morgen nicht mehr leben werde, weil der medizinische Fortschritt nicht nur Leben verlängern, sondern auch schmerzfrei beenden kann, und weil man inzwischen sterben darf, wenn man das will. Dann sollen sie mir Beifall zollen, und ich will es nicht missverstehen als Zeichen, dass sie mich nicht lieb haben, sondern recht verstehen als das Gegenteil.«101 Solche Szenen haben sich bereits ereignet. Den Wunsch nach Beifall haben manche vor ihrem Suizid wirklich geäußert. Anwesende Verwandte und Freunde sind nicht selten noch Jahre später tief verstört.

Fülle des Lebens

Sterbehilfe schafft die Trauer ab. Wozu um jemanden trauern, der doch gehen wollte? Martin Ahrends setzt noch eins drauf. Als wären seine Kinder und Enkel eine einzige narzisstische Kränkung, verbietet er ihnen die Trauer, damit ihm der Abschied leichter wird. Auch die Trauer der anderen soll den Selbstmörder nicht am Selbstmord hindern, wo ihn dank der Todespille schon sonst nichts mehr hindert. Über die Liebe seiner Nachkommen zu ihm spricht Ahrends nur via negationis, und über seine Liebe zu ihnen erfahren wir gar nichts. Vorsorglich weist er darauf hin, dass die Abwesenheit der Trauer nicht geheuchelt werden darf. Echt muss sie sein. Sterbehilfe schafft also nicht nur die Trauer ab, sondern auch die Trauernden. Wieder schlägt die Alleinverwirklichung in diktatorische Fremdbestimmung um. Die anderen sollen für den Sterbenden nicht zu spüren sein, auf dass er gar nichts mehr spüre. Nicht einmal in die Seinen will er sich einfühlen, die er zurücklässt. So hat er es sich ausgedacht und zurechtgelegt. Ob es auch in zehn Jahren noch so sein wird, oder ob er sich wider Erwarten ans Leben klammern wird, ist für seine heutigen Zwecke ohne Belang. Und was seine Kinder und Enkel wollen, wünschen, fühlen, erst recht. Was sie wohl zu seiner öffentlichen Ankündigung gesagt haben?

Der Sinn des Lebens besteht darin, das Leben weiterzugeben. Wer sich keinem anderen und keinem höheren Zweck als der Selbstverwirklichung hingibt, trifft, statt auf den Sinn des Lebens, früher oder später auf die Autonomie eines Armin Meiwes. So hieß der »Kannibale von Rothenburg«, der im Internet ein williges Opfer für seinen sexuell motivierten Kannibalismus fand, lustmordete und aufaß. Der Vorsitzende Richter Volker Mütze, der im Jahre 2004 am Landgericht Kassel das erste Verfahren gegen Meiwes leitete, sagte, der Angeklagte habe »stets versucht, andere in depressiver Stimmung zur Schlachtung zu überreden«. Meiwes gab also vor, Hilfsbedürftigen helfen zu wollen. Allerdings wollte er ihnen nicht Gutes tun, sondern seine pathologischen Zwangsvorstellungen ausleben. Wenn Tiere sprechen könnten, würde auch der Löwe sich das Jagen sparen und einer traurigen Antilope Sterbehilfe anbieten: »Sie werden sterben, lassen Sie uns darüber reden.« Zu Recht würden wir es als widernatürlich empfinden, wenn sich die Antilope, aus welchen Motiven auch immer, freiwillig dem Löwen hingäbe.

Ohne die noch so geringe Hoffnung, nicht etwas absolut Verbotenes getan zu haben, würde Meiwes vielleicht niemals so weit gegangen sein. Er hat aus dem, was gedacht und gesagt, was in unserer Zeit als gültig und erlaubt vorgestellt wird, eine extreme Konsequenz gezogen, aber eine Konsequenz. Die Selbstermächtigung, die uns auch die Sterbehilfe verspricht, wird noch alle möglichen Täter in Bewegung setzen. Jeder noch so kaltblütige, niederträchtige Täter kann sich ein altruistisches Kleid überwerfen. Die Sterbehilfe verspricht ja so viel. Es scheint, als könnte sie die dunkle Seite des Lebens abschaffen. Als könnte sie uns die ständige Anstrengung ersparen, gegen Krankheit, Schmerz und Trauer ankämpfen zu müssen. Als könnte sie uns die Mühe ersparen, unser Scheitern und Versagen auszuhalten und unser Leben allen Widrigkeiten zum Trotz zu dulden; als verspräche die Mühe nicht zugleich die Freude, auch am je eigenen Leid noch wachsen zu können. Bald dürfen wir uns vielleicht jederzeit allem Leid entziehen, wann immer wir wollen: »Stirb in der Zeit, dann hast du keine Not.« Wer nicht sterben wollte, hätte selber schuld, dass es ihm schlecht geht; im Tode würde es ihm besser gehen. Sterbehilfe schafft die Fiktion, dass ein vom Tod in Schach gehaltenes Leben nur noch schön und schmerzlos wäre. Dass diejenigen, die sterben, das Leid der anderen aus dieser Welt in jene mit hinübernähmen. Das konnte früher nur Christus, bald können es alle. Sterbehilfe ist eine »Wette auf die Entbehrlichkeit der Welt«.102 Im Gegenzug würde der Tod schrecklicher herrschen als je zuvor. Um die große Fiktion zu erhalten, würde der Spielraum immer enger und die bis zum Tod verbleibende Frist immer kürzer werden müssen.

Sobald wir darauf verzichteten, unser Leben zu führen, so gut wir können, würde kein Halten mehr sein. Wo doch noch ein Leid geschähe, wäre es ein Vorschein des Todes. Die harte Scheidung des noch lebenswerten Lebens von bereits lebensunwertem Leben würde an jeder beliebigen Stockung des Lebensflusses stattfinden, an dem Krankheit oder Unglück ihr Recht fordern. Wir würden uns einreden, wir brauchten das Leben nicht mehr und könnten es wegwerfen, als hätten wir es verbraucht. Die Wegwerfgesellschafft würde mit den Menschen umgehen wie mit den Dingen. Der immerwährende Entscheidungsdruck für oder gegen das Leben, für oder gegen den Tod würde zu einer grenzenlosen Verunsicherung führen: »Frau B. hat sich töten lassen, obwohl es ihr noch lange nicht so schlecht wie Herrn A. ging. Hoffentlich merkt keiner, dass es mir bereits schlechter geht als Herrn A. …« Der Preis für die Verbannung von Leid und Schmerz würde eine lebenslange Unruhe sein, die niemanden verschont: Muss ich schon gehen, oder darf ich noch bleiben? Jeder ein Fliegender Holländer. Der Tod auf Bestellung wäre keine Erlösung, sondern reine Drohung. Er wäre ein kalkuliertes, befristetes Ereignis und nicht länger der unwägbare Prozess, dessen Würde auf erhabener Unwägbarkeit ruhte.

Nicht nur die Tat, auch das Leiden kann ein Weg in die Freiheit sein. Für das Unwägbare müssen der Sterbende und seine Lieben Geduld haben und sich Zeit nehmen. Dafür mag das Schicksal sie näher zusammenbringen als je zuvor. Es mag Raum für Reue und Dankbarkeit, für Sprechen und Schweigen gewähren. Sterben lernen heißt leben lernen. Für den natürlich Sterbenden kann sein Sterben die letzte und wichtigste Erfahrung seines Lebens sein. Die anderen, die ihn begleiten, mögen auf traurige, aber auch schöne Weise die Erfahrung ihrer eigenen Lebendigkeit und Lebensfreude machen. Diese Möglichkeit zur Besinnung würden wir uns und den Sterbenden vorenthalten, wenn wir den Tod künftig bestellen würden wie wir uns die Pizza und vielleicht den Sex und womöglich auch die Kinder ins Haus bestellen.

Die Lebenden würden zu Untoten werden, aber sie würden es bald nicht mehr anders kennen. Eben hat sich wieder einer abholen lassen. Da würden sich die anderen vielleicht für einen kurzen Augenblick in dem Gefühl ergehen, sie selbst seien für diese Stunde und für diesen Tag dem Tode noch einmal entronnen. Für einen kurzen Augenblick würde der Druck nachlassen, und die Lebenden würden sich noch einmal fühlen wie früher, da die Toten »immer die anderen« waren.103 Aber der Tod der anderen würde sie nicht mehr ihrer trauervollen Lebendigkeit versichern. Sie würden sofort zurücksinken in die Sinnlosigkeit ihres leeren Weiterlebens.

Das Leid ist kein Fehler der Schöpfung. Wir wissen doch, dass es nicht nur lästigerweise zum Leben dazugehört wie der Floh, den man knackt, damit er einen nicht mehr beißen kann. Das Leid muss zum Leben dazugehören, weil es anders keine Freude gäbe. Das Leid ist ein Teil des Lebens und der Lebendigkeit. Wer das Leid vom Leben scheiden und an den Tod binden will, bindet das Leben selbst an den Tod. Das ist die schiefe Ebene der Sterbehilfe, vor der nicht genug gewarnt werden kann. Gegen sie hilft nur die Fülle des Lebens und der Versuch seines Gelingens im Glauben und in der Hoffnung, dass es etwas gibt, das weit und strahlend über die vielen trübseligen Tage hinausreicht. Etwas, ohne das dieses Leben trostlos wäre. Die menschenwürdige Antwort auf Schmerz und Qual, auf Unvermögen und Scheitern, auf Abwege und Verirrungen ist nicht der Tod, sondern Glaube, Liebe, Hoffnung bis zuletzt und darüber hinaus.
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Gunter Sachs: Selbstmord aus Furcht vor Demenz

Am 8. Mai 2011 meldete nicht nur Spiegel Online, der bekannte Industriellenerbe, Photograph und Kunstsammler Gunter Sachs (1932–2011) habe sich am Tag zuvor auf seinem Schweizer Chalet wegen einer angeblich »ausweglosen« Krankheit erschossen. Spiegel Online beschrieb den Verstorbenen als einen Mann, »den die Frauen liebten und der sie liebte. Der Reiche, der sich mit teuren Spielzeugen umgab.«1 Im Leben von Gunter Sachs hatten sich früh drei Schicksalsschläge ereignet, die für seinen Selbstmord relevant sein dürften: Sein unter Depressionen leidender Vater Willy Sachs (1896–1958), deutscher Industrieller, schwedischer Konsul, ehemaliger SS-Obersturmbannführer und Wehrwirtschaftsführer, hatte sich im November 1958 in seiner Jagdhütte erschossen. Im selben Jahr starb die erste Ehefrau des damals 26-jährigen Gunter Sachs, Anne-Marie Faure, an den Folgen eines Narkosefehlers. Sein Bruder Ernst Wilhelm Sachs (1929–1977) kam bei einem Lawinenunglück ums Leben.

Auch Gunter Sachs soll unter Depressionen gelitten haben. Vor allem aber fürchtete er sich offenbar vor dem Ausbruch einer Alzheimer-Erkrankung. Das ging jedenfalls aus einem Abschiedsbrief hervor, den seine Familie unmittelbar nach seinem Selbstmord veröffentlichen ließ. Er stelle »heute noch in keiner Weise« ein Fehlen oder einen Rückgang seines logischen Denkens fest, schrieb Sachs darin. Eine rapide Verschlechterung seines Gedächtnisses und seiner Wortfindungsfähigkeiten würden aber schon jetzt zu »gelegentlichen Verzögerungen in Konversationen« führen: »Jene Bedrohung galt mir schon immer als einziges Kriterium, meinem Leben ein Ende zu setzen.«2

Man bedenke: Der prominente Selbstmörder war keineswegs sterbenskrank, sondern er fürchtete sich davor, krank zu werden! Allein die »gelegentliche Verzögerung in Konversationen« genügte ihm, seinem Leben ein mutwilliges und vorzeitiges Ende zu setzen. »Manni« Fürstin zu Sayn-Wittgenstein, vermutlich die letzte Vertraute, mit der Gunter Sachs wenige Stunden vor seinem Tod telefoniert hatte, berichtete am 15. Mai 2011 im Interview mit einem österreichischen Magazin das Folgende: »Ich habe überhaupt nichts bemerkt. Wir haben erst kürzlich beim Käfer in München einen herrlichen Abend erlebt. Dann hat er noch im Februar den Cresta-Lauf in St. Moritz geschafft. Wer diesen Lauf mit über 70 Jahren noch schafft, dessen Namen wird im Clubhaus mit goldenen Lettern eingraviert. Damals hat er mich angerufen, war lebenslustig und hat mir stolz erzählt: ›Ich hab es geschafft.‹ […] Dieser Cresta-Lauf ist für einen 78-Jährigen eine wahnsinnige sportliche Leistung. Im März war ich bei ihm in Gstaad. Wir haben in St. Moritz extra einen Stopp gemacht, damit ich ihn fotografieren kann.«3

Eine ernsthafte Diskussion über Sachs’ sogenannten »Freitod« fand in den Medien in den folgenden Wochen allerdings kaum statt, denn eine solche passt nicht in eine Zeit, in der die Selbstbestimmung des Menschen auf die Bestimmung seines eigenen Todeszeitpunkts ausgedehnt wird. Ähnliches war bereits zu beobachten, als der ehemalige Geschäftsführer der Flick KG, Eberhard von Brauchitsch (1926–2010), sich am 7. September 2010 gemeinsam mit seiner an der Parkinsonschen Krankheit leidenden Frau, mit der er seit fast 60 Jahren verheiratet war, unter Inanspruchnahme der Schweizer Sterbehilfeorganisation Exit in Zürich das Leben nahm. Brauchitsch selbst hatte nach Angaben seiner Tochter ein Lungenemphysem, eine ebenfalls behandelbare Erkrankung.4

Was steckt hinter dem Phänomen des Suizids aus Angst vor einer schweren Krankheit? Wie lässt sich erklären, dass in unserer Gegenwart selbst reiche und noch nicht einmal sterbenskranke Leute ihren Selbstmord öffentlich zelebrieren und dafür in den Medien auch noch achtungsvolle Nachrufe erhalten? Wie ist es möglich, dass die Freiheit des Menschen neuerdings ausgerechnet in Verbindung mit Sterben und Tod gebracht und dies vom gesellschaftlichen Mainstream als sozialer Fortschritt gepriesen wird? In den folgenden Kapiteln sollen die treibenden Kräfte, die hinter dieser Entwicklung stehen, genauer betrachtet werden.

Warum das Sterben in Deutschland vom Staat neu organisiert wird

Nicht nur in Deutschland, aber hier besonders deutlich, erleben wir seit vielen Jahren eine allmähliche demographische Veränderung, die in dieser Form historisch einmalig ist. Während seit 1970 – nach dem sogenannten »Babyboom« der beiden vorangegangenen Dekaden – immer weniger Kinder geboren werden, erreichen die Menschen zugleich ein immer höheres Lebensalter. Schon heute gilt Deutschland als das »Altersheim Europas«, und statistisch gesehen steigt die Lebenserwartung der Deutschen weiter an. Männer werden durchschnittlich 77 Jahre und neun Monate alt, Frauen sogar 82 Jahre und neun Monate. Das geht aus einer Anfang Oktober 2012 veröffentlichten Modellrechnung des Statistischen Bundesamtes hervor, das dafür die Sterbefälle von 2009 bis 2011 sowie amtliche Bevölkerungszahlen auswertete. Damit erhöhte sich die Lebenserwartung verglichen mit der Untersuchung für 2008 bis 2010 für Jungen um drei Monate, für Mädchen um zwei Monate. Auch die Lebenserwartung älterer Menschen, die bereits zahlreiche Risiken wie etwa die Säuglingssterblichkeit überstanden haben, hat weiter zugenommen. Ein heute 65-jähriger Mann kann statistisch gesehen damit rechnen, noch weitere 17 Jahre und sechs Monate zu leben, während eine 65-jährige Frau sogar noch 20 Jahre und acht Monate vor sich hat.5

Die veränderte demographische Lage bringt es mit sich, dass immer mehr ältere Menschen in der absehbaren Zukunft ein wesentlich längeres Dasein als Rentner erleben werden als ihre Eltern oder Großeltern, und dies selbst dann, wenn das Renteneintrittsalter auf 67 oder gar 70 Jahre angehoben werden sollte. Parallel dazu wird – schon seit der Regierungszeit des Bundeskanzlers Gerhard Schröder zwischen 1998 und 2005 – sukzessive die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung zugunsten privater Formen der Alterssicherung verschlechtert. So soll der allgemeine Beitragssatz zum 1. Januar 2013 nochmals um 0,7 Prozent (von 19,6 Prozent auf 18,9 Prozent des Bruttolohns) gesenkt werden. Es liegt dabei sowohl im Interesse der Arbeitgeber, geringere Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung ihrer Mitarbeiter aufbringen zu müssen, als auch im Interesse der privaten Versicherungsunternehmen, auf diese Weise langfristig anzulegendes Geld aus den Taschen der Bürger zu erhalten. Es ist deshalb absehbar, dass das relative Rentenniveau in 25 bis 30 Jahren erheblich unter dem gegenwärtigen liegen wird.

Mit zunehmendem Alter kommen auch immer mehr und immer kostspieligere Krankheiten auf uns zu. Wer sich mithilfe körperlicher Aktivität lange »fit« hält, wird die Krankheiten, die seine Eltern mit 75 Jahren trafen, gegebenenfalls erst mit 85 erleben; erspart bleiben sie ihm jedoch nicht. Damit steigen auch in Zukunft die Krankheits- und Pflegekosten am Lebensende kräftig an. Es wäre nämlich eine Illusion zu glauben, wir stürben in der Zukunft nicht nur später, sondern sozusagen in »kerngesundem« Zustand von heute auf morgen. Schon 1978 ließ, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, der schwedische Autor Carl-Henning Wijkmark (*1934) einen (fiktiven) Medizinethiker behaupten, viele Männer und Frauen, die als Ärzte oder als Angehörige eine Langzeitpflege und die Pflege »hoffnungsloser Fälle« aus der Nähe erlebt hätten, verspürten den innigen Wunsch, ihnen selbst möge später ein solches Leiden erspart bleiben.

Gesellschaftlich »optimiert« werden könnte der Prozess der kostengünstigen »Entsorgung« alter und kranker Menschen aber erst dann, wenn es gelänge, sie schon weit im Vorfeld des Todes davon zu überzeugen, dass ein freiwilliger Abgang nach einem erfüllten Leben eine Tugend, ja eine soziale Verpflichtung sei. Hierbei helfen oftmals die euphemistischen Begriffe, mit denen in der modernen Medizinethik gerne gearbeitet wird, um das Grauen zu bannen und die Tatsachen schönzufärben. Es macht eben einen erheblichen Unterschied, ob man zum Beispiel von »aktiver Sterbehilfe« oder von »Tötung auf Verlangen« (Paragraph 216 StGB) spricht. Der erste Begriff klingt nach einem Akt der Humanität, der zweite nach einem strafbewehrten Delikt gegen das Leben.

Der Leibarzt des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. und Mitbegründer der Berliner Universität, Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836), glaubte noch im frühen 19. Jahrhundert, dass gerade der Arzt sich niemals an einer Tötung auf Verlangen beteiligen dürfe. Wenn er sich erst einmal anmaße, das Leben seiner Patienten zu bewerten, so seien die Folgen unabsehbar, denn der Arzt würde dann »der gefährlichste Mann im Staate« werden. Glaube sich der Arzt einmal berechtigt, über Leben und Tod zu entscheiden, so bedürfe es nur stufenweiser Progression (wir Medizinethiker sprechen heute von der sogenannten »schiefen Ebene«), um den Unwert und folglich die Unnötigkeit eines Menschenlebens auch in anderen Fällen zu behaupten.

Der für die Tötung auf Verlangen international als griechisch-englisches Fremdwort durchaus geläufige, aber seiner Bedeutung nach janusköpfige Begriff »Euthanasia« (wörtlich übersetzt: »gutes Sterben«) enthält eben nicht nur die positiv konnotierte Bedeutung eines angeblich »selbstbestimmten Lebensendes«, sondern immer auch die inhumane Bereitschaft zur Vernichtung vermeintlich »lebensunwerten Lebens«. Es ist jedenfalls nicht zu leugnen, dass die nationalsozialistischen Greueltaten diesen Begriff nachhaltiger geprägt haben, als es den Befürwortern der sogenannten »aktiven Sterbehilfe« heute lieb sein kann. In Deutschland gab es aus diesem Grund nach 1945 eine lange Phase des Schweigens und der Ablehnung einer aktiven Sterbehilfe. Doch spätestens seit den frühen 1990er Jahren lässt sich auch im wiedervereinten Deutschland die Tendenz beobachten, das Selbstbestimmungsrecht von Patienten in medizinethischen Debatten geradezu wie einen Solitär in den Vordergrund zu schieben. Ausgerechnet beim Thema Sterbehilfe soll sich nun dieses angebliche moralische Recht vorrangig bewähren. Doch ist Selbstbestimmung im medizinischen Kontext tatsächlich mit dem Wunsch nach einem selbst bestimmten Todeszeitpunkt gleichzusetzen?

Zu Beginn des Jahres 2013 soll der Bundestag einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zustimmen, durch den die »gewerbsmäßige Förderung der Selbsttötung« unter Strafe gestellt wird. Allerdings bezieht der neue Paragraph 217 des Strafgesetzbuches jene organisierte Suizidbeihilfe, bei der keine Gewinnerzielungsabsicht erkennbar ist, nicht in die Strafbarkeit mit ein. Nicht kommerzielle Suizidbegleiter können sich sogar bestätigt fühlen. Viel interessanter als das, was der Entwurf regelt, ist das, was er nicht regelt und somit durch Schweigen geradezu privilegiert. Wir haben es mit einem regelrechten »Gesetzestrojaner« zu tun, also mit einem Gesetz, dessen eigentliche Absicht verschleiert wird. Dazu wird im Folgenden mehr zu sagen sein.

Die wenigsten Menschen, die eine »Suizidbegleitung« wünschen, sind im Vollbesitz ihrer seelischen Kräfte. Andersherum gesagt: Der Begriff des »Freitodes« wirkt in den meisten Fällen von Selbstmord geradezu absurd. Die Neigung zur Selbsttötung, insbesondere aber der vollendete Suizid, steht in deutlichem Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Dabei handelt es sich vor allem um die klinische Depression und um psychiatrische Krankheitszustände, die mit einer depressiven Symptomatik verbunden sind. Hierzu zählen Schizophrenie, Angststörungen, Substanzabhängigkeit (zum Beispiel Alkohol und Rauschdrogen) oder Persönlichkeitsstörungen. Eine Depression schränkt die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten des betroffenen Menschen stark ein. Eigentlich müsste aber jeglicher Zweifel an der Freiwilligkeit eines Suizids restlos ausgeschlossen werden können. Dies ist jedoch unmöglich. Gerade deshalb muss dem Suizid als solchem die soziale Anerkennung versagt bleiben. Bisher war das so. Dass sich das auf einmal ändert, hat offenbar damit zu tun, dass wir vor einer vorhersehbaren »demographischen Alterung« unserer Bevölkerung stehen. Schließlich müssen in den nächsten Jahrzehnten immer weniger junge, arbeitsfähige Menschen die Renten für die dann hoch betagten Senioren der geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1950 und 1970 erwirtschaften.

Bei der Selbsttötung handelt es sich um einen Akt, der ethisch gerade nicht mit der Autonomie des Menschen legitimiert werden kann. Die Autonomie, die als die Fähigkeit der menschlichen Vernunft, sich eigene Gesetze zu geben und nach diesen zu handeln, beschrieben werden kann, hat ihre Voraussetzung in der physischen Existenz der Person, sie ist Folge und nicht Ursache unserer leiblichen Konstitution. Daher beschränkt sich die legitime Reichweite der menschlichen Autonomie auf den Bereich diesseits ihrer physischen Grundlage. Mit dem Suizid verwirklicht der Mensch seine Freiheit nicht, sondern er verwirkt sie, und zwar für immer. Die Selbsttötung bringt unwiderruflich das Ende jeder Handlungsfreiheit mit sich. Mir geht es in diesen Ausführungen darum, dass aus dem angeblich selbstbestimmten Lebensende, welches uns Politiker und viele Medizinethiker vorgaukeln, nicht etwa das Ende der Selbstbestimmung in unser aller Leben werden möge. In diesem Sinne sollen uns die nun folgenden Kapitel nicht entmutigen, sondern zum Widerstand gegen den »organisierten Tod« beitragen.

Der moderne Tod – ein literarisches Menetekel aus Schweden

In einem Vortrag des (fiktiven) Medizinethikers Caspar Storm, den der im vorigen Kapitel schon kurz erwähnte schwedische Autor Carl-Henning Wijkmark in seinem erstmals 1978 erschienenen Buch Der moderne Tod. Vom Ende der Humanität auftreten lässt, findet sich die folgende Überlegung zur Frage der Rationierung knapper medizinischer Ressourcen: »Wenn die Mittel nicht ausreichen, um alle zu retten, die rein technologisch mit einer modernen Behandlung gerettet werden können, muss es entweder dem Zufall überlassen werden, wer sterben muss oder es muss eine rationale Auswahl getroffen werden, die eine vergleichende Bewertung des Menschenlebens zum Inhalt hat. Einen dritten Weg gibt es nicht, weil die Mittel niemals für alle ausreichen, nicht einmal in den reichsten Gesellschaften.«6

Carl-Henning Wijkmarks Buch protokolliert ein als Zukunftsszenario dargestelltes, in den 1990er Jahren spielendes Symposium hochrangiger schwedischer Politiker und Wissenschaftler über die Frage, wie man des Problems zu vieler alter und kranker Menschen in Zeiten des bedrohten Wohlstands Herr werden könnte. Aus der Retrospektive von 35 Jahren wirkt das Buch geradezu prophetisch und beklemmend. Hören wir noch einmal den Medizinethiker Caspar Storm: »Es dürfte zum Beispiel nicht so unmöglich sein, auch die Älteren selbst zur Einsicht zu bringen, dass sie ihren gebührenden Teil vom Leben bekommen und ihren Lebenseinsatz erfüllt haben. […] Auch auf andere Weise muss die Haltung gegenüber Leben und Tod verändert werden, und das ziemlich schnell. Noch einmal: Der Tod muss wieder natürlich werden. Eines alten oder hoffnungslos kranken oder behinderten Menschen Tod darf nicht als etwas Schlimmes angesehen werden, das absolut verhindert werden muss. […] Wie viele von uns, die Langzeitpflege und die Pflege hoffnungsloser Fälle aus der Nähe erlebt haben, als Ärzte oder als Angehörige, spüren nicht den innigen Wunsch, dass ihnen das menschliche oder eher unmenschliche Leiden, das dort gezeigt wird, erspart bleiben möge! Daliegen wie ein Wrack, ein unappetitliches Paket, ›angeschlossen‹ an verschiedene Apparate, Sonden, Infusionen, Respiratoren u. s. w. […] Hier wird das Wort Lebensqualität zum Hohn und es ist gemein und schäbig, diese Menschen nicht von einem sog. Leben zu erlösen, das nur Erniedrigung und Qual ist.«7

Wir alle kennen diese Argumentationskette nur zu gut: Die beklagenswerte Situation eines meist älteren, schwerkranken Menschen, das von ihm erlebte Leiden, erzeugt Mitleiden bei den Angehörigen, das sich nach einiger Zeit als Mitleid emotional abkapselt und schließlich den Wunsch nach einem Ende des Leidens aus Gründen des Selbstschutzes erzeugt: Der unheilbar Erkrankte möge bald sterben, damit seine und vor allem unsere Qualen ein Ende haben. Die Tötung auf oder gar ohne Verlangen scheint damit zu einer Lösung zu werden, der nichts Verwerfliches mehr anhaftet. »Optimiert« werden könnte die »Entsorgung« alter und kranker Menschen aber erst dann, wenn es gelänge, sie selbst schon weit im Vorfeld des Todes davon zu überzeugen, dass ein freiwilliger Abgang nach einem erfüllten Leben eine Tugend, ja eine soziale Verpflichtung sei. Diese Überzeugungsarbeit ist nicht von heute auf morgen zu leisten, sie benötigt Jahre bis Jahrzehnte. Je langsamer der entsprechende gesellschaftliche Prozess voranschreitet und je unmerklicher er Raum greift, desto wirksamer und stabiler wird das Ergebnis sein und desto schwerer kann es revidiert werden. Das wissen die Befürworter des organisierten Sterbens natürlich auch, und sie richten ihr Handeln danach aus.

Aktive Sterbehilfe im historischen Rückblick

Seit dem 19. Jahrhundert lässt sich in der Frage der Sterbehilfe eine historische Entwicklung beobachten, die allmählich vom paternalistisch gehandhabten Lebensschutz durch den ärztlichen Fachmann hin zu einer wachsenden und zuletzt immer ausschließlicheren Orientierung am vorgeblichen Patientenwillen führte. Dabei zeigt sich jedoch auch die Janusköpfigkeit dieses angeblich emanzipatorischen Prozesses: Aus dem Recht auf die Gestaltung des eigenen Lebensendes folgte immer auch eine mit dem gesellschaftlichen, utilitaristischen Interesse begründete Pflicht zur Lebensverkürzung. Werfen wir hierzu einen kurzen Blick in die Geschichte der medizinischen Ethik.

Wenn man sich über das Thema Sterbehilfe unterhält, dann treten stets einige begriffliche Probleme auf, durch welche die Diskussion in ganz unterschiedliche Bahnen gelenkt werden kann. Es macht – um das schon genannte Beispiel zu wiederholen – eben einen gewaltigen ethischen und rechtlichen Unterschied, ob man von »aktiver Sterbehilfe« oder von »Tötung auf Verlangen« (Paragraph 216 StGB) spricht. Nicht minder verschieden sind auf der anderen Seite die Bedeutungsnuancen zwischen den beiden Begriffen »passive Sterbehilfe« einerseits und »Therapieabbruch« andererseits. Was sich im ersten Fall nach einem zulässigen Untätigbleiben des Arztes (zum Beispiel wegen der Aussichtslosigkeit einer Behandlung) anhört, erscheint im zweiten Fall als ein aktives Tun (»Abbruch«), dessen strafrechtliche Beurteilung sich zwischen rechtmäßigem Handeln einerseits und strafbarer »Tötung auf Verlangen« (Paragraph 216 StGB) oder gar »Totschlag« (Paragraph 212 StGB) durch pflichtwidriges Unterlassen (Paragraph 13 StGB) andererseits bewegen kann.

Außer den eben genannten Ausdrücken gibt es noch einen weiteren, der für unser Themenfeld charakteristisch ist. Wir haben ihn bereits erwähnt. Er stammt aus dem Altgriechischen und lautet »Euthanasie«, was wörtlich »gutes Sterben« bedeutet. Die modernen Inhalte dieses Begriffs haben mit seiner ursprünglichen Verwendung kaum etwas zu tun. In der griechischen und römischen Antike beschrieb der Begriff den Wunsch nach einem leichten, schmerzfreien Tod, entweder nach einem erfüllten Leben oder aber auch im Krieg auf dem Schlachtfeld. »Euthanasie« war Teil der »Ars moriendi«, der Kunst des Sterbens, und insoweit handelte es sich um einen philosophischen und im Mittelalter dann auch um einen christlich-theologischen Gegenstand. Um ein medizinisches Anliegen ging es dabei nicht.

Erst der britische Philosoph und Politiker Francis Bacon (1561–1626) veränderte im Jahre 1605 die Bedeutung des Begriffs: In seinem Werk De dignitate et augmentis scientiarum (Über die Würde und die Vermehrung der Wissenschaften) sprach er von einer »Euthanasia exterior« (einer »äußeren Euthanasie«), womit er einen medizinisch unterstützten, milden und angenehmen Sterbeprozess bei Erkrankungen mit schlechter Prognose meinte. Diese Form der Euthanasie gehe über bloße Sterbebegleitung hinaus und sei eine medizinisch-ärztliche Aufgabe, so meinte Bacon. In den folgenden zwei Jahrhunderten blieben Bacons Anregungen jedoch ohne wesentliche Resonanz. 1734 bemerkte Zedlers Universal-Lexikon lediglich: »Euthanasia, ein ganz leichter und geringer Tod, welcher ohne schmerzhaffte Convulsiones geschihet«. Die französische Encyclopédie von Diderot und D’Alembert definierte 1756 ganz ähnlich: »Glücklicher Tod oder sanfter Übergang, ohne Schmerzen, von dieser Welt in die andere«. So wurde der Begriff in das Gebiet der Theologie verwiesen.

Der Arzt als »gefährlichster Mann im Staate«

Am Ende seines Lebens als praktizierender Arzt und Professor an der Berliner Universität veröffentlichte Christoph Wilhelm Hufeland im Jahre 1836 das Enchiridion medicum oder Anleitung zur medizinischen Praxis, das Vermächtnis seiner 50-jährigen Berufserfahrung. An den Schluss dieses mehr als 700 Seiten umfassenden Werkes stellte der Autor einen ärztlichen Verhaltenskodex, in dem er die Beziehungen des Arztes zu den Kranken, zur Öffentlichkeit und zu den Kollegen ansprach. Hufelands Text begann mit traditionalistischem Pathos, er entwarf ein übersteigertes Arztideal, wie es wohl nur in der Phantasie eines staatlich besoldeten Professors gedeihen konnte: Leben für andere, nicht für sich, das sei das Wesen des Arztberufs. Nicht allein Ruhe, Vorteile, Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten des Lebens, sondern Gesundheit und Leben selbst, Ehre und Ruhm müsse er dem höchsten Zweck, der Rettung des Lebens und der Gesundheit anderer, aufopfern. Die Heilkunst sei demnach eine der erhabensten und göttlichsten Künste, indem ihre Verpflichtungen mit den ersten und heiligsten Gesetzen der Religion und Menschenliebe genau zusammenflössen. Nur ein reiner, moralischer Mensch könne Arzt im wahren Sinne des Wortes sein, und nur ein solcher Arzt könne Glück in seinem Beruf finden.8

Einen an Klarheit nicht zu übertreffenden Standpunkt vertrat Hufeland in der Frage der Sterbehilfe. Mehr als einhundert Jahre vor dem Beginn der mörderischen »Euthanasie« der Nationalsozialisten machte der Berliner Arzt deutlich, wohin ein solcher Weg führen würde, und seine Worte verdienen auch im Jahre 2013 noch Gehör: »Wenn ein Kranker von unheilbaren Uebeln gepeinigt wird, wenn er sich selbst den Tod wünscht, wenn Schwangerschaft Krankheit und Lebensgefahr erzeugt, wie leicht kann da, selbst in der Seele des Besten, der Gedanke aufsteigen: Sollte es nicht erlaubt, ja sogar Pflicht sein, jenen Elenden etwas früher von seiner Bürde zu befreien, oder das Leben der Frucht dem Wohle der Mutter aufzuopfern? – So viel Scheinbares ein solches Raisonnement für sich hat, so sehr es selbst durch die Stimme des Herzens unterstützt werden kann, so ist es doch falsch, und eine darauf gegründete Handlungsweise würde im höchsten Grade unrecht und strafbar sein. Sie hebt geradezu das Wesen des Arztes auf. Er soll und darf nichts anderes thun, als Leben erhalten; ob es ein Glück oder Unglück sei, ob es Werth habe oder nicht, dies geht ihn nichts an, und maasst er sich einmal an, diese Rücksicht mit in sein Geschäft aufzunehmen, so sind die Folgen unabsehbar, und der Arzt wird der gefährlichste Mann im Staate; denn ist einmal die Linie überschritten, glaubt sich der Arzt einmal berechtigt, über die Nothwendigkeit eines Lebens zu entscheiden, so braucht es nur stufenweiser Progression, um den Unwerth und folglich die Unnöthigkeit eines Menschenlebens auch auf andere Fälle anzuwenden.«9

Diese traditionelle Auffassung von den Aufgaben des Arztes prägte auch noch am Ende des Jahrhunderts, im Jahre 1895, die folgenden Sätze in der von Albert Eulenburg herausgegebenen Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde. Dort hieß es: »Dass auch der Arzt selbst bei allem Streben nach Euthanasie nicht berechtigt ist, das Geringste zu thun, was zur Verkürzung des Lebens beitragen kann, bedarf keiner Ausführung.« Dennoch klafften bereits zu dieser Zeit Theorie und heimliche Praxis auseinander. Während bis dahin jedoch nie offen über ärztliche Sterbehilfe gesprochen worden war, begann nun eine Diskussion mit breiter öffentlicher Resonanz, die eine lebensverkürzende Sterbehilfe für gerechtfertigt hielt, zunächst nur auf Verlangen bei unheilbar Kranken (»erweiterte Euthanasie«). Im Zuge der Entwicklung sozialdarwinistischen Gedankengutes wurde die Debatte kurz vor und nach der Wende zum 20. Jahrhundert angesichts einer vermeintlich drohenden »Degeneration« der Kulturvölker jedoch zunehmend von rassistischen, ökonomischen und sozialpolitischen Überlegungen dominiert.

Vom »Recht auf den Tod« zum »lebensunwerten Leben«

Am Ende des 19. Jahrhunderts begannen sich die Gewichte außerhalb der Medizin bereits deutlich zu verschieben, wie besonders plastisch die 1895 erschienene Streitschrift Das Recht auf den Tod von Adolf Jost zeigt. Der 1874 in Graz geborene Jost, der später Psychologe wurde und der zu dieser Zeit in Göttingen Philosophie, Mathematik und Physik studierte, veröffentlichte die 53 Seiten starke Broschüre angeblich auf Anregung seines Vaters. Dieser hatte sich in hohem Alter das Leben genommen und in seinem Abschiedsbrief den Sohn zur Selbsttötung aufgefordert, falls ihn das Leben nicht mehr freuen sollte. Jost warf in seinem Werk die Frage auf, ob es Fälle gebe, »in welchen der Tod eines Individuums sowohl für dieses selbst als auch für die menschliche Gesellschaft überhaupt wünschenswerth ist?«.10

Klar vom utilitaristischen Denken geprägt war Josts Auffassung über den »Wert« des Menschen, dem keine absolute Menschenwürde zugrunde liege, sondern eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung: »Der Werth eines Menschenlebens kann, einer rein natürlichen Betrachtungsweise nach, sich nur aus zwei Factoren zusammensetzen. Der erste Factor ist der Werth des Lebens für den betreffenden Menschen selbst, also die Summe von Freud und Schmerz, die er zu erleben hat. Der zweite Factor ist die Summe von Nutzen und Schaden, die das Individuum für seine Mitmenschen darstellt. […] Der Werth des menschlichen Lebens kann eben nicht blos Null, sondern auch negativ werden, wenn die Schmerzen so groß sind, wie es in der Todeskrankheit der Fall zu sein pflegt. Der Tod selbst stellt gewissermaßen den Nullwert dar, ist daher gegenüber einem negativen Lebenswerth noch immer das Bessere.«11

Auf diese Weise wurde das subjektive »Recht« des Individuums auf autonome Bestimmung des eigenen Todeszeitpunkts unmerklich in ein objektives »Recht« der Gemeinschaft auf Vernichtung »nutzloser« Menschen transformiert. Jost rechnete vor: »Nehmen wir an, wir wüssten, dass von tausend Kranken etwa einer genesen werde, dass aber die anderen 999 Menschen noch längere Zeit unter großen Schmerzen fortleben, dann aber doch sterben würden. Wen haben wir da zu bevorzugen, die 999 oder den einen? Stellen wir uns zunächst auf den egoistischen Gesellschaftsstandpunkt. Was konsumieren oder schaden die 999 Sterbenden und was produciert der eine Gesunde, das ist die nächste Frage. Vergegenwärtigen wir uns nochmals, was vorhin über den Schaden unheilbar Kranker gesagt wurde. Rechnen wir alles zusammen, was ein solcher an Lebensmitteln, Pflege etc. braucht, ferner, was er in vielen Fällen einerseits als physischer Ansteckungsherd für seine Umgebung bedeutet, andererseits als Träger einer geistigen Infektion durch den deprimierenden Einfluss auf die Gemüther in seiner Nähe. Nun summieren wir das alles und multiplicieren wir es mit 999; dann haben wir den Einfluss der unheilbaren 999 auf die Gesellschaft. […] In der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle ist das langsame Hinsiechen der 999 ein größerer Schaden, als das Fortleben des einen, der gesund wird, ein Nutzen.«12

Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg gewann die 1920 erschienene Abhandlung des Leipziger Strafrechtlers Karl Binding (1841–1920) und des Freiburger Psychiaters Alfred Hoche (1865–1943) Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form erheblichen Einfluss auf die einschlägigen Debatten. Die beiden Autoren erörterten in ihrer Schrift die Frage, inwieweit der Staat die Pflege »nicht nur absolut wertloser, sondern negativ zu wertender Existenzen« gewährleisten solle. Der Staat habe im Weltkrieg seine »besten« Mitglieder geopfert, wohingegen er die »schwächsten« mit großem Aufwand unterstütze. Dies sei auf Dauer nicht zu leisten. Dem müsse durch ein Euthanasie-Programm begegnet werden, das allerdings bis 1933 nicht verwirklicht wurde. Erneut war der Begriff »Euthanasie« inhaltlich ausgeweitet worden. Nun hatte er auch eine »ökonomische Indikation« erhalten.

Die Nationalsozialisten brauchten sich also nur der vorhandenen sozialdarwinistischen Ideologie und der begrifflichen Neubestimmung der »Euthanasie« zu bedienen. Nach Adolf Hitlers auf den Tag des Kriegsbeginns, den 1. September 1939, rückdatiertem Befehl entschieden Ärzte im Massenverfahren durch schriftliche Gutachten nach Aktenlage über Leben und Tod von Psychiatrie-Patienten und Insassen von Pflegeanstalten. Mehr als 70000 Menschen wurden im Rahmen der sogenannten Aktion »T4« ermordet. In der Aktion »14 f 13« wurden die Konzentrationslager nach »lebensunwerten« Personen durchsucht; ihr fielen mehr als 20000 KZ-Häftlinge zum Opfer. In der sogenannten Kindereuthanasie wurden zwischen 1939 und 1945 mehr als 5000 behinderte Kinder ermordet. Die Aktion »T4« wurde im August 1941 zumindest offiziell beendet, nachdem es zu Protesten in der Bevölkerung und von Seiten der Kirchen gekommen war. Insbesondere die mutige Predigt des Bischofs von Münster, Clemens August Graf von Galen (1878–1946), die dieser am 3. August 1941 in der dortigen Pfarrkirche St. Lamberti hielt, ist ein prominentes Beispiel von erfolgreichem, zivilem Widerstand im Dritten Reich.

Organisierte Sterbehilfe nach 1945: »Selbstbestimmung« als höchster Wert

Schon in den 1930er Jahren bildeten sich in mehreren Staaten die ersten Euthanasie-Gesellschaften, welche die Legalisierung der Tötung auf Verlangen oder analoger Tatbestände anstrebten. In den USA war dies die Society for the Right to Die, in Großbritannien die Voluntary Euthanasia Society. In der Bundesrepublik Deutschland gab es nach 1945 unter dem Eindruck der NS-Verbrechen zunächst eine 35-jährige Schamfrist, bevor 1980 die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) gegründet wurde. Heute gibt es solche Organisationen in den meisten westlichen Industrieländern, so in der Schweiz die Sterbehilfeorganisationen Exit und Dignitas.

Der Begriff »Euthanasie« enthält in der gegenwärtigen Alltagssprache verwirrenderweise alle skizzierten Sinngehalte – von einer »Kunst des Sterbens« bis hin zur »Vernichtung lebensunwerten Lebens«. Keine Eingrenzung der Definition konnte sich durchsetzen. Dass die nationalsozialistischen Greueltaten den Begriff nachhaltiger geprägt haben als vielen Befürwortern der sogenannten »aktiven Sterbehilfe« heute lieb sein kann, ist jedenfalls ein Faktum. Einmal eingebürgerte Bedeutungen mit ihren historisch begründeten Unschärfen lassen sich nicht einfach ändern.

In der Gegenwart sind wir leider dem erkennbaren, aber (noch) nicht offiziell deklarierten politischen Ziel einer »selbst gewählten« Vorverlegung des Todes vor allem älterer und sehr alter Bürger deutlich näher gekommen. Entscheidende Beiträge dazu hat eine auch und gerade von Medizinethikern seit gut zwei Jahrzehnten geschickt in Umlauf gebrachte Propaganda geleistet, durch die der Begriff der »Selbstbestimmung« semantisch verändert und als moralischer Wert verabsolutiert wurde.

Nur wenige Szenarien lösen in der westlichen Konsum- und Leistungsgesellschaft so substanzielle, ja archaische Ängste aus wie der Gedanke an den trotz allen medizinischen Fortschritts eines Tages unvermeidlich nahenden eigenen Tod. Im Zustand der Gesundheit glauben wir (ungeachtet gewisser neurophilosophischer Einwände gegen die Rede von der Willensfreiheit) unsere Entscheidungen frei und autonom treffen zu können. Was passiert aber, wenn diese womöglich nur hypothetische Selbstständigkeit durch eine schwere Krankheit eingeschränkt wird?

Die Therapie zu begrenzen oder gar abzubrechen, weil die Behandlung aussichtslos erscheint, sind bereits extreme ärztliche Handlungsoptionen, die einer besonders sorgfältigen Indikationsstellung bedürfen.13 Und doch geht es nicht nur um den wissenschaftlich geschulten medizinischen Sachverstand, der hier gefordert ist. Hinter der Rede von der Aussichtslosigkeit oder Sinnlosigkeit einer Therapie verbirgt sich ein komplexes Wertungsproblem. Bezeichnungen wie »zwecklos«, »sinnlos« oder »vergeblich« beziehen sich nicht bloß auf gesicherte medizinische Tatsachen.14 Wo es dem Anschein nach um objektiv gegebene Tatsachen geht, spielen rollentypische sowie persönliche Einstellungen der beteiligten Akteure (Ärzte, Pflegepersonal, Angehörige) eine entscheidende Rolle.

Medizinische Indikationen sind keine festen Größen, die man an einem Messgerät ablesen könnte. Hinter ihnen verbergen sich Wertentscheidungen, die in Zeiten der allgemein beklagten und im Jahre 2011 auch vom Deutschen Ethikrat thematisierten Ressourcenknappheit durch ökonomische Rahmenbedingungen beeinflusst werden.15 Unter steigendem Kostendruck ist zu befürchten, dass künftig noch stärker als bisher versucht werden wird, klinische Rationierungsentscheidungen nach scheinbar wertneutralen, auf den ersten Blick objektiven Parametern zu treffen.

Lebensrecht als Variable der Kosteneffektivität

Als empirisches Maß bietet sich zunächst die sogenannte »Kosteneffektivität« an, denn sie sagt uns, wie viel Geld ein zusätzlich gewonnenes Lebensjahr kosten würde, wenn man eine bestimmte Therapiemaßnahme anwendet. Berechnet man die Kosteneffektivität nach »qualitätskorrigierten Lebensjahren« (QALY’s), so zeigt sich ihre große Variabilität in Abhängigkeit von der gewählten Messmethode. Dies wird besonders dann zu ethisch fragwürdigen Resultaten führen, wenn Kostenvergleiche nicht mehr nur »intraindividuell« (»Therapie A oder Therapie B für Patientin Erika M.«), sondern »interindividuell« (»Therapie C für die 34-jährige zweifache Mutter Almut B. oder für den 78-jährigen alleinstehenden Rentner Friedrich S.«) durchgeführt werden. Bei der Kosteneffektivität handelt es sich um ein utilitaristisches Kalkül, das immer nur genau diejenigen Parameter widerspiegeln kann, die bei seiner Formulierung berücksichtigt worden sind. Man kann etwas provokativ, aber durchaus in der Sache treffend formulieren: »Sage mir, welches Resultat du hören willst, und ich sage dir, welche Parameter du in deine Rechnung einbeziehen musst.«

Worin liegt der moralische Preis utilitaristischer Kosten-Nutzen-Kalküle? Die vordergründig größere Objektivität und scheinbare Neutralität der Entscheidung kann nur dadurch erreicht werden, dass man das Leben eines Patienten mit dem Leben anderer Patienten durch interindividuelle Kostenvergleiche verrechnet. Das aber wäre nicht nur eine Verletzung des individuellen Lebensrechts, sondern auch unvereinbar mit der Würde des Menschen. Die nüchterne Kalkulation, dass schwer erkrankte Menschen für die Allgemeinheit keinen rechnerischen »Nutzen« mehr haben, wird natürlich nicht offen ausgesprochen. Stattdessen steht gegenwärtig das zwar wohlklingende, doch unwahrhaftige Schlagwort »Selbstbestimmung am Lebensende« auf dem biopolitischen Programm. Vermeintlich können damit eine »ungerechte« Ressourcenzuteilung und eine »Zwei-Klassen-Medizin« vermieden werden, doch in Wahrheit würden durch ein absichtlich vorgezogenes Lebensende neue Formen von Ungerechtigkeit mit grausamen Konsequenzen geschaffen und eingeführt.

Martin Walser und der schlimmstmögliche Tod

Seit den frühen 1990er Jahren lässt sich auch in Deutschland eine Tendenz beobachten, der zufolge das Selbstbestimmungsrecht von Patienten in medizinethischen Debatten wie ein Solitär mehr und mehr in den Vordergrund rückt. Die Tragik dieser Entwicklung besteht zweifellos darin, dass es ausgerechnet das Thema Sterbehilfe ist, an dem sich dieses Recht vorrangig bewähren soll. Man gewinnt manchmal den Eindruck, dass Selbstbestimmung in der Medizin mit einem moralischen Recht auf den selbstbestimmten Todeszeitpunkt identifiziert werden könnte. Die ständig wiederholte Rede vom »selbstbestimmten Sterben« oder gar vom »Sterben in Würde« (Dignitas lautet der bereits erwähnte Name der bekannten Schweizer Sterbehilfeorganisation) sollte uns warnen. Während die tatsächlichen Freiheiten der Bürger eher geringer werden, redet man uns ein, ungeahnte Spielräume ausgerechnet beim Sterben hinzuzugewinnen.

In einem am 9. August 2001 in der Illustrierten Bunte erschienenen Interview mit dem Schriftsteller Martin Walser, das unter der Überschrift »Am Ende geht der Dichter baden« stand, fand sich die folgende, für unser Thema aufschlussreiche Passage:


Paul Sahner: Herr Walser, ziemlichen Wirbel löste ein Gespräch aus, das wir vor drei Jahren führten. Sie sprachen damals ganz offen über Selbstmord, sagten wörtlich: »Ja, ich finde es toll. Ich möchte nicht eines natürlichen Todes sterben, weil der natürliche Tod der schlimmstmögliche ist.«

Martin Walser: Ich hätte das nicht sagen sollen.

Paul Sahner: Hat sich Ihre Einstellung denn geändert?

Martin Walser: Darum geht es doch gar nicht. Aber die Reaktionen waren heftig. Das hat mich erschreckt. Ich wollte doch niemanden in seiner eigenen Existenzverwaltung antasten, als ich sagte, man sollte das Sterben selbst in die Hand nehmen.

Paul Sahner: Bleiben Sie dabei?

Martin Walser: Jetzt belassen wir es mal damit. Vielleicht kommt eine Zeit, wo ich über nichts lieber spreche als darüber. Das ist ja denkbar.



Martin Walser hatte in dem ihm vorgehaltenen Zitat aus dem Jahre 1998 implizit einen sehr hohen, vielleicht den höchsten Leitwert unserer westlichen Zivilisation in der sogenannten »Postmoderne« anklingen lassen, nämlich die absolute Autonomie des freien Individuums, die zuletzt in der souveränen Entscheidung über den Zeitpunkt des eigenen Todes ihren Ausdruck finden soll: Man wolle nicht eines natürlichen Todes sterben, weil der natürliche Tod der »schlimmstmögliche« sei.

Die verführerische Idee, autonom über den eigenen Tod verfügen zu können, hat allerdings einen nicht unerheblichen Schönheitsfehler: Zum Zeitpunkt seines damaligen Interviews erfreute sich der damals 71-jährige Schriftsteller, der im März 2012 bereits seinen 85. Geburtstag feiern konnte, offenbar guter Gesundheit, ein Zustand, in dem es sich leicht und souverän über das in ungewisser Zukunft und hoffentlich in weiter Ferne liegende Lebensende spekulieren lässt. Wenn es jedoch wirklich ernst wird, sehen die Dinge meist ganz anders aus.

Pflegeheim oder Krematorium – Wohin mit Oma?

Ein weiteres Schlaglicht: »Wohin mit Oma?«, fragte die Titelgeschichte des Wochenmagazins Der Spiegel am 9. Mai 2005, in der über den Pflegenotstand in Deutschland berichtet wurde. Ein Leser merkte dazu im folgenden Heft an: »Gerade weil Ihr Beitrag fair und realistisch ist, bleibt wohl nur eine Konsequenz: lieber rechtzeitiger Abgang als die Beisetzung in einem Altersheim.« Dieser Leser hatte die im Artikel selbst gar nicht ausformulierte Hintergrund-Botschaft offenbar verstanden und seine resignierende Schlussfolgerung daraus gezogen.

Ein weiteres, zufällig herausgegriffenes Beispiel für die in unserer Gesellschaft inzwischen offenbar allgemein akzeptierte, geradezu feindselige Einstellung gegenüber Pflegeheimen illustriert ein Artikel aus der Zeitung Bild vom 8. November 2008: Kurz vor dem Tod ihres nach einem Schlaganfall drei Wochen lang komatösen 68 Jahre alten Ehemannes, des Schauspielers Michael Hinz, trat die mit ihm seit 40 Jahren verheiratete 64-jährige Schauspielerin Viktoria Brams ans Krankenbett und sprach zu ihm: »Du willst doch nicht ins Heim, oder?« Der gewünschte Erfolg stellte sich alsbald ein, wie die Witwe Bild berichtete: »Ich habe so gehofft, dass er mich im Koma hört. […] Ich bin mit ihm gemeinsam in seinem Zimmer eingeschlafen, doch er ist nicht mehr aufgewacht.«16

»Sei gesund und fit – oder stirb wenigstens rasch!« So könnte man jene inhumane Alternative in einem knappen Satz zusammenfassen, die – als »Selbstbestimmungsrecht« verpackt – den älter werdenden Menschen Tag für Tag auf mehr oder weniger subtile Weise nahegebracht wird. Und das hat Folgen: Nach einer vom Institut für Demoskopie in Allensbach im Jahre 2008 durchgeführten repräsentativen Umfrage wäre die Mehrheit der deutschen Bevölkerung für die Legalisierung der nach Paragraph 216 StGB strafbaren »Tötung auf Verlangen« (= »aktive Sterbehilfe«). 58 Prozent der rund 1 800 Befragten befürworteten den Standpunkt, unheilbar kranke Menschen auf deren Wunsch hin zu töten. Nur 19 Prozent waren dagegen, 23 Prozent konnten sich bei dieser Fragestellung nicht entscheiden.17 Diese Zahlen sind insbesondere deswegen dramatisch, weil einer im Mai 2011 durchgeführten repräsentativen Umfrage von Infratest dimap zu entnehmen war, dass 93 Prozent der Deutschen irrtümlich glauben, die Beihilfe zur Selbsttötung sei in der Bundesrepublik nicht erlaubt. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie die Realität in unserem Land bereits aussähe, wenn die tatsächliche rechtliche Lage allgemein bekannt wäre, nach der Anstiftung und Beihilfe zum Suizid nicht strafbar sind.18

Selbst überraschend viele Ärzte in Deutschland sind inzwischen dafür, Patienten beim Suizid zu unterstützen oder sogar auf ihren Wunsch hin deren Leben beenden zu dürfen. Das geht aus einer ebenfalls 2008 erstellten Studie hervor, für die 483 Ärzte befragt wurden, die häufig Schwerstkranke behandeln. Danach würde jeder dritte eine Regelung befürworten, die es Ärzten ermöglichte, Patienten mit schwerer, unheilbarer Krankheit beim Suizid zu unterstützen. Jeder Sechste der Befragten sprach sich für eine Legalisierung der Tötung auf Verlangen aus.19 Diese Zahl wäre bereits ausreichend, wenn es darum ginge, dass jeder Bundesbürger einen suizidassistenzwilligen Arzt in der Nähe seines Wohnortes fände.

Letztes Wort in eigener Sache: die Patientenverfügung

Am 18. Juni 2009 beschloss der Deutsche Bundestag eine gesetzliche Regelung zur Patientenverfügung, wonach diesem »Vorsorgeinstrument« seit dem 1. September 2009 eine prekäre Schlüsselrolle für das Schicksal eines einwilligungsunfähigen Patienten zukommt. Was von einem einwilligungsfähigen Bürger als Verfügung niedergeschrieben wurde, muss im Zustand seiner Einwilligungsunfähigkeit von dem gerichtlich bestimmten Betreuer oder dem vom Patienten selbst ernannten Bevollmächtigten darauf hin geprüft werden, ob es mit der konkreten Lebenslage des Patienten noch übereinstimmt. Ist das der Fall, muss der Arzt die Vorgabe des Kranken umsetzen, was den Abbruch von Therapien einschließt. Im Einzelnen bestimmt das Dritte Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts:


1. Das Rechtsinstitut Patientenverfügung wurde im Betreuungsrecht verankert und die Schriftform als Wirksamkeitsvoraussetzung eingeführt.

2. Die Aufgaben eines Betreuers oder Bevollmächtigten beim Umgang mit einer Patientenverfügung und bei Feststellung des Patientenwillens wurden geregelt und dabei klargestellt, dass der Wille des Betroffenen unabhängig von Art und Stadium der Erkrankung zu beachten ist.

3. Festlegungen in einer Patientenverfügung, die auf eine verbotene Tötung auf Verlangen gerichtet sind, bleiben unwirksam.

4. Besonders schwerwiegende Entscheidungen eines Betreuers oder Bevollmächtigten über die Einwilligung, Nichteinwilligung oder den Widerruf der Einwilligung in ärztliche Maßnahmen bedürfen bei Zweifeln über den Patientenwillen der Genehmigung des Betreuungsgerichts.

5. Der Schutz des Betroffenen sollte durch verfahrensrechtliche Regelungen verbessert werden.



Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, muss der Bevollmächtigte oder der Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des Patienten feststellen und auf dieser Grundlage entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten (Paragraph 1901 a Absatz 2 BGB). Bei der Feststellung des Patientenwillens, der Behandlungswünsche oder des mutmaßlichen Willens soll nahen Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist (Paragraph 1901 b Absatz 2 BGB).

Da mehr als 80 Prozent der Bürger keine Patientenverfügung abgefasst haben und da die vorhandenen Patientenverfügungen längst nicht alle den konkret eintretenden Fall korrekt antizipieren, bedeutet dies in der Realität, dass in mindestens 80 Prozent der Fälle von Betreuern und Bevollmächtigten nach dem lediglich gemutmaßten Willen des Betroffenen entschieden werden muss, also nach dem unstreitig schwächsten Surrogat für eine selbstbestimmte Handlungsweise, und zwar im Falle eines Konsenses zwischen Betreuer oder Bevollmächtigtem und Arzt ohne gerichtliche Kontrolle (Paragraph 1904 Abs. 4 BGB). Somit wurde statt der erhofften Stärkung der Selbstbestimmung des Patienten in Wahrheit der Fremdbestimmung über nicht mehr einwilligungsfähige Menschen Tür und Tor geöffnet. Verschleiert wird diese Fremdbestimmung durch die suggerierte Freiwilligkeit, die mit der antizipierenden Entscheidung einhergehe, ein Umstand, der die moralische und rechtliche Verantwortung für das spätere Sterben dem Arzt erspart und sie dem Patienten zuweist.

Suizid als organisierte Dienstleistung

In diesem Zusammenhang müssen wir nun auch die Mitwirkung am Suizid in den Blick nehmen. Wir beobachten eine allgemeine Tendenz, der zufolge das Selbstbestimmungsrecht von Patienten in ethischen und rechtlichen Debatten mit immer größerer Ausschließlichkeit in den Vordergrund rückt. Wenn aber die Werte Autonomie und Selbstbestimmung des Patienten zunehmend an die Stelle der Würde des Menschen träten und schließlich zum alleinigen Maßstab ärztlichen Handelns würden, dann hätte dies nichts mehr mit einem als partnerschaftlich verstandenen Heilauftrag des Arztes zu tun, sondern vielmehr mit der leichtfertigen Preisgabe der ärztlichen Fürsorgepflicht für das Leben kranker Menschen.20

Das allgemeine Unbehagen an der Hilfe zur vermeintlich letzten »Selbsthilfe« artikulierte sich in den letzten Jahren vor allem als Kritik an dem ehemaligen Hamburger Justizsenator Roger Kusch, der im zweiten Halbjahr 2008 zunächst für fünf sterbewillige Menschen den Tod organisierte. Angeblich kostete die publikumswirksam inszenierte Suizidassistenz jeweils 8000 Euro, von denen 6500 Euro an Kusch und weitere 1500 Euro an den von ihm bestellten psychiatrischen Gutachter flossen. Ein bereits im November 2008 ausgesprochenes polizeiliches Verbot von Kuschs Aktivitäten wurde im Februar 2009 per Eilverfahren durch das Verwaltungsgericht Hamburg bestätigt. In seiner Begründung sah das Gericht die Beihilfe zur Selbsttötung zwar als nicht strafbar an, verbot sie aber. Am 20. Februar 2009 gab Roger Kusch daraufhin bekannt, dass er seine Suizidbegleitung künftig nicht mehr anbieten werde.

Der von Kusch im Jahre 2010 gegründete Verein Sterbehilfe Deutschland (StHD) mit Sitz in Oststeinbek (Kreis Stormarn) bietet seinen Mitgliedern seither jedoch wieder aktive Begleitung beim Suizid an. Den Vereinszweck beschreibt die Satzung wie folgt: »Bei hoffnungsloser Prognose, unerträglichen Beschwerden oder unzumutbarer Behinderung setzt sich der Verein für einen begleiteten Suizid ein. Er unterstützt seine Mitglieder in ihrem Wunsch nach einem selbst bestimmten Lebensende.«

Dazu verschafft Sterbehilfe Deutschland sterbewilligen Mitgliedern über einen Arzt tödliche Medikamente. Seit 2010 hat der Verein angeblich 60 Menschen in den Tod begleitet. Laut Kusch hilft der Verein im Jahre 2012 voraussichtlich 25 bis 30 Personen beim Suizid. Die Mitgliederzahl ist nach Angaben des Vorsitzenden von etwa 200 im Gründungsjahr auf rund 300 im August 2012 anstiegen. Diese zahlen einen jährlichen Beitrag von 100 Euro, wahlweise 1000 Euro für eine lebenslange Mitgliedschaft.21 Durch den am 29. August 2012 vom Bundeskabinett verabschiedeten Gesetzentwurf zum Verbot der »gewerbsmäßigen« Sterbehilfe (dazu später mehr) könnte dem Verein – wohl als einzigem in Deutschland – ein Verbot drohen, das für Kusch »rechtsstaatlich unhaltbar« wäre.

Aus »organisatorischer Vorsicht« hat Kusch deshalb Ende August 2012 einen Schweizer Verein mit Sitz in Zürich gegründet. Sein Verein sei nicht von gewerblichen Motiven geleitet, sagte er am 14. September 2012 bei einer Pressekonferenz. Satzung und Vereinsvorstand sind dieselben wie in Deutschland. Kusch betonte, er habe sich für die Schweiz entschieden, weil dort das »gesellschaftliche Phänomen der Sterbehilfe ruhig angegangen« werde. Aktiv tätig werden will Kusch aber nur in Süddeutschland, nicht in der Schweiz selbst. Wegen des in Deutschland drohenden Verbots hat Kuschs Organisation inzwischen auch ihre Satzung geändert. Demnach zahlt der Verein im Fall eines »begleiteten Suizids« sämtliche Geldbeträge zurück, die er zuvor vom betreffenden Mitglied erhalten hat. Damit soll dokumentiert werden, dass der Verein keine wirtschaftliche Zielsetzung habe. Kusch selbst ließ aber die Frage offen, ob der Verein auf diese Weise ökonomisch überleben könne.22

Ethisch interessant ist in unserem Zusammenhang vor allem folgende Argumentation im Blick auf die Kommerzialisierung der Suizidbegleitung: In seinem Verbotsbeschluss vom Februar 2009 hatte das Verwaltungsgericht Hamburg nämlich argumentiert, Kuschs damalige »fortgesetzte Suizidunterstützung« gefährde die öffentliche Sicherheit. Generell sei die Polizei verpflichtet, Selbstmorde zu verhindern – auch wenn sie die »persönliche Grenzentscheidung« eines Menschen respektieren müsse. Kusch betreibe als Suizidhelfer jedoch »kein erlaubtes Gewerbe«. Beihilfe zum Selbstmord sei zwar nicht strafbar, hier aber gehe es »um die sozial unwertige Kommerzialisierung des Sterbens durch Beihilfe zum Suizid gegen Entgelt«.23 Diese Begründung lässt den folgerichtigen, in moralphilosophischer Perspektive aber zu hinterfragenden Schluss zu, dass eine nicht kommerzielle, womöglich ganz und gar unentgeltliche Form der Suizidbeihilfe als eine sozial wertvolle, in jedem Falle aber als eine nicht nur legale, sondern sogar legitime Tat würde beurteilt werden können.

Kehraus für den Hippokratischen Eid

Angesichts des in Deutschland vorherrschenden stillschweigenden Meinungskonsenses (»An der Suizidbeihilfe verdient man nicht, über Suizidbeihilfe spricht man nicht, man praktiziert sie einfach bei Bedarf«) konnte es eigentlich nicht verwundern, dass die nächste Stufe der öffentlich inszenierten Eskalation im Rahmen des Themas Sterbehilfe nur zweieinhalb Wochen nach Kuschs vorläufigem Verzicht auf die Gewährung weiterer Suizidbeihilfe, am 9. März 2009 in Gestalt eines dreiseitigen Spiegel-Interviews erreicht wurde. In diesem Gespräch plädierte der Mannheimer Medizinrechtler Prof. Dr. Jochen Taupitz, Mitglied des Deutschen Ethikrates und der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer, dafür, dass Ärzte künftig als Suizidassistenten tätig werden können. Ärzte wüssten schließlich, wie man Medikamente richtig dosiert, und auch im Standesrecht gebe es keine Regel, die dem Arzt die Suizidhilfe verbiete. Dort heiße es nur, dass die Hilfe zur Selbsttötung dem ärztlichen Ethos widerspreche. Daran aber müsse sich nicht jeder Arzt halten.24

Diese Äußerungen eines langjährigen Mitglieds des Deutschen Ethikrates über den geringen Stellenwert ethischer Normen, die kein (straf)rechtliches Korrelat haben und von Juristen meist etwas herablassend als »Soft Laws« bezeichnet werden, sind bemerkenswert. Dennoch lösen sie scheinbar nur noch bei Vertretern traditioneller moralischer Überzeugungen Empörung aus. Falsch ist die zum Ausdruck gebrachte Diagnose freilich nicht. In einem pluralistischen Rechtsstaat, dessen »Minimalmoral«25 durch das Grundgesetz und dessen Interpretation seitens des Bundesverfassungsgerichts repräsentiert werde, muss sich offenbar kein Bürger, auch kein approbierter Arzt, zwingend an den ethischen Spezialnormen seines Berufsstandes orientieren, sondern letzten Endes (nur) am staatlichen Strafrecht.

Während sich die offiziellen Repräsentanten der Ärzteschaft von der durch Jochen Taupitz propagierten Form medizinischer Sterbehilfe sogleich einmütig distanzierten, sieht die ärztliche Basis das Problem anders: Nach der bereits zitierten, im November 2008 veröffentlichten Umfrage unter 483 Ärzten befürworteten 35 Prozent der Befragten eine Regelung, die es Ärzten ermöglichen würde, Patienten mit schwerer, unheilbarer Krankheit beim Suizid zu unterstützen. 16,4 Prozent der Befragten sprachen sich sogar für eine Legalisierung der Tötung auf Verlangen aus. Über 3,3 Prozent (Hausärzte: 4,4 Prozent) gaben an, bereits ein- oder mehrmals Patienten beim Suizid geholfen zu haben.

Kombiniert man dieses Umfrageergebnis mit der vermutlich bereits heute gegebenen strafrechtlichen Legalität ärztlicher Suizidbeihilfe, dann werden wohl schon bald zahlreiche ärztliche Suizidassistenten bereitstehen. Sie werden die 2400 Jahre alte standesethische Verpflichtung aus dem Hippokratischen Eid, wonach der Arzt noch nicht einmal einen Rat zur Tötung oder Selbsttötung eines Menschen geben darf, kurzerhand über Bord werfen. Nach Auffassung des Mannheimer Medizinrechtlers könnte die ärztliche Selbstmordbeihilfe sogar »im Rahmen der normalen Beratungsgebühr« mit der Krankenkasse abgerechnet werden, denn es sei immer noch besser, selbstbestimmt zu früh in den Tod zu gehen, als fremdbestimmt ewig zu leben.

Ist es tatsächlich richtig, das wohl begründete ärztliche Ethos, das den Mediziner schon um der Klarheit seiner sozialen Rolle willen als Helfer des Lebens und nicht als Beschleuniger des Todes begreift, für obsolet zu erklären und diejenigen Ärzte, die sich an dieses Ethos gebunden fühlen, als »konservative Bedenkenträger« zu belächeln, mehr noch, das kollektive Festhalten an bestimmten gesellschaftlichen Tabus als »unerträglichen Moralimperialismus« zu verdammen?

Juristisch abwegig ist diese neue, als »liberal« geltende Interpretation des deutschen Strafrechts nicht. Bereits im Jahre 2006 hat der Münchner Rechtsanwalt Wolfgang Putz in einem ausführlichen Gutachten für die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben die strafrechtlichen Aspekte der Suizidbegleitung in Deutschland ausgelotet.26 In seiner Zusammenfassung kam Putz zu dem Ergebnis, dass die geltende deutsche Rechtslage bei sorgfältigster Beachtung aller von ihm aufgestellten Kriterien die strafrechtlich nicht zu beanstandende Unterstützung eines Suizids »vom Anfang bis zum Ende« ermögliche. Er forderte die Bundesärztekammer auf, sie solle das Standesrecht öffnen und damit »eine überkommene Bevormundung der Ärzte beenden«. Die bisherigen standesrechtlichen Regelungen, insbesondere berufsrechtliche Konsequenzen bei Zuwiderhandlung, seien »durch nichts zu rechtfertigen«.27 »Durch nichts«: Also auch nicht durch die Gefahr hemmungslosen Missbrauchs, der das Standesrecht bislang vorbeugt?

Die »Bevormundung« der Ärzte durch die Bundesärztekammer möchte Jochen Taupitz durch ein staatlich geschütztes Privileg für Ärzte ersetzt wissen: »Ich würde […] für einen Arztvorbehalt plädieren: Abgesehen von nahen Angehörigen sollten nur Ärzte beim Suizid helfen dürfen – und sonst keiner. Dann kann man nämlich sicher sein, dass eine qualifizierte Beratung stattfindet, und mit der Kommerzialisierung und dem Wildwuchs wie bei Kusch wäre auch Schluss.« Wir wissen jedoch zur Genüge von den konstant hohen Abtreibungszahlen, wohin uns eine »qualifizierte Beratung« führt. Vor allem bei der Bewältigung strafrechtlich relevanter ethischer Fragen grassiert in Deutschland seit Jahren eine fast schon pathologische »Berateritis«, die dazu geführt hat, dass bisher als Straftaten geltende Handlungen durch ethische Beratung geadelt und von Sanktionen ausgenommen werden.

Moralisch gut, weil kostenlos?

In Deutschland hat bislang noch keine öffentlich vernehmbare Stimme die Legitimität der Beihilfe zum Selbstmord als solche infrage gestellt. Es ist also höchste Zeit, das zu tun. Die oberflächliche Debatte um die angebliche Sittenwidrigkeit der kommerziellen Suizidassistenz28 greift nämlich zu kurz. Sie greift ethisch gesehen sogar völlig daneben. Weshalb? Schauen wir uns den Sachverhalt genauer an:

These 1: Eine an sich gute oder wenigstens moralisch neutrale Handlung wird nicht dadurch schlecht, dass sie Geld kostet. Niemand würde beispielsweise von einem Bäckermeister verlangen, dass er seine Brötchen verschenken müsse, um nicht einer »sozial unwertigen Kommerzialisierung« der Nahrungsmittelversorgung Vorschub zu leisten. Auch würde niemand von einem bildenden Künstler fordern, dass er die von ihm gemalten Bilder kostenlos abzugeben habe, damit er nicht eine »sozial unwertige Kommerzialisierung« der Kunst befördere.

These 2: Eine schlechte Handlung wird nicht dadurch gut, dass sie gratis zu haben ist. So wird etwa die Tätigkeit eines Denunzianten nicht dadurch besser, dass er seine Freunde lediglich privat und im Rahmen eines Hobbys verrät, ohne Geld für die weitergegebenen Informationen zu verlangen. Und ein Hehler, der Diebesgut ohne eigenen Gewinn in den Verkehr brächte, wäre kein Wohltäter, sondern allenfalls töricht.

Was folgt daraus für unser Thema? Die richtige Intuition, dass die kommerzielle Beihilfe zum Suizid keine ethisch akzeptable Tat ist, gründet in der Sache selbst und nicht im finanziellen Gewinn des Sterbehelfers. Die Assistenz bei der Selbsttötung fördert in jedem Fall eine Handlung, die ethisch gerade nicht mit der Autonomie des Menschen legitimiert werden kann.

Die Autonomie als die Fähigkeit des Menschen, sich eigene Gesetze zu geben und nach diesen zu handeln, hat ihren Grund in der physischen Existenz der Person. Sie ist Symptom und nicht Ursache unserer biologischen Konstitution.

Daher beschränkt sich die legitime Reichweite der menschlichen Selbstbestimmung auf den Bereich diesseits ihrer physischen Grundlage. Selbstverständlich ist der Mensch faktisch in der Lage, sich selbst zu töten, doch kann er diesen Schritt ethisch eben nicht unter Berufung auf die Selbstbestimmung legitimieren.

Poetischer hat diesen Gedanken der Schriftsteller Reinhold Schneider (1903–1958) in seiner 1947 erschienen Schrift Über den Selbstmord ausgedrückt: »Lassen wir uns nicht täuschen von den Worten unseres Bezirks über einen Bezirk, von dem wir nichts in Erfahrung bringen! Der Entschluss zum Tod ist der Entschluss zu einer ehernen Wirklichkeit. Und ob wir nun glauben oder nicht, das Eine müssten wir uns doch sagen: wir haben kein Recht, das Andere, zu dem wir uns entschließen, ›Schlaf‹ zu nennen. Schlafen: das heißt wieder erwachen. Wir schlafen nur auf fester Erde, gesichertem Grund. Hier aber heben wir den Grund auf – von nun an wird alles ungewiß, ist Unerhörtes, Unausdenkbares möglich.«29

Die Selbsttötung ist keine mit Blick auf die Autonomie des Menschen ethisch zu rechtfertigende Handlungsweise. Nun ist der Suizid schon seit dem frühen 19. Jahrhundert in Deutschland kein Straftatbestand mehr, denn im Erfolgsfall wäre der Täter nicht mehr am Leben, und im Fall des Scheiterns dürfte eine zusätzliche Bestrafung als unbillig empfunden werden. Anstiftung und Beihilfe zur Selbsttötung sind nach dem deutschen Strafrecht ebenfalls nicht verboten, weil es formal an der strafbaren Haupttat mangelt, sodass Paragraph 26 (Anstiftung) und Paragraph 27 StGB (Beihilfe) nicht greifen.

Wenngleich rechtsdogmatisch vertretbar, ist die Straflosigkeit der Mitwirkung am Suizid verfassungsrechtlich keineswegs zwingend, wie etwa ein Blick nach Österreich zeigt. Dort gilt die Mitwirkung am Selbstmord nämlich als ein eigenständiger Straftatbestand, als »Delictum sui generis«. Paragraph 78 des Österreichischen Strafgesetzbuches lautet: »Wer einen anderen dazu verleitet, sich selbst zu töten, oder ihm dazu Hilfe leistet, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.« Damit ist die Mitwirkung am Suizid im Strafmaß der Tötung auf Verlangen gleichgestellt.

Eine entsprechende Gesetzesinitiative wurde in einem im Mai 2011 erschienenen Positionspapier der Vereinigung Christdemokraten für das Leben (CDL) gefordert. Darin wurde ein neuer Paragraph 217 StGB vorgeschlagen, durch den die Verleitung eines anderen, sich selbst zu töten, oder ihm dazu Hilfe zu leisten, mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden würde. Anders als bei anderen Straftatbeständen, bei denen Täter und Gehilfe sich gegen dasselbe Rechtsgut wenden, unterscheidet sich beim Suizid das bedrohte Rechtsgut für Täter und Gehilfen grundsätzlich: Der Suizident zerstört sein eigenes Leben, der Gehilfe das Leben eines anderen.30

Das Sterbehilfegesetz – ein Gesetzestrojaner

Demgegenüber will die Bundesregierung zu Beginn des Jahres 2013 lediglich die auf Gewinnerzielung ausgerichtete »Gewerbsmäßigkeit« der Suizidbeihilfe verbieten. Dies hatten CDU/CSU und FDP Anfang März 2012 im Koalitionsausschuss beschlossen. Dazu soll ein neuer Tatbestand (Paragraph 217) im Strafgesetzbuch (StGB) geschaffen werden, der ausschließlich die gewerbsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellt.31 Am 29. August 2012 wurde dazu im Bundeskabinett ein Gesetzentwurf der Bundesregierung verabschiedet, in dem der neue Paragraph wie folgt lautet:

§ 217
Gewerbsmäßige Förderung der Selbsttötung


(1) Wer absichtlich und gewerbsmäßig einem anderen die Gelegenheit zur Selbsttötung gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ein nicht gewerbsmäßig handelnder Teilnehmer ist straffrei, wenn der in Absatz 1 genannte andere sein Angehöriger oder eine andere ihm nahestehende Person ist.32



Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) begründete den Gesetzentwurf damit, dass Suizidbeihilfe als »Erwerbsmodell« zu einer gewöhnlichen, auf Zuwachs angelegten »Dienstleistung« werden könne: »Menschen könnten dazu verleitet werden, sich das Leben zu nehmen, obwohl sie dies ohne das kommerzielle Angebot vielleicht nicht getan hätten«, heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs. Gerade Alte und Kranke könnten unter Druck geraten, um ihrem Umfeld nicht zur Last zu fallen. Aus der Sicht der Ministerin stellt der Gesetzentwurf damit etwas unter Strafe, was bislang nicht strafbar war. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte dazu in der Pressekonferenz vom 29. August 2012:

»Die Bundesjustizministerin hat dem Kabinett […] einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die gewerbsmäßige Hilfe zur Selbsttötung unter Strafe stellt. Mit ›gewerbsmäßig‹ ist gemeint: mit Gewinnerzielungsabsicht und auf Wiederholung ausgerichtet. Er setzt eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um. Es soll verhindert werden, dass eine solche kommerzialisierte Hilfe zur Selbsttötung mit der Zeit als eine vollkommen normale Dienstleistung angesehen wird und dass sich Menschen zum Suizid verleiten lassen, die dies ohne ein solches Angebot womöglich nicht getan hätten. Es wird ausdrücklich sichergestellt [sic!], dass Personen, die zugunsten eines Angehörigen oder eines ihnen sonst ganz besonders nahestehenden Menschen an der Tat des Suizidhelfers teilnehmen, ohne dass sie selbst gewerbsmäßig handeln, auch weiterhin straffrei bleiben. An der bisher bestehenden Gesetzeslage ändert dieser Gesetzentwurf sowieso nichts. Die Selbsttötung bleibt in Deutschland straffrei, auch die sogenannte passive Sterbehilfe bleibt straffrei wie auch die sogenannte indirekte Sterbehilfe – wenn also eine ärztlich gebotene schmerzlindernde Medikation gegeben wird, mit der als unbeabsichtigte, aber unvermeidbare Folge der frühere Eintritt des Todes in Kauf genommen wird. Strafbar bleibt – auch daran hat sich nichts geändert – die Tötung auf Verlangen, das, was man die aktive Sterbehilfe nennt. Nach der neuen Regelung, so könnte man zusammenfassen, wird also keine Tat, keine Handlung straffrei sein, die bisher strafbar ist. Das ist, glaube ich, wichtig festzuhalten. Auch dieses Gesetz soll fünf Jahre nach seinem Inkrafttreten in seinen Auswirkungen bewertet werden.«33

Mit diesem Gesetzentwurf will die Bundesregierung also etwas verbieten, was es in Deutschland bisher so gut wie gar nicht gibt: Die gewerbsmäßige, auf Wiederholung ausgerichtete Beihilfe zum Suizid soll unter Strafe gestellt werden. Gewerbsmäßig tätig wird nach der Rechtsprechung aber nur, »wer in der Absicht handelt, sich durch wiederholte Tatbegehung eine fortlaufende Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang zu verschaffen, wobei die Tätigkeit von der Absicht getragen sein muss, Gewinn zu erzielen«.34

Organisierte Suizidhelfer, die offiziell nicht mit Gewinnerzielungsabsicht handeln, können sich in ihrem Tun dadurch sogar bestätigt fühlen. Viel interessanter als das, was der Entwurf regelt, ist also das, was er nicht regelt und somit durch Schweigen geradezu privilegiert. Wir haben es mit einem regelrechten »Gesetzestrojaner« zu tun, also mit einem Gesetz, dessen eigentliche Absicht verschleiert wird. In der Tat wird künftig nichts erlaubt sein, was bisher verboten war. Denn bislang sind weder die Selbsttötung noch Anstiftung und Beihilfe dazu in Deutschland strafbar. Indem nun aber die in der Praxis völlig bedeutungslose »gewerbsmäßige« Suizidassistenz herausgegriffen und gezielt unter Strafe gestellt werden soll, erhalten die übrigen Formen der Förderung einer Selbsttötung, das heißt organisierte oder private Anstiftung und Beihilfe, den offiziellen Stempel der Rechtmäßigkeit.

In dem erst im August 2012 nachträglich eingefügten Absatz zwei legt der Gesetzentwurf zudem ausdrücklich fest, dass Angehörige oder andere »nahestehende Personen« als nicht gewerbsmäßig handelnde Teilnehmer einer Suizidmitwirkung selbst dann straffrei bleiben sollen, wenn sie einen anderen dazu anstiften oder ihm dazu Beihilfe leisten, sich von einem nach Absatz eins vorsätzlich und gewerbsmäßig handelnden Straftäter in den Tod begleiten zu lassen. In der Begründung des Gesetzentwurfs heißt es dazu ausdrücklich, diese Regelung berücksichtige, »dass kein Strafbedürfnis gegenüber Personen besteht, die ihren Angehörigen oder anderen engen Bezugspersonen in einer in der Regel emotional sehr belastenden und schwierigen Ausnahmesituation beistehen wollen«. Als Beispiel wird der Ehemann angeführt, der »seine todkranke Ehefrau ihrem eigenverantwortlich gefassten Entschluss entsprechend« zu einem gewerbsmäßig handelnden »Suizidhelfer« fährt, um sie in den Tod zu begleiten. Ein solcher Teilnehmer (Paragraph 28 StGB) fördere zwar die Haupttat als Gehilfe, er lege damit jedoch kein strafwürdiges, sondern »in der Regel ein von tiefem Mitleid und Mitgefühl [sic!] geprägtes Verhalten an den Tag«.35 Wie kann man diese von falschem Pathos triefende Gesetzesbegründung anders verstehen als eine offizielle Lizenz der Regierenden für ihre Bürger, sich ihrer schwerkranken Angehörigen durch eine Fahrt in die Schweiz straffrei zu entledigen und ihr tödliches Mitleid noch mit einem Rabatt zu prämieren?

Man stelle sich vor, welche Konflikte durch eine derartige gesetzliche Regelung in die Familien hineingetragen werden. Bereits der badische Heimatdichter und Karlsruher Gymnasialdirektor Johann Peter Hebel (1760–1826) hat in seiner 1804 entstandenen Erzählung »Kindes Dank und Undank« hellsichtig darauf hingewiesen, wie leicht sich die Generationen gegeneinander aufwiegeln lassen. Hebel schrieb: »Aber ein anderer ging mit seinem Vater, welcher durch Alter und Kränklichkeit freilich wunderlich geworden war, so übel um, dass dieser wünschte, in ein Armenspital gebracht zu werden, das im nämlichen Orte war. Dort hoffte er wenigstens bei dürftiger Pflege von den Vorwürfen frei zu werden, die ihm daheim die letzten Tage seines Lebens verbitterten. Das war dem undankbaren Sohn ein willkommenes Wort. Ehe die Sonne hinter den Bergen hinab ging, war dem armen alten Greis sein Wunsch erfüllt. Aber er fand im Spital auch nicht alles, wie er es wünschte. Wenigstens ließ er seinen Sohn nach einiger Zeit bitten, ihm die letzte Wohltat zu erweisen, und ihm ein paar Leintücher zu schicken, damit er nicht alle Nacht auf bloßem Stroh schlafen müsste. Der Sohn suchte die 2 schlechtesten, die er hatte, heraus, und befahl seinem zehnjährigen Kind, sie dem alten Murrkopf ins Spital zu bringen. Aber mit Verwunderung bemerkte er, dass der kleine Knabe vor der Tür eines dieser Tücher in einen Winkel verbarg, und folglich dem Großvater nur eines davon brachte. ›Warum hast du das getan?‹ fragte er den Jungen bei seiner Zurückkunft. ›Zur Aushülfe für die Zukunft‹, erwiderte dieser kalt und bösherzig, ›wenn ich Euch, o Vater! auch einmal in das Spital schicken werde.‹«36

Ärzte und Pflegekräfte werden in dem aktuellen Gesetzentwurf der Bundesregierung zwar nicht (mehr) ausdrücklich als Sterbehelfer erwähnt. Fest steht aber, dass mit dem Begriff »nahestehende Personen« in Paragraph 217 Absatz 2 StGB durchaus auch Ärzte gemeint sein können. Die Frage ist deshalb, ob sich die Rolle des Arztes im Rahmen der Suizidmitwirkung nicht doch langfristig ändern wird. Der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, hat denn auch sogleich erklärt, als Sterbehelfer stünden Ärzte nicht zur Verfügung. Ärzte hätten Sterbenden beizustehen, es sei ihnen aber verboten, Patienten auf deren Verlangen zu töten oder ihnen Hilfe zur Selbsttötung zu gewähren. Entsprechendes sei in den Berufsordnungen der Ärztekammern klar geregelt.

Bayern und Baden-Württemberg: Früher sterben im Süden

So klar, wie Montgomery es glauben machen will, ist die Sache keineswegs. Gerade in Bayern und Baden-Württemberg, den noch immer als konservativ geltenden Ländern im Süden der Bundesrepublik, also gerade dort, wo Roger Kuschs neuer Zürcher Sterbehilfeverein bevorzugt tätig werden will, könnten schon bald Ärzte als Suizidhelfer tätig werden, ohne von ihrer Berufsordnung wirksam daran gehindert zu werden. Manches, was sich hier hinter den Kulissen abspielt, kann sogar als vorsätzliches Handeln der Verantwortlichen in den genannten Landesärztekammern interpretiert werden. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass die Bundesärztekammer im Jahre 2011 lediglich eine neue Musterberufsordnung für die deutschen Ärzte erstellt hat, die als solche keine Rechtskraft entfaltet. Rechtlich verbindlich sind vielmehr nur die auf dieser Grundlage von den einzelnen Landesärztekammern verabschiedeten Berufsordnungen für die Ärzte im jeweiligen Bundesland. Dies hat mit der nach 1945 von den damaligen (westlichen) Besatzungsmächten verordneten, extrem föderalen Organisation der Ärzteschaft in der Bundesrepublik Deutschland zu tun, die eine starke und in der Zeit des Nationalsozialismus unheilvoll wirkende zentralistisch agierende neue »Reichsärztekammer« verhindern sollte.

Die Bundesärztekammer (BÄK) ist als Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern einerseits die Spitzenorganisation der ärztlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt die berufspolitischen Interessen der Ärzte in der Bundesrepublik Deutschland. Als Arbeitsgemeinschaft der 17 deutschen Ärztekammern »wirkt die Bundesärztekammer aktiv am gesundheitspolitischen Meinungsbildungsprozess der Gesellschaft mit und entwickelt Perspektiven für eine bürgernahe und verantwortungsbewusste Gesundheits- und Sozialpolitik. Die BÄK unterstützt die Arbeit der Ärztekammern.« Die Bundesärztekammer ist aber andererseits aus der 1947 gegründeten Arbeitsgemeinschaft der Westdeutschen Ärztekammern hervorgegangen. Heute ist sie die Arbeitsgemeinschaft der 17 Landesärztekammern und somit ein organisatorischer Zusammenschluss von Körperschaften öffentlichen Rechts. Der einzelne Arzt gehört der BÄK lediglich mittelbar über die Pflichtmitgliedschaft in seiner Ärztekammer an. Die Bundesärztekammer selbst ist also keine Körperschaft, sondern ein nicht eingetragener Verein.37

Der 114. Deutsche Ärztetag in Kiel hatte im Juni 2011 eine Novellierung der Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte beschlossen.38 Im Sinne einer Verdeutlichung des ärztlichen Verhaltens bei Sterbenden wurde ein ausdrückliches standesrechtliches Verbot der Suizidbeihilfe aufgenommen:

§ 16
Beistand für Sterbende


Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizustehen. Es ist ihnen verboten, Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen zu töten. Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.



Doch die entscheidenden Sätze zwei und drei dieses Paragraphen gewinnen erst ihre formelle Wirksamkeit, wenn sie in die Berufsordnungen der einzelnen Landesärztekammern übernommen wurden. Und genau hier beginnt das Problem. Denn keineswegs ausnahmslos geht die Stimmung in den Bezirks- und Landesärztekammern dahin, dass die Ärzte der Meinung wären, Suizidbeihilfe gehöre nicht zu ihren Aufgaben. Vielmehr gibt es durchaus Bestrebungen, sich dem Beschluss der Bundesärztekammer zu widersetzen.

So hatten bis September 2012 von den 17 Landesärztekammern erst fünf ihre Berufsordnung dahingehend geändert, dass sie den neuen Paragraphen 16 der Musterberufsordnung der BÄK wortgleich oder inhaltlich identisch übernommen haben: Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein und Sachsen. Die Berufsordnung der Landesärztekammer Schleswig-Holstein betont den Vorrang des Willens des Patienten und stellt fest, dass der Arzt das Leben des Patienten »nicht aktiv verkürzen« dürfe. Die Landesärztekammer Westfalen-Lippe beschränkt sich auf eine »Soll«-Regelung: Ärzte »sollen« demnach keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.

Ganz anders hat sich jedoch ausgerechnet die Bayerische Landesärztekammer in der Neufassung der Berufsordnung für die Ärzte Bayerns am 9. Januar 2012 entschieden. Hier lautet der Paragraph 16 wie folgt: »Der Arzt hat Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizustehen.«39 Die Sätze zwei und drei aus der Musterberufsordnung der BÄK (»Es ist ihnen verboten, Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen zu töten. Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.«) wurden nicht übernommen. Damit verhindert zumindest das Bayerische Standesrecht die ärztliche Mitwirkung am Suizid nicht mehr.

In gleicher Weise hat sich im Sommer 2012 die Landesärztekammer Baden-Württemberg entschieden. Zwar wurden »nahezu alle« Vorgaben aus der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer in die neue Berufsordnung übernommen, doch beim Paragraphen 16 ging die Landesärztekammer Baden-Württemberg ebenso vor wie ihre Bayerische Schwesterorganisation: Die Sätze zwei und drei der Musterberufsordnung, denen zufolge es verboten ist, Patienten auf deren Verlangen zu töten, sowie das Verbot der ärztlichen Mitwirkung bei der Selbsttötung wurden nicht übernommen. Durch die Streichung des Verbots einer ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung solle eine Verschärfung durch das Berufsrecht über die strafrechtliche Regelung hinaus vermieden werden, hieß es in einem dazu veröffentlichten Bericht im Ärzteblatt Baden-Württemberg.40

Damit dürften in wenigen Monaten sowohl im Freistaat Bayern als auch in Baden-Württemberg genügend Ärzte bereitstehen, die nach dem Inkrafttreten des neuen Paragraphen 217 Abs. 2 StGB ärztliche Suizidassistenz auf nicht gewerbsmäßige Weise leisten werden. Dies wäre ein Novum in der Geschichte der Medizin, nämlich ein standesrechtlich gewollter definitiver Bruch mit jener 2 400 Jahre andauernden Tradition des Hippokratischen Eides, die jede Beteiligung an der Tötung oder Selbsttötung eines Patienten kategorisch ausschloss.41

In der Praxis lassen sich Sterbehilfeorganisationen leicht in vermeintlich altruistisch handelnde Vereine oder Stiftungen umetikettieren, wie dies Roger Kusch mit seinem Verein Sterbehilfe Deutschland jüngst vorexerziert hat. Es ist leicht, die Absicht, Gewinne zu erzielen, durch hohe Verwaltungskosten zu verschleiern. Deshalb reicht es nicht, nur eine gewerbsmäßige Förderung des Suizids unter Strafe zu stellen. Der Gesetzgeber müsste zumindest der organisierten Beihilfe zur Selbsttötung insgesamt einen strafrechtlichen Riegel vorschieben, wie dies im Mai 2012 der 115. Deutsche Ärztetag in Nürnberg gefordert hat.42 Denn jede Form von Suizidassistenz, die künftig im Strafrecht nicht ausdrücklich als verboten aufgeführt wäre, könnte geradezu das Privileg ihrer rechtlichen und moralischen Billigung für sich beanspruchen. Von daher wäre die geplante Regelung sogar kontraproduktiv. Die meisten Patienten, die eine Suizidbegleitung wünschen, befinden sich in einer Phase schwerer Depression, sodass der Begriff des »Freitodes« hier geradezu absurd wirkt. Bei ihnen ist es die eingeschränkte Fähigkeit zur Selbstbestimmung und gerade nicht ihre »Freiheit«, die »nahestehende Personen« dazu einlädt, ihnen beim Suizid zu »helfen«.

Sterbehilfe – Euthanasie an Depressiven

Die Neigung einer Person, sich das Leben zu nehmen, bezeichnet man im weitesten Sinne als »Suizidalität«. Diese wird definiert als die »Summe aller Denk- und Verhaltensweisen von Menschen oder Gruppen von Menschen, die in Gedanken, durch aktives Handeln, passives Unterlassen oder durch Handeln lassen den eigenen Tod anstreben beziehungsweise als mögliches Ergebnis in Kauf nehmen«.43 Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bisher noch keine einheitliche Definition von »Suizidalität« publiziert.

In extremen Situationen – zum Beispiel nach massiven persönlichen Enttäuschungen und Kränkungen, privaten und beruflichen Niederlagen, vor allem aber bei schweren und unheilbaren Krankheiten – denken nicht wenige Betroffene daran, sich selbst zu töten. Nach Angaben der EU-Kommission aus dem Jahre 2005 begehen in der Europäischen Union jährlich etwa 58 000 Personen Suizid. Dem stehen etwa 50 700 Verkehrstote und 5 350 Opfer von Gewaltverbrechen gegenüber. In Deutschland nahmen sich im Jahre 2010 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 10 021 Personen das Leben, davon waren 7 465 Männer und 2 556 Frauen. Mit steigendem Lebensalter nehmen die Suizidraten zu. Der Anteil älterer Menschen an allen Suiziden hat sich in den letzten Jahren überproportional erhöht. Aktuell sind 39 Prozent der Männer, die sich das Leben nehmen, über 60 Jahre alt, in der Gesamtbevölkerung sind dagegen nur 23,6 Prozent älter als 60 Jahre. Bei den Frauen sind 48 Prozent der Suizidentinnen über 60 Jahre alt, in der Gesamtbevölkerung nur 29 Prozent. Fast die Hälfte aller Suizide bei Frauen entfällt auf über 60-Jährige.

Seit 1980 ist die Zahl der Selbsttötungen von damals 18451 pro Jahr deutlich zurückgegangen; sie stieg aber im Jahre 2010 erstmals wieder auf über 10000 Fälle an. Als Gründe für den Rückgang gelten eine verbesserte psychiatrische Versorgung sowie eine Enttabuisierung psychischer Erkrankungen. Denn die meisten Menschen, die durch Selbsttötung aus dem Leben scheiden, dies sei ausdrücklich wiederholt, leiden unter Depressionen. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass die Anzahl der Suizidversuche international je nach Land zehn- bis fünfzehnmal höher liegt. Die Suizidrate ist jedoch deutlich geschlechtsabhängig. Weltweit liegt sie bei Männern höher als bei Frauen, meist ist sie mehr als doppelt so hoch. Die Suizidrate ist auch altersabhängig, allerdings variiert diese Abhängigkeit nach kulturellem und sozialem Kontext. Dass besonders in Deutschland die Suizidrate ab dem 60. Lebensjahr signifikant ansteigt, haben auch Forschungen der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention (DGS) ergeben.44

Bei den psychischen Erkrankungen, in deren Zusammenhang die Neigung zur Selbsttötung, insbesondere aber der vollendete Suizid zu beobachten ist, handelt es sich vor allem um die klinische Depression und um weitere psychiatrische Krankheitszustände, die mit einer depressiven Symptomatik einhergehen. Hierzu zählen Schizophrenie, Angststörungen, Substanzabhängigkeit (zum Beispiel Alkohol und Rauschdrogen) oder Persönlichkeitsstörungen. Die Depression entsteht durch direkte Schädigung des Gehirns, durch Vergiftung mit Stoffwechselprodukten oder – leicht nachvollziehbar – als Reaktion auf eine lebensbedrohliche oder mit massiven persönlichen Einschränkungen verbundene Krankheit. Die Depression schränkt die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten stark ein.

Auch bei körperlichen Erkrankungen kann es zur Depression kommen, die eine Selbsttötung in den Bereich des Möglichen rücken lässt. Quälende psychische oder physische Zustände, verbunden mit Hoffnungslosigkeit, lassen den Suizid mitunter als letzten Ausweg erscheinen. In extremen persönlichen Situationen werden dann natürliche Hemmschwellen in Bezug auf Suizidhandlungen überschritten. Die krankhafte Ursache des Perspektivenverlusts wird spätestens im Nachhinein deutlich, wenn die dem Selbsttötungswunsch zugrunde liegende Depression erfolgreich behandelt werden konnte. Das ist heute in den meisten Fällen möglich. In der Wissenschaft herrscht Einigkeit darüber, dass durch eine sachgemäße medizinische Behandlung nicht nur die Depression dauerhaft behoben, sondern auch die Neigung zum Suizid verringert werden kann.

Die empirische Sozialforschung befasst sich seit dem frühen 20. Jahrhundert mit der Analyse von sozialen Faktoren, die fördernd oder hemmend auf die Neigung zum Suizid einwirken können, wie etwa soziale Isolation oder längere Arbeitslosigkeit. Die Bedeutung des Suizids als Kulturphänomen hat einen erheblichen Einfluss auf seine Häufigkeit, wie wir spätestens seit der Rezeptionsgeschichte von Johann Wolfgang von Goethes (1749–1832) Briefroman Die Leiden des jungen Werthers von 1774 wissen. Durch Quellen belegt ist heute jedenfalls eine zweistellige Anzahl von Suiziden, die nachweislich in Zusammenhang mit dieser Buchpublikation standen (»Werther-Effekt«).45 Zu den wirksamen Maßnahmen der Suizidprävention gehört eine klare Ablehnung der Selbsttötung durch die Gesellschaft, da eine neutrale oder gar wohlwollende Einstellung zum Suizid dessen Häufigkeit erhöht.

Deshalb sind die aktuellen ethischen wie rechtspolitischen Tendenzen so gefährlich, die durch eine rechtlich erleichterte Mitwirkung Dritter am Suizid die Selbsttötung fördern. Da dieser Zusammenhang offensichtlich ist, ist er auch gewollt. Erleichtert wird sowohl die Beteiligung von Sterbehilfeorganisationen am Suizid als auch die inzwischen in Deutschland diskutierte Suizidassistenz durch Ärzte. Damit folgt die Bundesrepublik einer Entwicklung vor allem der Beneluxstaaten, in denen die aktive Sterbehilfe inzwischen als übliche ärztliche Dienstleistung sowie als Anspruchsrecht gegenüber dem Gesundheitswesen behandelt und abgerechnet wird.

Die von der Niederländischen Vereinigung für ein freiwilliges Lebensende (NVVE) seit Anfang März 2012 eingesetzten mobilen Euthanasie-Teams, die Sterbewillige zu Hause aufsuchen und dort auf Verlangen töten oder beim Suizid begleiten, haben dort inzwischen erhebliche Kritik ausgelöst. Steigende Zahlen von Suizidbeihilfe sind nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in der Schweiz zu verzeichnen. Schweizer Medienberichten zufolge ließen sich im Jahre 2011 beim Suizid allein 144 Männer und Frauen von der Suizidhilfeorganisation Dignitas in den Tod begleiten. Das entspricht einer Steigerung von 35 Prozent gegenüber dem Jahr 2010. Darunter sollen 139 Personen Ausländer gewesen sein, also mehr als 96 Prozent. Die Suizidbegleiter der Organisation Exit, die Ausländer beim Suizid nur in Ausnahmefällen begleiten sollen, haben nach diesen Angaben im Jahr 2011 die Selbstmorde von 305 Personen überwacht, was einer Steigerung von 15,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspräche.

Förderung der Suizidbeihilfe durch gelenkte Demoskopie

In Deutschland soll derweil durch gezielte demoskopische Umfragen der Boden für die Akzeptanz des assistierten Suizids bereitet werden. Will man einer am 10. September 2012 veröffentlichten Erhebung des Berliner Meinungsforschungsinstituts Forsa Glauben schenken, die von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben zum Thema »(Ärztliche) Sterbebegleitung in Deutschland« in Auftrag gegeben wurde, so kann in der Bevölkerung, zumindest wenn man sie abstrakt befragt, von einem Wunsch nach dem Schutz des menschlichen Lebens kaum noch die Rede sein. Die stete mediale Werbung für den assistierten Suizid zeigt demnach Wirkung. So wurden von Forsa im Erhebungszeitraum vom 27. bis 29. August 2012 insgesamt 1 003 Personen ab 18 Jahren befragt. 77 Prozent der befragten Bundesbürger waren der Meinung, dass es Ärzten grundsätzlich erlaubt sein sollte, Schwerstkranke beim »Freitod« zu unterstützen. Nur 19 Prozent sprachen sich dagegen aus.

Dabei fällt auf, dass die Gruppe der 45- bis 55-Jährigen mit 85 Prozent die höchste Zustimmung aufweist. Sie selbst sind in der Regel aktuell kaum betroffen, sondern eher die Generation ihrer Eltern. Offenbar geht es hier also nicht um das tatsächliche Recht auf den eigenen »Freitod«, sondern um die Artikulation des latenten Wunsches, von den womöglich drohenden Problemen der älteren Generation und deren Pflege verschont zu werden. Suizidbeihilfe ja, aber für Oma und Opa! Die »Enkel-Generation« der jüngeren Befragten im Alter zwischen 18 bis 29 Jahren sowie Katholiken äußerten eher Vorbehalte gegen ärztliche Sterbehilfe. 69 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass jeder Arzt nach seinem Gewissen selbst entscheiden können sollte, ob er Schwerstkranken beim »Freitod« hilft. 22 Prozent waren dagegen.

Insgesamt gab es kaum Unterschiede zwischen Ost- (80 Prozent dafür) und Westdeutschen (73 Prozent dafür). Die verbreitete Zustimmung mag unter anderem mit der geringeren konfessionellen Bindung in den ostdeutschen Bundesländern zusammenhängen. Auch die Geschlechter unterscheiden sich um sieben Prozentpunkte: 80 Prozent der Männer und 73 Prozent der Frauen befürworten eine ärztliche »Freitodhilfe«. Eine gewisse Rolle spielt auch die Weltanschauung: Von den Konfessionslosen spricht sich mit 84 Prozent eine deutliche Mehrheit für die Möglichkeit der ärztlichen Suizidmitwirkung aus. Protestanten (76 Prozent) und vor allem Katholiken (69 Prozent) äußern sich ein wenig, aber nicht wesentlich zurückhaltender.

Welches Szenario wurde den Befragten vorgelegt? Diejenigen, die eine ärztliche Suizidassistenz unterstützen, wurden gebeten, sich vorzustellen, dass ein Patient, der unter einer tödlichen Krankheit leide und wahrscheinlich in weniger als sechs Monaten sterben werde, um ärztliche Unterstützung beim Suizid bäte. 49 Prozent dieser Befragten waren der Meinung, dass eine solche ärztliche Unterstützung in diesem Fall »grundsätzlich erlaubt sein« sollte. 48 Prozent fanden, die Suizidhilfe sollte nur dann erlaubt sein, wenn der Patient in dieser Phase große psychische und physische Schmerzen durchleiden müsse.

In Bezug auf beide Kriterien gab es bei der Herkunft (Ost- oder Westdeutschland) sowie beim Geschlecht kaum Unterschiede. Bei der Antwort »Ärztliche Unterstützung sollte für terminal erkrankte Patienten grundsätzlich möglich sein« stimmen 48 Prozent der Ost- und 49 Prozent der Westdeutschen zu (Männer: 49 Prozent, Frauen: 48 Prozent). Die Älteren (60 Jahre und darüber) wünschten sich mit 54 Prozent, dass die ärztliche Suizidassistenz bei terminal Erkrankten möglich sein sollte, bei den 45- bis 59-Jährigen waren es 51 Prozent, bei den Jüngeren (30 bis 44 Jahre) 43 Prozent und bei den 18- bis 29-Jährigen nur noch 42 Prozent. Je nach Bildungsabschluss zeigten sich ebenfalls Unterschiede: 54 Prozent der Hauptschüler waren für Suizidhilfe, während sich nur 44 Prozent der Befragten mit mittlerem Schulabschluss und 50 Prozent mit Abitur dafür aussprachen.46

Ärztliche Suizidbegleitung für Schwerstkranke ist also kein Tabu mehr. Im Gegenteil, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung scheint diese Möglichkeit zu wünschen. Doch je nachdem, wonach konkret gefragt wird, unterscheiden sich auch die Ergebnisse. So ließ der Deutsche Hospiz- und Palliativverband in Berlin zwischen dem 25. und 28. Juni 2012 insgesamt 1 044 Deutsche über 18 Jahren von der Forschergruppe Wahlen Telefonfeld befragen. Diese Meinungsumfrage wurde dahingehend interpretiert, dass sich die Bevölkerung eine intensivere gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema »Sterben« wünsche. So gaben 58 Prozent der Befragten an, dass sich die Gesellschaft zu wenig mit dem Thema Sterben und Tod befasse, obwohl dieses Thema im persönlichen Umfeld von 39 Prozent der Befragten eine große bis sehr große Rolle spiele. 83 Prozent hatten bereits Erfahrung mit dem Sterben eines Verwandten oder eines Freundes gemacht. Dieser individuellen Lebenserfahrung stehe aber die allgemeine Sprachlosigkeit in der Gesellschaft gegenüber.

Immerhin 89 Prozent der Befragten gaben an, den Begriff »Hospiz« schon einmal gehört zu haben, und 66 Prozent konnten den Begriff korrekt erläutern. Und anders, als es uns die professionellen Sterbehelfer weismachen wollen, antworteten immerhin 90 Prozent der Befragten, dass sich jemand aus ihrer Familie, ihrem Freundeskreis oder aus der Nachbarschaft um sie kümmern würde, wenn sie krank sind. 72 Prozent aller Befragten gehen davon aus, dass sich jemand aus Familienkreis, Freundeskreis oder Nachbarschaft um sie kümmern werde, wenn sie pflegebedürftig werden sollten. Ebenfalls 72 Prozent der Befragten schätzten die häusliche Schmerztherapie eines ihnen nahestehenden Kranken als gut ein. Im Gegensatz dazu haben nur 49 Prozent der Befragten eine Schmerztherapie im Krankenhaus als gut wahrgenommen, als eine ihnen nahestehende Person an starken Schmerzen litt und dort betreut wurde. Diese Zahlen belegen keineswegs den Wunsch der Bürger nach aktiver Sterbehilfe oder Suizidassistenz.47

Mitleid, Habgier und Angst – die Triebkräfte der Sterbehilfe

Die Mitwirkung Dritter an einer Selbsttötung beruht auf zwei im Grundsatz unterschiedlichen Motiven. Einerseits ist falsch verstandene Nächstenliebe im Spiel, insbesondere das im Ergebnis tödliche Mitleid mit einem Schwerkranken. Andererseits kommen hier nicht selten egoistische Bestrebungen zum Ausdruck, so etwa bei einem lieblosen Umfeld, das sich eines Familienmitglieds aus persönlicher Überlastung oder finanziellen Überlegungen – bis hin zur Habgier – entledigen will. Beide Motivstränge lassen sich jedoch in der Lebenswirklichkeit nicht auseinanderhalten. Im Zweifel lässt sich nicht unterscheiden, ob jemand aus Mitleid oder aus Eigennutz gehandelt haben mag, wenn er einem anderen Menschen zum Tode verholfen hat.

Insbesondere die vorhersehbare demographische Alterung der Bevölkerung sowie die immer schwieriger und teurer werdende Versorgung Alter oder Behinderter verführen dazu, auch dort ein Verlangen nach Hilfe zur Selbsttötung zu unterstellen, wo ein solches Verlangen nicht besteht. Ich wiederhole: Zweifel an der Freiwilligkeit eines Suizids können dauerhaft nur dann ausgeschlossen werden, wenn dem Suizid als solchem die soziale Anerkennung versagt bleibt und wenn die Beihilfe bei Strafe verboten wird. Dieser Überlegung kommt angesichts der immer wieder auch von Politikern als drohendes Zukunftsszenario vorausgesagten »demographischen Alterung« eine besondere Bedeutung zu.

In naher Zukunft müssen immer weniger junge, arbeitsfähige Bürger die Renten und die medizinische Versorgung der Senioren erwirtschaften, und das sind bald die geburtenstarken Jahrgänge von 1950 bis 1970. Angesichts der Tatsache, dass als Folge der in Deutschland vergleichsweise moderaten Löhne und der bewusst niedrig angesetzten Beitragssätze zur gesetzlichen Rentenversicherung das Rentenniveau im Jahre 2035 aller Voraussicht nach deutlich unter dem gegenwärtigen liegen wird, muss man die Frage stellen, ob sich die augenzwinkernde und auffällige politische Toleranz für die Mitwirkung am Suizid zukünftig tatsächlich nur auf Schwerkranke in einem medizinischen Finalstadium beziehen soll.

Die Situation verlangt viel eher danach, eine klare und rechtlich verbindliche Regelung einzuführen, welche die Mitwirkung an der Selbsttötung generell unter Strafe stellt. Diese Forderung erscheint zum einen notwendig, um Suizidgefährdete zu schützen, zum anderen aber, um ihre Freunde und Verwandten davon abzuhalten, einen Suizidwunsch zu verstärken oder zu unterstützen. Erst recht ist es nötig zu verhindern, dass jemand in irgendeiner Art und Weise zur Selbsttötung angestiftet wird. Bestraft werden müsste deshalb, wer es unternimmt, einem Dritten die Selbsttötung zu ermöglichen, sei es, dass er ihm in irgendeiner Weise Hilfestellung gibt, sei es, dass er ihn sogar dazu verleitet, sich zu töten. Wenn der Staat hier einer falsch verstandenen Liberalität48 frönt, werden zukünftig die letzten Hemmschwellen fallen, die ja schon heute – wie wir an den zitierten Meinungsumfragen gesehen haben – nur noch deshalb vorhanden sind, weil 93 Prozent der Bürger die diesbezügliche Rechtslage nicht kennen und fälschlicherweise glauben, Anstiftung und Beihilfe zum Suizid seien strafbar.

Das Beispiel unseres Nachbarlandes Schweiz ist abschreckend: Dort war im Jahre 2011 ein massiver Anstieg der Fälle von Sterbehilfe zu beobachten. Während die Zahl bei der Organisation Exit (50 000 Mitglieder) um 17 Prozent stieg, schnellte sie bei Dignitas (ca. 5 700 Mitglieder) sogar um 35 Prozent in die Höhe. Insgesamt 144 Personen hätten im Jahr 2011 mit Unterstützung von Dignitas ihr Leben vorzeitig beendet, berichtete im Februar 2012 die Presse unter Berufung auf Zahlen der Polizei. Mit Ausnahme von fünf Personen seien alle »Kunden« der im Kanton Zürich ansässigen Sterbehilfeorganisation aus dem Ausland gekommen. Auch bei der Zürcher Sterbehilfeorganisation Exit stieg die Zahl der Fälle im Jahre 2011 von 257 auf 300. Die meisten Betroffenen hätten unter Krebs gelitten. Demnach waren die »Kunden« durchschnittlich 76 Jahre alt. Im Gegensatz zu Dignitas gewährt Exit Sterbehilfe nur Bürgern, die ihren ständigen Wohnsitz in der Schweiz haben.49 Von insgesamt 1 138 durch Dignitas bis Ende 2010 durchgeführten Suizidbegleitungen hatten knapp 90 Prozent der Suizidenten ihren Wohnsitz im Ausland, über 60 Prozent in Deutschland.50

Auf der anderen Seite darf man nicht übersehen, dass die Suizidbegleitung auch für die Angehörigen eine schwere psychische Belastung darstellt. Eine 2012 in der Zeitschrift European Psychiatry veröffentlichte Studie der deutschen Psychologin Birgit Wagner kam zu dem Ergebnis, dass nach der Begleitung eines assistierten Suizids 13 Prozent der Angehörigen und Freunde unter einer voll entwickelten posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden. Weitere 6,5 Prozent weisen einzelne Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung auf. Die Prävalenz von Depressionen beträgt 16 Prozent. Bei 4,9 Prozent der Hinterbliebenen zeigen sich die Symptome einer krankheitswertigen, komplizierten Trauer. Die empirische Grundlage der Studie bestand in der Analyse aller 146 assistierten Suizide, an denen die Schweizer Sterbehilfeorganisation Exit im Zeitraum eines Jahres beteiligt war. In 111 Fällen waren insgesamt 229 Verwandte oder »gute Freunde« dabei, als der geplante Suizid begangen wurde. Von diesen Freunden und Verwandten erklärten sich 85 bereit, einen umfangreichen, standardisierten Fragebogen auszufüllen.51

Hilfe zum Leben statt Suizidassistenz

An der Entwicklung in den Ländern, die in den letzten Jahren den ärztlich assistierten Suizid straffrei gestellt haben, kann man sehen, wohin die vorgebliche Liberalität führt: Das Angebot der Sterbehilfe generierte in allen Altersgruppen eine wachsende Nachfrage und eine umfängliche Nutzung bei zahlreichen Krankheitsbildern, so zum Beispiel bei Depression oder Demenz. Da sich auch unter ethischen Aspekten die Beihilfe zur Selbsttötung nur graduell von der Tötung auf Verlangen unterscheidet, besteht hier eine Strafbarkeitslücke, die es zu schließen gälte. Die erlaubte Beihilfe zum Suizid öffnet nicht einfach nur eine Möglichkeit für den Notfall, sie leitet eine unabsehbare Entwicklung ein. Die Menge der Erkrankungen, die als »lebensunwert« gelten, wird sich immer weiter vergrößern. Wenn schwere Depression den Selbstmord plausibel macht, warum dann nicht auch die mittelschwere und die mittlere? Warum nicht auch die leichte depressive Verstimmung, von der man sagen wird, dass sie sich nur verschlimmern könne? Und woher nehmen wir die Sicherheit, dass die nahestehenden Personen mit lauteren Motiven bei der Selbsttötung helfen? Anders als bei anderen Straftatbeständen, bei denen Täter und Gehilfe sich gegen dasselbe Rechtsgut wenden, unterscheidet sich beim Suizid das bedrohte Rechtsgut für Täter und Gehilfen grundsätzlich. Der Suizident zerstört sein eigenes Leben, der Gehilfe das Leben eines anderen.

Reinhold Schneider, der selbst zu Depressionen neigte, warnte bereits 1947 vor einer Bagatellisierung des Suizids: »Sicher ist: daß ein Mensch, der zu sich selbst im Mißverhältnis der Bereitschaft zur Selbstvernichtung steht, nicht mächtig werden darf. […] Der Selbstmord – scheinbar das persönlichste, nur gegen das Ich gerichtete Vergehen – ist in Wahrheit nicht auf das Subjekt beschränkt. Alles Leben ist eins; der sein eigenes Leben nicht achtet, verletzt das Leben überhaupt und empört sich gegen Den, der alles Leben gegeben hat. […] Seine Haltung, sein Denken haben etwas Zerrüttendes.«52

Mit der aktiven Beendigung des eigenen Lebens überschreitet der Mensch Grenzen, die ihm durch seine Natur vorgegeben sind. Er verletzt, ja er zerstört mit diesem ultimativen Schritt die Bedingungen seiner Existenz gerade auch in einem seine eigene Person übersteigenden Sinn. Grundsätzlich hat jeder Mensch das Recht, sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die vernichtende Verfügung über die physische Grundlage des eigenen Lebens gehört allerdings nicht dazu, denn dadurch zerstört der Mensch die Basis seiner Autonomie und seiner Würde, da sich diese nur im Rahmen der physischen Existenz entfalten können. Der Suizid stellt nicht nur eine potenzielle Gefahr für die anderen dar, er zerrüttet vielmehr auch das soziale Gefüge der Gesellschaft, dem wir unsere Existenz verdanken.

Die Selbsttötung ist letzte Konsequenz einer Haltung, die ethisch gerade nicht mit der Autonomie des Menschen legitimiert werden kann. Die Autonomie, die als die Fähigkeit der menschlichen Vernunft, sich eigene Gesetze zu geben und nach diesen zu handeln, beschrieben werden kann, hat ihre Voraussetzung in der physischen Existenz der Person. Sie ist Folge und nicht Ursache unserer biologischen Konstitution. Daher beschränkt sich die legitime Reichweite der Autonomie des Menschen auf den Bereich diesseits ihrer physischen Grundlage. Die Selbsttötung ist ein Akt unberechtigter Gewalt gegen sich selbst, an dem der Einzelne zwar nicht gehindert werden kann, dessen Förderung die Rechtsordnung aber ablehnen muss. Viele Menschen sind gerade am Lebensende, bei schwerer Erkrankung oder Depressionen, auf die besondere Solidarität, Unterstützung und medizinische Betreuung angewiesen. Sie mit dem Suizidwunsch nicht alleinzulassen, aber nicht bei seiner Umsetzung mitzuwirken, ist das ethische und rechtliche Gebot der Stunde. Nur so kann sich Humanität wirklich entfalten. Das Angebot der Beihilfe zur Selbsttötung wird allzu schnell als Einladung und Aufforderung interpretiert werden.

Auch aus Gründen der sozialethischen Verantwortung ist die Selbsttötung abzulehnen, da Angehörige, Freunde sowie das persönliche und soziale Umfeld von einer solchen Tat immer in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Akzeptanz der Selbsttötung beeinträchtigt den Lebensschutz anderer. Denn wer der Auffassung ist, über die körperliche Grundlage seines eigenen Selbst unbeschränkt verfügen zu dürfen, der relativiert zugleich die physische Unantastbarkeit seiner Mitmenschen. Jeder von uns kann aufgrund der verschiedensten Lebensumstände in eine Situation geraten, die bei ihm den Gedanken an Selbsttötung oder einen schnellen Tod aufkommen lässt. Hier darf nicht Mutlosigkeit und Verzweiflung unterstützt, sondern muss Hilfe gewährt werden.

Unsere Gesellschaft scheint willens, den Weg in die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen. Er kann nicht ohne Gefahren zu Ende gegangen werden. Auf der einen Seite begegnen wir einem maßlosen Jugendwahn: »Gesund und fit bis ins hohe Alter« heißt die auch in der offiziellen Gesundheitspolitik, ja selbst von den Krankenkassen ununterbrochen wiederholte Losung. »Turne bis zur Urne« lautet eine Pointe des oft in den Medien auftretenden Mediziners Dietrich Grönemeyer. Immerfort ist von Vorsorge, Prävention und Früherkennung die Rede. Suggeriert wird dabei, es könnten nennenswerte Kosten für die Krankenbehandlung eingespart werden, obwohl gesundheitsökonomisch das Gegenteil wahr ist: Am teuersten werden Patienten grundsätzlich in den letzten zwei Jahren ihres Lebens, und zwar relativ unabhängig davon, ob sie zu diesem Zeitpunkt 50, 70 oder 85 Jahre alt sind. Die teuren, tödlichen Krankheiten ereilen uns nämlich fast immer am Schluss, auch wenn wir zuvor einige Jahre länger »fit« gewesen sein sollten als unsere Eltern oder Großeltern.

Wenn man das offizielle Fitness-Programm zynisch, aber konsequent zu Ende denkt, gäbe es im Grunde nur eine Möglichkeit, den Traum vom »gesunden« Alter bis zum Tod wahr werden zu lassen, ohne die junge Generation mit der Finanzierung der Krankenkosten und der Renten zu überfordern. Erinnern wir uns noch einmal an den fiktiven Medizinethiker Caspar Storm aus Carl-Henning Wijkmarks zu Beginn zitiertem Werk: »Es dürfte zum Beispiel nicht so unmöglich sein, auch die Älteren selbst zur Einsicht zu bringen, dass sie ihren gebührenden Teil vom Leben bekommen und ihren Lebenseinsatz erfüllt haben.«53 Doch worin bestünde die menschenwürdige Alternative, wenn die dem Gesundheitswesen zur Verfügung stehenden Ressourcen in der nahen Zukunft nicht mehr ausreichen? Akzeptanz des Unvermeidlichen und Duldung des Schicksals sind gänzlich unmoderne, aber unverzichtbare Tugenden, auf die wir uns zurückbesinnen sollten.

Ethik als moralfreie Wissenschaft

Die Mitwirkung von Angehörigen und Ärzten an einem Suizid mag vielen Zeitgenossen als ein Beitrag zu einem menschenwürdigeren Tod erscheinen, doch ist gerade hier die Grenze zur Qualifizierung eines menschlichen Lebens zum »lebensunwerten« Leben – etwa durch Angehörige, die auf den Patienten einwirken – überschritten. Die Würde des Menschen, die nach unserem Grundgesetz unantastbar ist, ist nicht nur die Würde des einzelnen Sterbewilligen. Sie ist stets zugleich die Würde aller Menschen. Wir müssen uns also fragen, was wir mit der Förderung der Suizidmitwirkung Dritter unser aller Würde antäten. Diese Frage reicht über individualistische und mit Freiheitspathos garnierte Oberflächendebatten weit hinaus.

Der von seinen Befürwortern gerne als »Freitod« bezeichnete Suizid hat mit Freiheit im Sinne von Entscheidungsfreiheit nichts zu tun. Niemand würde sich – abgesehen von Szenarien morbider literarischer Fiktionalität – jemals im Rahmen mehrerer ihm zu Gebote stehender Alternativen aus »freien Stücken« für den Tod entscheiden. Für den an sich selbst beziehungsweise mithilfe Dritter vollzogenen Tod entscheidet sich nach reiflicher Überlegung nur, wer fest davon überzeugt ist, dass alle anderen Handlungsmöglichkeiten für ihn noch unerträglicher wären als die Beendigung seines Lebens. Wer hier von »Freiheit« spricht, der benutzt nicht nur einen unangebrachten Euphemismus für eine grauenvolle Verzweiflungstat, sondern er verhöhnt den Suizidenten noch im Angesicht seines letzten nonverbalen Hilferufs: »Du hast ja die freie Wahl, wenn du unbedingt möchtest, bitte sehr!« Schließlich werden die uns allen kostbare Freiheit des Individuums und die als Grundrecht garantierte freie Entfaltung der Persönlichkeit geradezu pervertiert, wenn sie dazu herhalten müssen, die irreversible Selbstzerstörung der personalen Existenz als deren »Entfaltung« zu feiern.

Angesichts der Dramatik des Problems kann die eher diffuse Haltung des Deutschen Ethikrates, des biopolitischen Beratungsgremiums von Bundesregierung und Bundestag, keineswegs befriedigen. Das Gremium hat sich am 27. September 2012 mit Fragen der Suizidbeihilfe auseinandergesetzt und dabei den aktuellen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur gesetzlichen Regelung der gewerbsmäßigen Suizidbeihilfe in den Blick genommen. In einer am selben Tag veröffentlichten Pressemitteilung begrüßte der Rat grundsätzlich das Vorhaben der Bundesregierung, die organisierte Suizidbeihilfe gesetzlich zu regeln. Er vertrat allerdings mehrheitlich die Auffassung, dass der vorliegende Gesetzentwurf mehr Probleme als Lösungen schaffe. Der Rat sah vor allem die Gefahr, dass durch die Beschränkung auf die gewerbsmäßige Suizidbeihilfe größere Anreize für andere Formen der organisierten Suizidbeihilfe, die in diesem Entwurf unberücksichtigt blieben, geschaffen würden.

Der Ethikrat plädierte dafür, jede Form der organisierten Suizidbeihilfe zu regulieren, wobei die Regulierungsrichtung – also stärkere Restriktion oder weitere Liberalisierung – kontrovers diskutiert wurde. Der Ethikrat hielt eine weitere gesellschaftliche Debatte für dringend erforderlich. Sie solle sich nicht nur auf Fragen der Suizidbeihilfe beschränken, sondern auch und vor allem die Stärkung der Suizidprävention sowie den Ausbau der Palliativmedizin und Palliativpflege in der medizinischen Praxis und in der Aus- und Weiterbildung fördern.54

Man ahnt bereits, in welche Richtung sich eine etwaige offizielle Stellungnahme des Ethikrates bewegen wird: in gar keine. »Liberale« Befürworter und »konservative« Kritiker der Suizidmitwirkung werden sich mit fein ziselierten Argumenten gegenseitig neutralisieren, sodass beim geneigten Publikum der Eindruck entstehen wird, ganz gleich, was die Politik entscheide, es werde schon irgendwie in Ordnung gehen. In einer Zeit, in der die Disziplin »Ethik« lediglich als eine methodisch-wissenschaftliche, selbst aber wertneutrale Klaviatur der jeweils gewünschten Moral und somit als ein Instrument zur politischen Legitimationsbeschaffung angesehen wird, kommt die fortlaufende Relativierung verbindlicher Werte durch den polyphonen Chor von sorgsam ausgewählten Exponenten konträrer Positionen den politisch Verantwortlichen sehr gelegen. Sobald es gelingt, die Gegner der Suizidmitwirkung als angeblich antiquierte Randgruppe »konservativer Hardliner« zu diffamieren und ins Abseits des gesellschaftlichen Mainstreams zu stellen, werden in Deutschland die Signale für die freie Fahrt in den Tod auf »Grün« gestellt werden.

Wenn die Bürger schon in ihrem Leben viel weniger Freiheitsspielräume hatten, als sie es sich in der Jugend erhofften und als man es ihnen in illusionärer Weise immer wieder eingeredet hatte, um sie über Jahrzehnte bei Laune und Leistungsfähigkeit zu halten, so soll ihnen diese Freiheit nun wenigstens als »Autonomie im Sterben« gewährt werden. Und genügsam, wie viele Bürger im Hinblick auf politische Freiheiten nach rund 63 Jahren (West) beziehungsweise 22 Jahren (Ost) der Demokratie in Deutschland geworden sind, zeigen sie sich anscheinend dazu bereit, das ihnen lockend vorgetragene Angebot eines selbst gewählten Abschieds aus dem irdischen Dasein zu begrüßen.

Den Mächtigen mag es gefallen, ein Volk zu regieren, das sich derart leise und mustergültig zu Tode manipulieren ließe. Doch wehe dem Land und seinen Bürgern, die sich diesen Herrschern und ihren Sirenenklängen widerstandslos hingeben.

Zusammenfassung

Am Ende dieser kursorischen Betrachtung zur Mitwirkung am Suizid und zu ihrer ethischen und rechtlichen Bewertung sollen noch einmal die wichtigsten Thesen zusammengefasst werden. Einige dieser Thesen sind historischer Provenienz, andere sind diagnostischer Natur, und wieder andere haben prognostischen Charakter. Historische Schlüsse können einseitig, Diagnosen können falsch sein, und Prognosen sind stets unsicher. Diese Einschränkungen vorweggenommen, kommen wir zu folgenden zehn Ergebnissen:

1. Die prognostizierte demographische Alterung unserer Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten wird dazu führen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung steigt, während gleichzeitig des Wohlstandsniveau im Alter sinkt und die medizinische sowie pflegerische Versorgung schwierig werden.

2. Mit zunehmendem Lebensalter kommen zahlreiche kostenintensive, meist chronische Krankheiten auf uns zu, denn nur wenige Menschen sterben spontan als »Gesunde«. Damit werden auch in Zukunft die Krankheits- und Pflegekosten zum Lebensende hin ansteigen.

3. Gesellschaftlich gesteuert werden könnte der Prozess der kostengünstigen »Entsorgung« alter und kranker Menschen, wenn es gelänge, sie weit im Vorfeld des Todes davon zu überzeugen, dass ein freiwilliger Suizid nach einem erfüllten Leben eine Tugend oder eine soziale Verpflichtung wäre.

4. Der von dem Berliner Arzt Christoph Wilhelm Hufeland zu Beginn des 19. Jahrhunderts überlieferte Ausspruch, der Arzt, der sich an der Tötung eines Patienten beteilige, würde »der gefährlichste Mann im Staate«, findet heute – trotz der mörderischen Erfahrungen mit der nationalsozialistischen »Euthanasie« im 20. Jahrhundert – kaum noch öffentliche Resonanz. Dass diesem Satz richtigerweise das Argument der »schiefen Ebene« zugrunde liegt, wird öffentlich gern bestritten. Empirisch ist dieses Argument nicht nur mit Sterbehilfezahlen, sondern auch aus anderen Bereichen des Lebensschutzes wie der Abtreibung sehr gut belegt.

5. Das Selbstbestimmungsrecht von Patienten ist seit den 1990er Jahren in medizinethischen Debatten wie ein Solitär in den Vordergrund gerückt. Ausgerechnet beim Thema Sterbehilfe soll sich dieses Recht vorrangig bewähren. Selbstbestimmung kann in der Medizin aber nicht mit einem moralischen Recht auf einen selbstbestimmten Todeszeitpunkt identifiziert werden. Die entsprechende Forderung ist illusionär und irreführend.

6. Zu Beginn des Jahres 2013 will die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vom Deutschen Bundestag verabschieden lassen, durch den nur die »gewerbsmäßige Förderung der Selbsttötung« unter Strafe gestellt werden soll. Der neue Paragraph 217 des Strafgesetzbuches bezieht die ungleich häufigere organisierte Suizidbeihilfe, bei der keine Gewinnerzielungsabsicht erkennbar ist, nicht in die Strafbarkeit mit ein. Diese Suizidbegleiter können sich sogar bestätigt fühlen. Viel interessanter als das, was der Entwurf regelt, ist daher das, was er nicht regelt und somit durch Schweigen geradezu privilegiert.

7. Die meisten Personen, die eine Suizidbegleitung wünschen, leiden unter schwerer Depression, sodass der Begriff des »Freitodes« hier geradezu absurd wirkt. Die Neigung zur Selbsttötung, insbesondere aber der Suizid selbst steht in deutlichem Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Psychisch Kranke brauchen Hilfe und keine Fahrkarte in den Tod.

8. Dem Suizid als solchem muss die soziale Anerkennung versagt werden und versagt bleiben. Dieser Überlegung kommt insbesondere angesichts der vorausgesagten demographischen Alterung unserer Bevölkerung eine besondere Bedeutung zu.

9. Die Selbsttötung ist Ausdruck einer Haltung, die ethisch gerade nicht mit der Autonomie des Menschen legitimiert werden kann. Die Autonomie, die als die Fähigkeit der menschlichen Vernunft, sich eigene Gesetze zu geben und nach diesen zu handeln, beschrieben werden kann, hat ihre Voraussetzung in der physischen Existenz der Person. Die Autonomie der Person ist Folge und nicht Ursache unserer biologischen Konstitution. Daher beschränkt sich die legitime Reichweite der menschlichen Autonomie auf den Bereich diesseits ihrer physischen Grundlage.

10. Mit dem Selbstmord verwirklicht der Mensch nicht etwa seine Freiheit; er beraubt sich ihrer, und zwar für immer. Der Suizid bringt unwiderruflich das Ende jeder Handlungsfreiheit mit sich. Der Begriff des »Freitodes« ist daher als zynisch abzulehnen. Eine wahrhaftige Medizin- und Bioethik setzt stets und zuallererst eine zutreffende Benennung der zu beschreibenden Phänomene voraus.

»Die Freiheit nehm’ ich mir.« Diesen doppeldeutigen Werbespruch eines international bekannten Kreditkartenunternehmens und die dazugehörige Melodie kennen wir alle. Aber was ist damit gemeint: Nehme ich mir die Freiheit heraus, oder nehme ich sie mir weg? Auf den »Freitod« übertragen bekommt der Satz eine makabre Bedeutung: Mit dem Suizid nimmt sich der Mensch tatsächlich die Freiheit weg, und zwar für immer. Die Selbsttötung bringt unwiderruflich das Ende jeder Handlungsfreiheit mit sich. So banal diese Erkenntnis auch sein mag, so sehr muss sie uns doch zum Widerspruch anregen, wann immer von der »Selbstbestimmung« am Lebensende die Rede ist. Hinterfragen wir die psychologischen, sozialen und ökonomischen Interessen, die hinter der organisierten Sterbepolitik stehen, und lassen wir uns nicht länger mit hohlen Phrasen über »Autonomie« ausgerechnet im Tod abspeisen. Nur wer nachfragt, erhält Antworten. Nur wer dem herrschenden Konsens der veröffentlichten Meinung widerspricht, kann etwas bewirken.
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REINHOLD SCHNEIDER
ÜBER DEN SELBSTMORD
(1947)


Dulden muß der Mensch

Sein Scheiden aus der Welt, wie seine Ankunft:

Reif sein ist alles.

Shakespeare, König Lear V, 2

Der Selbstmord scheint eine Handlung letzter persönlicher Freiheit zu sein, die dem Menschen nicht genommen werden kann. Er verfügt über sein Leben; er gibt, wie ein Jüngling in einem Romane Dostojewskis einmal sagt, »seine Eintrittskarte zurück«. Aber schon die Wendung von der Eintrittskarte läßt uns stocken. Hat sie der Mensch denn bezahlt? Und von wem hat er sie empfangen? Ist das Leben eine Veranstaltung, die zu unserem Vergnügen unternommen wurde und die wir verlassen können, wenn es uns beliebt? Und wer hat sie getroffen? Und auf welche Weise wurden wir eingeladen, unter welcher Verpflichtung? Sind wir so ganz ohne Beziehung zu den Teilnehmern, daß wir sie verlassen können, wenn das Spiel uns langweilt oder wir es nicht mehr ertragen?

Alle Fragen des Daseins werden vom Selbstmord aufgeworfen. Es ist ein ungeheurer Vorgang, wenn ein Mensch Hand an sich legt, wenn er die Welt gleichsam aufhebt für sich. Es ist das entsetzlichste Nein, das gesprochen, getan werden kann, eine Empörung gewissermaßen gegen die Ursprünge selbst, gegen Vater und Mutter und die Vorfahren überhaupt, gegen einen jeden Lobpreis des Lebens, eine jede Sorge und Fürsorge, gegen alles, was besteht und was der Mensch bisher getan. Eine schrillere Dissonanz ist nicht denkbar: dem Orte, wo ein Selbstmord geschah, haftet das Odium des Furchtbar-Unheimlichen an, das Gefühl, daß hier etwas geschehen ist, was niemals hätte geschehen dürfen. Welcher Art auch der Glaube oder Unglaube, die Überzeugung der Menschen sein mögen, sie werden die Scheu vor der Tat und dem Orte schwerlich verlieren.

Die einfachste Entgegnung wäre die: daß der Mensch sich abwendet aus unerträglichem Zwang, zerstörenden Leiden in die Freiheit, den Schlaf, die Leidlosigkeit, das Nichts. Aber wie, wenn diese Worte sehr vorläufig wären, den Worten ähnlich, die der Satte vom Hungernden, der Behauste vom Flüchtling spricht? Auch im äußersten Falle kommen wir über den Einwand Hamlets – »wenn die Träume nicht wären« – nicht hinaus. Alles, was wir vom Entschluß zum Tode wissen, zu ergründen suchen, was uns die dazu Entschlossenen hinterlassen haben, rührt an das Geheimnis der letzten Sekunde nicht. Erst sie ist ganz ernst. Und eine letzte Sekunde kommt immer, sei sie der Augenblick, wo das Gift der zerbissenen Phiole in den Körper fließt oder die Mündung der Pistole an die Lippen rührt. Was geschieht dann? Was endet? Was beginnt? In welcher ungeheuren Entfernung vom eben noch gesprochenen, geschriebenen, gedachten Wort mag dieses Geheimnis geschehen!

Aber wir haben das Antlitz der Toten, das seine ergreifende Sprache spricht. Der Friede eines Lächelns verklärt sie, das kein lebendes Antlitz verklärt hat. Ist es das Lächeln des Freigewordenen – oder ist es das Zurücksinken der entschwerten Hülle, die nicht mehr von Bedeutung ist? Wenn es aber nur Hülle war, wo ist dann die Person, die den Tod getan, erfahren hat? Und wie hat sie ihn erfahren und angesichts welcher Dimensionen? Der Friede könnte wohl für den Schlaf sprechen; er könnte auch dafür sprechen, daß eine unbegreifliche Macht sich dessen erbarmte, der seine Form zerbrach; daß über dem Schrecken etwas beginnt und dieses Andere im Sichtbaren, in den Zügen des Toten, seine Sprache nicht mehr finden kann. Hier hören Schmerzen auf, und es ist wie ein beglückendes Atmen vor dem Einschlafen. Aber der Schlaf und der andere Morgen? Und wer schläft wohl in solchem Frieden ein, der sich nicht beschützt fühlt, der nicht in letztem Versinken ahnt, daß Einer über seinem Schlafe wacht? Das befriedete Antlitz dessen, der Hand an sich gelegt, ist das Rätsel über allen Rätseln; denn das Lebende sinkt schwerlich in das Nichts ohne Grauen; es sinkt befriedet nur in den Abgrund der Liebe.

Doch wir wissen auch von Gesichtern, auf denen ganz anderes steht; es sind Masken der Schmerzen, einer Not, die das Irdische sprengt. Es mögen Gesichter unter ihnen sein, die wie die aufgebrochene Tiefe selber sind, verletzte, zertrümmerte Gesichter, die doch nur die Andeutung der zertrümmerten Seele sind. Und wie viele Gesichter müßten wir fragen! Und wer mag sich vermessen, ihren Ausdruck zu deuten und ihnen eine Aussage abzulesen, die den Schleier hebt! Was wir auch sagen und denken mögen vom Geheimnis der letzten Sekunde, es ist alles vorläufig. Wir sollten bekennen: an die letzte Wahrheit und Wirklichkeit reichen wir nicht. Wir wissen nicht einmal, ob die Bezeichnung »Sekunde« noch zutrifft, noch redlich ist. Es könnte auch ein Anfang von Zeitlosigkeit sein, stehenden Schauens, Erfahrens, Leidens, für die wir keine Namen mehr haben. Und wie viele letzte Sekunden dehnen sich gewissermaßen ins Leben zurück! Es ist nicht jede Hand sicher, die sich gegen das eigene Leben erhebt. Das Bewußtsein, einen Frevel zu tun, könnte sie zittern lassen. Könnte nicht plötzlich der Gedanke die Tat durchkreuzen: Du gehst dorthin, wohin Du nicht gerufen bist? Wie wirst Du empfangen? Und die Verzweiflung wird dagegen sprechen: tue es doch. Und das Widerstreben vor dem Frevel meldet sich wieder. Aber der Abschied ist schon vollzogen, oder die Not, die Schmach wüten an der Tür und können im nächsten Augenblick einbrechen, und die Verzweiflung erzwingt die Tat. In einer entsetzlichen Verwirrung, Erregung geschieht das Ende, und der Unglückliche flieht gleichsam atemlos durchs Ziel. Unsere Sprache hat die Tat ja eindeutig bezeichnet: es ist Mord (das Wort »Freitod« ist nicht wahrhaftig; im Tode ist das Bestimmtsein, das der Freiheit widerspricht). Ist nicht der Leib im ersten, ursprünglichsten Sinne der Bruder, nach dem wir gefragt werden könnten wie Kain? So kann die »letzte Sekunde« zum ungeheuersten Drama werden, in der die Tat vielleicht nur halb gelingt, so daß über den Qualen des verwundeten Bruders Leib das Geheimnis, das im Fluge durcheilt werden sollte, über dem Verblutenden unerbittlich steht wie die Wüstensonne über dem todwunden Soldaten.

Lassen wir uns nicht täuschen mit den Worten unseres Bezirks über einen Bezirk, von dem wir nichts in Erfahrung bringen! Der Entschluß zum Tod ist der Entschluß zu einer ehernen Wirklichkeit. Und ob wir nun glauben oder nicht, das Eine müßten wir uns doch sagen: Wir haben kein Recht, das Andere, zu dem wir uns entschließen, »Schlaf« zu nennen. Schlafen: das heißt wieder erwachen. Wir schlafen nur auf fester Erde, gesichertem Grund. Hier aber heben wir den Grund auf – von nun an wird alles ungewiß, ist Unerhörtes, Unausdenkbares möglich.

Freilich erwartet dieses Unausdenkbare alle; die sich zu ihm entschließen, gehen nur voraus. Aber das Eine ist doch gewiß, daß wir das Leben, die Erde und das etwa mögliche Unausdenkbare nicht geschaffen haben. Und wenn es eine »Sicherheit« gegeben hat auf Erden, und Leben und Tun und Leiden bis zu dieser Stunde uns möglich waren, so gerade wohl deshalb, weil wir nicht Urheber sind, weil wir selbst nicht tragen und steuern. Wir haben uns Gegebenem hingegeben, mag es in Vertrauen gewesen sein oder in Furcht und Zittern. In einer Wirklichkeit, die um vieles mächtiger war als wir, so rätselhaft sie auch gewesen ist, waren wir eingeschlossen. Nun aber stellen wir uns gegen sie, machen wir mit ihr ein Ende. Wir wagen den Sprung von der Mauer. Wo stürzen wir hin, wer wird uns auffangen? Welcher Macht werden wir, können wir verfallen? Wir sollten die Tatsache ausdenken, daß bisher unser Dasein ein Getragensein war – wenn vielleicht auch ein Getragensein schrecklicher Art – und die Anderen sich weiter tragen lassen und daß in dieser Wahrheit vom Überantwortetsein doch noch eine Festigkeit, ein Trost möglich sind dem Unausdenkbaren gegenüber. Wo wir unmächtig sind, da ist Ergebung vielleicht die höchste Weisheit. Wir lösen uns, beginnen zu eilen und wissen nicht wohin. Das Unausdenkbare könnte tragbar sein, wenn wir ihm entgegengeführt werden, wie wir in dieses Leben geführt werden. Wir aber fordern das Unausdenkbare heraus. Wie wird es antworten? Wir meinen die Brücke zu betreten, die ins Freie führt. Brachen wir nicht vielmehr die Brücke ab, die einzige Möglichkeit des Vertrauens gegenüber dem Unbekannten und Unausweichlichen? Und könnte der Schrecken des Sturms nicht schwerer wiegen, als alle Qual der uns noch zugemessenen Zeit? Was uns in der Stunde der Verzweiflung das Herz umengt, daß wir meinen, nicht mehr atmen zu können, das wird morgen ein Traum sein, wie die Not ein Traum wurde für unzählige Andere, die sich ergaben; dann werden wir wieder vor dem Unbegreiflichen stehn, das uns jetzt zu zermalmen droht. Aber wir haben uns nicht dahin gedrängt, die Grenze nicht eigenmächtig überschritten; wir haben die Warnung, die das entsetzliche Wort »Mord« in einem jeden Falle ausspricht, nicht mißachtet. Wie wir dieses Leben nicht gewollt, seinen Anfang nicht getan haben, so haben wir dann auch das Ende nicht heraufgeführt, und um so verwirrender die Ungewißheit ist, um so eher werden wir Fassung und Mut finden in der Ergebung: wir nehmen an, was über uns beschlossen ist, und lassen uns führen, wo wir nicht führen können. Wir werden dann zum mindesten die Würde des Leidens und den Stolz haben, daß wir aushielten auf einem nicht gewählten Posten. Denn Leben und Sterben sind uns offenbar auferlegt; darin werden sich Gläubige und Ungläubige einig sein.

Ist die Auferlegung sinnlos, so sind wir in Gefahr, von Schrecken zu Schrecken getrieben zu werden. Warum sollen wir auf der Erde dem Leid entfliehen, wenn es möglich ist, daß im Tode und jenseits des Todes uns größeres Leid erwartet? Das Leid der Erde ist uns zum wenigsten bekannt, und für das unbekannte Leiden könnte uns das Bewußtsein stärken, daß wir es nicht gerufen haben und ihm nicht ausweichen konnten. Denn der Schlaf, das Nichts sind unbewiesen. Wenn der »Prinz von Homburg« zweifelt an der Herrlichkeit des Jenseits, weil »das Auge modert, das diese Herrlichkeit erblicken soll«, müßten wir dann nicht auch am Schlafe zweifeln, weil das Auge modert, das sich im Tode schließt? Und wenn das Nichts kommt: wie werden wir es erfahren? Als welche Erfahrung wird es uns zerstören, in der »Sekunde«, die nicht mehr Zeit ist, die Ewigkeit sein könnte? »Schlaf«, auf das Jenseits angewendet, könnte ein lügnerisches Wort sein. Wir haben kein Recht, diesen Zustand ruhenden Lebens jenseits des Todes zu erwarten.

Hat die Auferlegung aber einen Sinn, so könnten wir ihn nur in der Art finden, wie wir sie ertragen. Wir erfüllen ihn nicht, wenn wir ausweichen. Offenbar sollen wir etwas leisten. Und selbst wenn dies Geforderte nicht geleistet werden könnte, weil es über unsere Kräfte, ja über unsere Ehre, unsere Würde geht, so ist es doch offenbar, daß ein anderer Tod uns erwartet, als der, den wir uns jetzt bereiten wollen. Diesen anderen Tod zu erwarten, ist uns offenbar das Schwerste. Wir aber wollen diesen Tod, den Mord, zu dem wir uns entschließen, den anderen wollen wir nicht.

Aber es ist der Charakter unseres Daseins, daß wir das Ungewollte vollziehen müssen, das ungewollte Leben, den ungewollten Tod. Erst mit ihm bestehen wir die Auferlegung ganz. Und im Bestehen ist eine Genugtuung – vielleicht schon eine Verheißung. Es ist der Anfang einer Befreiung darin, vielleicht sogar eines Anspruchs: »Dies alles habe ich erduldet, wie es mir auferlegt war.« Ehre und Würde aber, wie sie unter Menschen gelten, sind schwerlich Worte, die wir in den Tod und »hinüber« nehmen können. Eine Würde schimmert im Ertragen des Untragbaren auf. Von ihr haben – jenseits aller Verheißung – die griechischen Helden gewußt. Ödipus durchlitt die Schmach seines Blutes, die ungewollte Schuld am Tode des Vaters, den entsetzlichen Widerspruch mit sich selbst. Er hätte nicht sein dürfen, aber er trug dieses Sein. Er erduldete das Unwürdige, der Gatte seiner Mutter zu sein. So hatten es die himmlischen Mächte, nicht er gefügt. Er zerstörte die Augen, die den Greuel dieses Lebens gesehen – aber sein Leben nicht. Indem er sich in dies befleckte, widernatürliche Leben begab, »maßlos duldend« – erlangte er ein Recht. Der vom nicht gewollten Frevel Vertriebene, durch die Fremde Irrende war König; er war König seines Leids. Am Ende nahm die Macht sich seiner an, die über ihm waltete, und hüllte ihn in das Geheimnis wunderbaren Todes. Sein verborgenes Grab aber wurde zum Heiligtum. Es wurde zum Gnadenorte vor den Mauern Athens. Segen ging von diesem verfemten, gescheuten Leben aus, das sich unvorstellbarem Leiden gebeugt. Da es den Tod nicht rief, selbst in der Schande nicht, so neigte sich endlich hernieder die Gnade der unverstandenen Macht.

Dies könnte der Sinn der Schmerzen sein, die uns versuchen, Hand an uns zu legen. Auf diesen Sinn verzichten könnten wir aber nur, wenn wir unumstößlich wüßten, daß das Nichts uns erwartet, ein befriedender Schlaf ohne Träume.

Wenn das Nichts gewiß wäre, dann schiene der Selbstmord möglich, vernünftig. Ist es aber gewiß, so ist das Leben ein Gut über allen Gütern, für das es keine Entschädigung gibt. Dann wäre das elendste Leben noch kostbar, – und wenn es nur einen Blick in die Sonne erlaubt, das Empfinden des Herzschlags, das letzte, von Wehmut verdunkelte Nachleuchten einer Erinnerung – wenn es nichts wäre, als die Verzögerung des Sterbens, die Frist vor dem Nichts. Wer leidet, der lebt – und das Leben ist ein Abgrund an Schmerz, aber auch ein Abgrund an Hoffnungen. Verzweiflung ist blind; sie nimmt die Wende nicht wahr, die sich vorbereitet. Wie, wenn die letzte Vorbereitung geschehen wäre einen Augenblick – nach dem letzten Augenblick? Die vielen Sagen, Überlieferungen von Selbstmördern, die als Gespenster wiederkehren, deuten die Ahnung an, daß eine Aufgabe nicht gelöst, eine Möglichkeit nicht ausgeschöpft ist. Die Geister trachten dem versäumten Leben nach und müssen schweifen, bis die eigenmächtig gebrochene Kraft aufgezehrt ist, als ob der Tod die Unglücklichen auf die Erde zurückdränge, an die Stelle ihrer Flucht. Der Tod nimmt die nur an, die er gerufen; den Andern ist kein Friede versprochen.

Das eine ist gewiß: der selbstgewählte Tod wühlt Frage um Frage auf; er heißt die ihm Entgegeneilenden schwerlich willkommen. Das Antlitz mag lächeln, der Leib beseligt sein, wenn die Schmerzen verebben. Allein, was sagen die abgelegten Kleider vom Geheimnis, den Erfahrungen dessen, der sie getragen? Doch die eigentliche Not kümmert sich um all diese Fragen nicht: die Schwermut der Jugend will hinunter in den grundlosen Tod; sie ist auf der Erde nie zu Haus gewesen und brennt danach, heimzukehren in uranfängliche Dämmernis. Einmal ist der Vertriebene jeder Herberge müd; es kommt ein Morgen, da er sich nicht mehr erheben wird: auf diesem letzten Lager seiner Wanderschaft möchte er ruhn wie in Ewigkeit. Der Verfolgte, Verzweifelte sieht sich und die Seinen von allen Seiten umschlossen; er hat an zu viel Türen gebangt, sich erniedrigt, als daß er es noch an einer einzigen versuchen sollte. Vielleicht sind die Elenden schon unterwegs, die ihn und die Seinen voneinander trennen, den von der Not noch einmal geheiligten Lebenszusammenhang zerreißen sollen. Es wird nicht geschehen. Wenn die Verfolger die Türen aufbrechen, so wird man die Gehetzten vereinigt finden im Tod. Und auch der Kranke, dem sich in langen Nächten das grausige Antlitz seiner Krankheit entschleiert, wird vielleicht nicht mehr fragen. Und was sollten wir zu sagen wagen von der erniedrigten Frau, die sich selbst nicht mehr ertragen, ihr Gesicht nicht mehr anblicken, sich nicht mehr erinnern mag an das, was sie gewesen; was von der Mutter, die ihr Kind und sich der Schande entreißt? Was auch von der Verzweiflung der Liebe, die ihr Blut verströmen muß, weil die Überfülle ihres Herzens vereinsamt ist für immer?

Und doch hat der Entschluß zum Tode oftmals eine lange Vorgeschichte. Es mag Menschen geben, von denen es den Anschein hat, daß es ihnen eingeboren sei, von eigner Hand zu fallen. Diese Menschen können etwas Furchtbares haben: sie geben dem Selbstmord ein besonderes Gepräge. Eine Neigung zum Tode, ein Hingezogenwerden zu ihm, scheint das Innerste ihres Wesens auszumachen und von da heraufzudringen in ihr ganzes Empfinden und Handeln. Sind es Künstler, so erlangen sie eine eigentümliche, betörend-verderbliche Melodie. Sie müssen nicht Selbstzerstörer sein, aber sie sind es; irgendeinmal haben sie sich, hat sich ein Etwas in ihnen zum Tode entschieden. Vielleicht ist es ihnen nicht völlig bewußt, doch die Entscheidung, die verborgene »Hochzeit« wirkt sich in ihrem ganzen Lose, ihrem Streben und Versagen aus. Selbstzerstörer, die sie sind, zeichnen sie die Bahn der Zerstörung mit ihren Schritten; ist ihnen ein geistiges Wirken gegeben, so bahnen ihre Gedanken dem Tode einen Weg. All ihr Dasein und Trachten hat etwas Abschüssiges. Wehe so manchem, der ihnen begegnet, sie können zur großen Gefahr werden! Die Gewichte des Todes in einer Seele haben eine anziehende Macht.

Es scheint auch eine Kraft hervorgehen zu können aus dem Entschluß zum Tode. Wer immer bereit ist, den Tod zu vollziehn, vermag fast Unmögliches zu tun, fast Untragbares zu bestehn; er scheint gefeit. Und doch haftet ihm etwas Segenloses an. Ein Mensch, der immerfort bereit ist, sich selbst zu vernichten, der in einer tödlichen Beziehung zu sich selber steht: wie sollte er in der rechten Beziehung zu den andern Menschen, der Umwelt sein? Wer kann erhalten, der sich selbst nicht erhalten mag? Wer wird vor der Zerstörung zurückbeben, da er sich selber zerstören will?

Aus solcher inneren Bereitschaft zum Selbstmord, zum Verbrechen an dem Bruder unserer Seele, kann geschichtliches Handeln werden. Daß Friedrich der Große in den schwersten Jahren des Siebenjährigen Krieges sich an der Bereitschaft zum Selbstmord stärkte und gewissermaßen dem Tode schon einen Teil des Geschickes auflud, das er sich selbst heraufgerufen hatte, ist wohl nicht zu bezweifeln. Ob er den Mord im Falle der Katastrophe begangen hätte, wissen wir nicht; vielleicht stand er doch noch zu fest im Zusammenhang seines Erbes und Amtes, als daß er – selbst wenn es der »Ehre« wegen hätte geschehen sollen – seine Verpflichtung abgeworfen hätte.

Aber mit Schaudern rührte es uns an, als in der furchtbaren Rede, die den zweiten Weltkrieg eröffnete, der Schatten Friedrichs wiederholt beschworen wurde. Damit war im Grunde die Verzweiflung zur Herrschaft erhoben: Unter dem Bilde des dämonischen Königs, der selber noch davor bewahrt blieb, Opfer seines Dämons zu werden, brach der Abgrund des Todes auf, in den in ungeheuren Wirbeln Heere und Völker gerissen wurden. Wohl hatte die Siegesgewißheit die Stimme; aber unheimliche Klänge mischten sich, wie an jenem Septembermorgen, immer wieder in die Fanfaren. Es waren die einzig wahrhaftigen Laute im Munde der Lüge und als solche auf das deutlichste von falschen Voraussagen unterschieden. Wenn sich irgendwann von Menschen sagen ließ, daß sie einen schrecklichen Tod in sich trügen, so von den Mächtigen der zwölf Jahre. Etzels Halle, eines der immer wieder heraufgerufenen, gefeierten Bilder, war wie das Leitbild, das sie zog.

Wir wissen das ganze Geheimnis eines Menschen und seines Todes nicht. Unsere Urteile bleiben ins Irdische verwiesen. Die Toten erreicht kein gültiges Urteil mehr. Das Eine aber ist gewiß, daß einem Volke und damit der Welt kaum Schlimmeres beschieden sein kann, als die Herrschaft eines Menschen, der im Geheimen, sei es bewußt, sei es unbewußt, entschieden ist, sich selbst zu vernichten. Von ihm geht der Tod fast unwiderstehlich aus. Die ihm begegnen, geraten in sein Gefälle; und die Todesgewalt wird um so furchtbarer, je größer die Macht dieses Menschen ist. Vom Tode her wächst sie, und was sie sich unterwirft, bringt sie dem Tode zu. Er verdirbt, die mit ihm sind; die ihn feiern, preisen, ohne es zu wissen, den Tod. Die Embleme des Todes erscheinen auf den Waffen, den Fahnen und werden zu Emblemen der Macht. Es ist, als ob die sich furchtbar auftürmende Todeswoge die Welt zerbrechen sollte, – bis sie endlich an den ihr gesetzten Felsen schlägt und zurückstürmt und die heimholt, von denen sie ausgegangen, und endlich auch den Einen, in dem die Verzweiflung mächtig war von Anfang an. Wir wagen es zu sagen: dies könnte die verborgene Geschichte der zwölf Jahre sein. Die Verneinung kleidete sich in Triumph; der Rausch der Vernichtung war die namenlose Gewalt, mit der sie zur Gefolgschaft hinriß, das Innerste im Wirbel der Selbstsucht, der Gier nach Macht und Ruhm, nach Gut und Tat. Und wie der Selbstmord des Einzelnen zumeist seine Vorgeschichte hat, so hat die geschichtliche Macht der Selbstvernichter eine bedeutende Vorgeschichte; sie setzt eine Konstellation voraus, unter der die erhaltenden, wohltätigen, ordnenden Bilder den Menschen verhüllt sind. Solche Macht tritt nur auf in einer zertrümmerten Welt.

Wir können hier nicht erörtern, wie es zu dieser Verhüllung kam und worin sie sich zeigte. Sicher ist: daß ein Mensch, der zu sich selbst im Mißverhältnis der Bereitschaft zur Selbstvernichtung steht, nicht mächtig werden darf. Er sollte nicht wählbar sein und würde wohl auch schwerlich gewählt werden, wenn ihn nicht der Glanz der Blendung umwitterte. Dieses Phänomen rückt den Selbstmord in einen neuen Aspekt. Er kann nur geschehen, wo mit der Ehrfurcht vor dem Leben und dem Urheber des Lebens – erst diese zweite Ehrfurcht wäre die rettende tragende Kraft – der Zusammenhang allen Lebens und die Verpflichtung an diesen Zusammenhang geleugnet wird. Der Selbstmord – scheinbar das persönlichste, nur gegen das Ich gerichtete Vergehen – ist in Wahrheit nicht auf das Subjekt beschränkt. Alles Leben ist eins; der sein eigenes Leben nicht achtet, verletzt das Leben überhaupt und empört sich gegen Den, der alles Leben gegeben hat. Der Selbstmörder trägt etwas Entsetzliches in die Welt, etwas, das nicht in ihr sein soll und das ihre Ordnung bedroht. Der einzelne Lebende hat kein Recht, auch nicht um den Preis seines Blutes, die Bindung aufzuheben, die alles Leben eint. Seine Haltung, sein Denken haben etwas Zerrüttendes. Niemand wird schuldig an sich allein, weder in diesem noch in irgendeinem andern Sinne. Denn das Gesetz der Ordnung, der Erhaltung, Verwaltung ist Allen gegeben: darum frevelt ein jeder, der dieses Gesetz verletzt, an Allen. Der Entschluß, an sich selbst zu freveln, erkauft in keinem Falle einen echten Wert. Es ist im Grunde eine Tat äußerster Überhebung, das Leben abzuwerfen, das Alle behaupten, verwalten sollen, das Allen teuer ist. Wo das Sein sich selber verneint, da wird ein verbotener Gedanke gedacht; eine Verwirrung der geistigen Sphäre geschieht, deren Folgen so wenig mehr aufzuhalten sind wie die Wirkung eines Steinwurfes auf eine Wasserfläche. Das Leben ist dem Leben verpflichtet; wo es sich nicht verwalten kann, nicht verwalten will, da gibt es ein zerstörendes Beispiel, zeugt der Tod sich fort.

So ist geschehen, was wir schaudernd erlebt haben und noch immer erleben müssen. Von dem innersten gräßlichen Todeskreise her – von Etzels Halle, der die Macht des Selbstvernichters entgegenstürmte und in der sie verzehrt wurde – wogt die Todeswelle fort; es hat sich offenbar so Grauenvolles begeben, daß diese Woge sich nicht mehr beruhigen will. Noch ist der Abgrund offen, sind die haltenden Kräfte nicht auf hinreichende Weise sichtbar, wirksam geworden. Die Not, die in den Tod treibt, ist furchtbar. Aber des Todes ganze Macht ist die Not nicht. Ihm hat sich der Geist der Verzweiflung und Verneinung, des Frevels an sich selber verbündet; es hat sich ein Klima, eine Ära des Selbstmords verdichtet, deren Ursprung ein geistiger Frevel ist. Dieser Frevel besteht in der Lossage; ein Einzelner glaubt Macht, Ruhm, geschichtliches Wirken erkaufen zu können für den selbstgewählten Tod. Ausdrücklich haben sich der Mächtige der zwölf Jahre und die Männer seines Kreises darauf berufen, daß sie bereit seien, selber zu sterben, den Tod zu wählen, als sie ein beispielloses Opfer forderten. Wer – das ist das vernichtende Argument – sein eigenes Leben aufgeben kann, der hat ein grenzenloses Recht an das Leben Aller.

Und doch gelangt solche Haltung, die todernst zu sein scheint, über das willkürliche Spiel mit dem höchsten Einsatz nicht hinaus. Echter Ernst ist in der Verantwortung dem Bestehenden gegenüber. Hier aber wirft ein Verzweifelter, der die Pistole schon in der Tasche, das Gift im Munde trägt, die letzte Karte auf den Tisch – um einen jeden, ein ganzes Volk zu zwingen, dasselbe zu tun. So kommt es freilich zu einem Spiele, dessengleichen noch nicht gespielt worden ist. Geht es aber verloren, so steht niemand dafür ein. Denn die es tun müssen, sind von Anfang an entschlossen, es nicht zu tun, sondern sich zu töten. Wäre das Spiel aber gewonnen worden, so hätte – fast wider Erwarten – der Tod gewonnen, und er hätte schwerlich lange gezögert, die nächste Runde zu beginnen. Alles, was Verzweifelte gewinnen, ist nicht erworben, nicht verdient; es kann nur wieder Einsatz sein. Der Tod aber ist es, der eigentlich Ernst macht; er reißt alles an sich, was ihm versprochen, was dem Urheber und Bewahrer des Lebens verweigert worden ist.

Ehe aber das Spiel begann, hatten die Spieler die Achtung vor sich selbst verloren – und kein Gewinn hätte sie entschädigen, hätte sie heilen können. Machtsucht und Ehrgeiz können schwelgen in unwahrscheinlichen Schätzen, und doch kann der Mensch, der sie zu besitzen meint, unheilbar erniedrigt, das Bewußtsein der Erniedrigung, des Unwerts unverwindlich in ihm sein. Das Wissen vom Menschenwert war verloren; wir wissen nicht, auf welche Weise. Vielleicht war es an einer Erfahrung gescheitert, die eine Erfahrung an sich selbst oder an Andern sein konnte. Vielleicht aber war es schon nicht mehr auf die rechte Weise in den Seelen gegründet worden. Der Mensch war, wie es in »König Ottokars Glück und Ende« heißt, »Kehrricht« vor dem Turmbau der Macht; und es war nichts Andres möglich, als daß dieser Turm wieder einstürzte. Denn wo der Mensch nicht geachtet wird und sich selber nicht achtet, da ist keine echte Macht.

Alles Denken des Nichts steigert die Macht des Verneiners, arbeitet an den Waffen des Todes; jede Neigung zur Selbstvernichtung vermehrt die Gegengewichte des Seins, die diese Welt in die Tiefe reißen wollen. Das Denken der Selbst- und Weltvernichtung ist eine konkrete Gefahr; wir haben durchaus kein Recht zu der Überzeugung, daß Kräfte des Menschen genügen, diese Gefahr zu brechen. Die Heraufkunft des Selbstvernichters auf den Gipfel der Gewalt ist schwerlich denkbar ohne eine lange Vorarbeit geistiger Kräfte, mögen diese nun in offenem Streite oder mit den aufs höchste verfeinerten Mitteln der Kunst und Kritik an den Geistern, den Seelen gearbeitet haben.

Ein Zug zur Tiefe, zum Nichtmehrsein ist vielleicht in jeder Seele und in den edlen von erhöhter Leidensfähigkeit zumal; die Frage ist nur, welche Kraft sich ihm entgegensetzt. Wenigstens seit der Werther-Zeit können wir im Schrifttum eine Glorifikation des Selbstmordes beobachten; bald tritt auch im Leben die lange Reihe berühmter Selbstmörder auf, die gerade um ihres Todes willen geliebt, bewundert wurden, mit der Kraft dieses Todes zur Nachfolge überredeten. Es genügt nicht, an den tatsächlichen Selbstmord zu denken. Welche Magie liegt in dem grausigen Spiel des Novalis mit dem Tode! Ein Kritiker von unbestechlicher Sittlichkeit wie Otto Ludwig nannte den Tod des Max Piccolomini einen Selbstmord, dessen Schein-Glanz der Tapferkeit überdies noch mit der »Veruntreuung« des besten Regimentes des Kaisers erkauft wird: Die Dichtung hat hier in der Tat eine Art militärischen Selbstmordes vorgebildet und verherrlicht, deren Fragwürdigkeit bald fast ganz übersehen werden sollte.

Den großen Tragikern galt der Selbstmord des Helden als unbefriedigender Schluß der Tragödie; die Umstände wären zu prüfen, unter denen sie ihn angewendet haben. Der Held soll gefällt werden vom Gegenspiel; er soll sich nicht fällen, wenn die volle Wucht des Tragischen erfahren werden soll. Dies ist ein Gesetz der Kunstform, dem das Gesetz irdischer Ordnung entspricht, soll doch die innerste Wahrheit des Seins vergegenwärtigt werden in den Gebilden der Kunst. Das moderne Drama, das der Form nicht mehr gerecht werden konnte, neigte mehr und mehr zur Katastrophe in Gestalt des Selbstmordes: Das Verhältnis des Menschen zur Wirklichkeit hat sich verändert; er wird als Besiegter nicht mehr unerbittlich hinausgedrängt oder als Schuldiger gerichtet; er verneint sich und entzieht sich dadurch der Ordnung des Gerichtetwerdens, aber auch der letzten Möglichkeit, als Sühnender sich zu erheben.

Der Gang zur Richtstätte, auf dessen Sichtbarkeit das Mittelalter nicht verzichtete, bot eine wunderbare Möglichkeit der Sühne; er war, bei aller Furchtbarkeit, die menschlichste Einrichtung. Der Schuldige war nicht allein, und nur Wenige werden nicht gebetet haben, wenn die Armesünderglocke anschlug; nur Wenige werden ihr Gewissen nicht gefragt und es nicht gefühlt haben, daß der zum Richtplatz Schreitende einen Anteil an aller Menschenschuld trug. Vielleicht kann im verborgenen Gericht schon eine Art von Ermächtigung zum Selbstgerichte erblickt werden: Wer im Geheimen gerichtet wird, ist ohne fühlbaren Beistand, außerhalb des Zusammenhanges, auf den gerade der zum Tode Verurteilte einen Anspruch hat. Soll ihn der Tod doch wieder in den Zusammenhang versetzen, über den er hinwegging. Als Selbstmörder aber stellt er sich selber zum letzten Mal heraus. Der entsetzliche Schatten der Gnadelosigkeit liegt auf dem Toten in seiner Zelle.

Shakespeare hat einmal, im »König Lear«, die Heilung vom Selbstmord gestaltet. Gloster, der von der Tochter seines Königs und ihrem Gatten geblendet und aus seinem Schloß vertrieben wurde, will sich das Leben nehmen und sucht den Weg nach Dover, um sich von der hohen Klippe ins Meer zu werfen. Unerkannt unter der Maske eines Narren führt ihn sein Sohn Edgar, den der Vater für einen Verräter gehalten und widerrechtlich verstoßen hat; Edgar schildert dem Blinden die Todestiefe, in die er sich stürzen will:


Edgar:
Kommt, Herr, hier ist der Ort; steht still! wie grau’nvoll
und schwindelnd ist’s, so tief hinab zu schau’n! –
Die Kräh’n und Dohlen, die die Mitt’ umflattern, 
Sehn kaum wie Käfer aus – halbwegs hinab
Hängt einer, Fenchel sammelnd, – schrecklich Handwerk!
Mich dünkt, er scheint nicht größer, als sein Kopf.
Die Fischer, die am Strande geh’n entlang, 
Sind Mäusen gleich; das hohe Schiff am Anker
Verjüngt zu seinem Boot; das Boot zum Tönnchen
Beinah zu klein dem Blick; die dumpfe Brandung, 
Die murmelnd auf zahllosen Kieseln tobt, 
Schallt nicht bis hier. – Ich will nicht mehr hinabsehn, 
Daß nicht mein Hirn sich dreht, mein wirrer Blick
Mich taumelnd stürzt hinab.

Gloster:
Stell’ mich, wo du stehst.

Edgar:
Gebt mir die Hand: Ihr seid nur einen Fuß
Vom letzten Rand. Für alles unterm Mond
Tät ich hier keinen Sprung.

Gloster:
Laß mich nun los.
Hier, Freund, ist noch ein Beutel, drin ein Kleinod, 
Kostbar genug dem Armen. Feen und Götter
Gesegnen dir’s! Geh nun zurück, mein Freund:
Nimm Abschied; laß mich hören, daß du gehst.

Edgar:
Lebt wohl denn, guter Herr.

Gloster:
Von ganzem Herzen.

Edgar:
So spiel’ ich nur mit dem Verzweifelnden, 
Um ihn zu heilen.

Gloster:
O ihr mächt’gen Götter!
Der Welt entsag’ ich, und vor eurem Blick
Schüttl’ ich geduldig ab mein großes Leid.
Könnt’ ich es länger tragen ohne Hader
Mit eurem unabwendbar ew’gen Rat, 
So möchte wohl mein müder Lebensdocht
Von selbst verglimmen. Wenn mein Edgar lebt –
O segnet ihn! – Nun, Freund, gehab dich wohl!

Edgar:
Bin fort schon; lebt denn wohl!
(Gloster springt und fällt zur Erde.)
Und weiß ich, ob nicht Phantasie den Schatz
Des Lebens rauben kann, wenn Leben selbst
Dem Raub sich preisgibt? Wär er, wo er dachte, 
Jetzt dächt’ er nicht mehr. – Lebend oder tot? –
He, guter Freund! – Herr, hört ihr? – Sprecht! –
So könnt’ er wirklich sterben. – Nein, er lebt.
Wer seid ihr, Herr? –

König Lear IV, 6



Der Sohn spiegelt dem Blinden vor, daß ihn ein furchtbares Unwesen zur Klippe geführt und er sich wirklich herabgestürzt habe; doch himmlische Mächte, die »zu ihrem Ruhme vollbringen, was Menschen unmöglich ist«, hätten ihn getragen. Glaubt es der Gerettete? Er vertraut der Himmelsmacht wieder und ergibt sich, nicht anders wie ein antiker Held:


Ja, das erkenn’ ich jetzt. Ich will hinfort Mein Elend tragen, bis es ruft von selbst: Genug, genug, und stirb!

König Lear IV, 6



Der Selbstmord mußte getan sein; zu tief hatte sich der Gram in die Seele des Unglücklichen gefressen. Nun aber wird er frei und stark genug, den ihm bestimmten Tod zu erwarten. Die Szene ist wie ein Symbol: Ist nicht ein jeder Verzweifelte blind wie Gloster, der nicht weiß, daß sein Sohn neben ihm steht, der sein Trost sein wird? Ist nicht in der äußersten Verlassenheit eine Hilfe möglich, die Rettung ganz nahe? Gewiß, der Geblendete wird sein Augenlicht nicht mehr erlangen, das Entsetzliche, das er erduldete, nicht verschmerzen; er wird auch künftig nicht bewahrt bleiben vom Grauen der Welt. Aber er hat wieder gelernt zu beten, zu tragen. Auf dem Wege nach Dover rechtete er:

Was Fliegen sind

Den müß’gen Knaben, das sind wir den Göttern;

Sie töten uns zum Spaß.

König Lear IV, 1

Nun, da er vor seinem unseligen, irren König steht, fleht er um Beistand gegen die Versuchung:

Ihr ewig güt’gen Götter, nehmt mein Leben, 

Daß nicht mein böser Sinn mich nochmals treibt, 

Zu sterben, eh es euch gefällt.

Doch Lear und Cordelia werden von ihren Feinden besiegt und gefangen, und Gloster möchte aufs neue verzweifeln. Aber Edgar mahnt ihn:

Was? Wieder Schwermut? Dulden muß der Mensch

Sein Scheiden aus der Welt, wie seine Ankunft:

Reif sein ist alles.

Wie die Tragödie sich löst, das Recht wieder hergestellt wird, der Sohn sich zu erkennen gibt, zwischen Freud und Schmerz, im Übermaß, das diesem stürmischen Herzen eigen ist, »bricht es lächelnd«.

So ist die Versuchung ausgelebt, der Selbstmord überwunden mit diesem letzten Wort, das der Tragiker spricht beim Verlassen der von Leidenschaften zerklüfteten Welt, an der Schwelle der Gnade: Reif sein ist alles. Der Selbstmörder ist nicht »reif«, sein Ende nicht der ihm aufgetragene Tod, der sein Leben versöhnen soll. Auch Gloster tat Unrecht, als er Edgar verstieß. Es gibt einen Frieden, der hinter unsäglichen Schmerzen aufgeht, in der Erkenntnis der Schuld. Ihm muß der Mensch sich bereiten.


Laudato si, misignore, 

per sora nostra morte corporale.

Hl. Franz von Assisi

Damit gelangen wir an die Tore des Glaubens. Dem Christen ist der Selbstmord nicht erlaubt. Er soll nicht allein dulden wie die antiken Helden; sein Tod soll viel mehr sein – ebenso wie alles Leiden mehr sein soll –: das letzte Vorbringen seines Glaubens. Er soll Christus an seinem Leibe verherrlichen, »sei es durch Leben, sei es durch Tod« (Phil. 1, 20); darum muß er, wie der Apostel sagte, als er von seiner Sehnsucht nach Christus sprach, »im Fleische bleiben«. Der Christ soll Christus ähnlich werden im Tode (Phil. 3, 10). Es kann nur geschehen, indem er den Tod leidet, den er nicht gesucht, nicht gewollt und den er, da er über ihn kommt, aus Liebe zu Christus annimmt und »will«. In diesem Tode ist die wunderbarste Verheißung des Ähnlichwerdens; an diesem Tode wird der Gerechte erkannt werden am Tage des Gerichts. Dem Menschen ist der Leib gegeben, daß in ihm die Seele sich bewähre und der Vollendung entgegenstrebe durch alle Aufgaben, Versuchungen, Schmerzen, die das Gefangensein im Leibe bereitet. »Weil er das Fleisch an sich trägt, muß er Schmerzen haben, und weil seine Seele noch bei ihm ist, muß er Leide tragen« (Hiob 14, 22). Ohne den Leib könnte die Seele sich nicht läutern für Gott, und dafür soll die Seele den Leib verklären und mit emportragen; insoweit sie beide Christus ähnlich sind, werden sie gerettet werden.

Der Leib trägt Christi Sterben an sich und wird den Herrn dadurch verherrlichen; auch die Schmach der Gefangenschaft und Verspottung, der Mißhandlung und Entkleidung hat Christus vorweggenommen, im voraus erlitten. Es kann keine Schmach mehr geben, die im Gedanken an Christus, in der Liebe zu ihm, nicht tragbar wäre. Eine jede Schmach aber, die vor dem Dornengekrönten erduldet wird, krönt den Erniedrigten. Der Mensch, der dem gekreuzigten König unbeirrbar angehört, im Elend der Krankheit und unter der Gewalt verbrecherischer Verfolger, wird zum höchsten Menschenbilde emporgehoben, von ihm mit einem Widerscheine beschenkt. Der Mensch, der zum Gottmenschen hingewendet ist, wird das Bewußtsein seines Wertes nicht mehr einbüßen. Wie könnte er, der sich verantworten muß für seinen Leib, vor Gott erscheinen unter den Malen der Zerstörung, die er sich zugefügt? Solche Wunden und Narben nehmen den Glanz der Ähnlichkeit nicht an. Aber aus den dunkelsten Leiden noch können die weißen Kleider gewirkt werden, die der Seher von Patmos erblickte; es sind die Gewänder derer, die aus »großer Trübsal« (Offenbg. 7, 14) kommen vor Gottes Thron: »Sie werden nicht mehr hungern, noch dürsten, es wird nicht auf sie fallen die Sonne, noch irgendeine Hitze.« Das weiße Kleid wird die Gebrochene, tödlich Gekränkte umschimmern, und »Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen«.

Im Tode neigt sich Christus zu uns; mit unserem armen Sterben wollen wir Ihn. Damit ist der Tod nicht Vernichter, sondern Vollender, Wandlung ins Unvergängliche. Er ist der letzte Ruf Christi an uns, seiner Liebesmacht, die alles an sich ziehen will. Wie dürften wir gehen, eh wir den Ruf vernehmen? Und erst von dieser Wahrheit vom Tode her festigt sich das Leben; es gibt keine Flucht, keine Ungewißheit, keinen »Schlaf«, keinen Augenblick des Lebens, der nicht höchsten Wertes wäre, weil ein jeder die Möglichkeit der Entscheidung einschließt. Das Verlangen nach Zerstörung ist die Abkehr von Christus und damit die Abkehr des Menschen von sich selbst, seinem eigensten Kleinod, von der Krone, die ihm aufbehalten ist. Der Selbstvernichter kann nicht herrschen, nicht ordnen, weil er dem Grund widerstreitet, der von Anfang gelegt ist und dessengleichen niemand mehr legen kann bis zum Ende der Zeiten. Aber die Herrschaft des Selbstvernichters verbreitet die große Gefahr, den Menschen abzuziehen vom christlichen Tod, vom Rufe, der alles Zerstreute sammeln und vereinen will für die Ewigkeit. Der Selbstmörder frevelt an der heiligen Einheit unsterblichen Lebens, an Christus, der auferstehen will in unser Aller einigem Leben. Er frevelt an dem Leibe, seinem Bruder, und an einem jeden Menschenbruder, in dessen ewiger Lebensfülle der Anteil am Leben des Bruders ist.

Und doch sahen wir im Schatten dieser Jahre Menschen verzweifeln, deren Glauben wir bewunderten, und einen Tod suchen, der diesem Glauben widersprach. Wir können nicht urteilen, nicht rechtfertigen. Wir ahnen unerhörtes Leid und möchten es ehren. Aber dieses Leid ist ein Vorwurf, und es trifft uns alle. Hätte sich der Bruder gelöst von uns, wenn wir uns von ihm nicht gelöst hätten? Darauf, daß wir eins sind, eins sein wollen, gründet Gottes Gebot und Ordnung. Kein Einzelner wird es erfüllen. Wie aber, wenn nun doch Einzelne sind, wenn sie verlassen waren im schrecklichsten Augenblick? Haben nicht wir sie verlassen? Wo waren wir – und wo war unser Gebet? War es stark genug? Half es dem ihren, sie stark zu machen gegen die Verführung? Wer richtet die Frau, die sich barg hinterm Tod, weil sie allein war gegenüber der Gewalt? Wer den Erben und letzten Verfechter einer Tradition, der mit dieser Tradition die Welt zerbrechen sah und nicht mehr leben wollte, weil er kein Rittertum mehr fand? Niemand sagte ihm in der dunkelsten Stunde, daß Gott waltet über der Schöpfung und in ihr unendlich viel mehr beschlossen ist, als Menschen jemals vollbracht, jemals vererbt, verwaltet, in Ehren gehalten haben? Wer wies ihn an Gottes Reich, als die Trauer um das Irdische zu mächtig in ihm war? Und wo ist die Liebe, die die Drohung der Not entkräftete tausend und tausendmal? Als die Angst einen Einsamen überwältigte, hätte es vielleicht nur eines geringen Zuspruchs bedurft, der Gegenwart ruhigen Mutes, männlicher Zuversicht, um ihn zu retten. Und es mag schon unsere Schuld sein, daß er niemanden rief oder zu müde geworden war, um zu rufen. Der überall Unrecht antraf, nahm die Seinen bei der Hand und eilte zu Gott, um Recht zu erlangen von der Gerechtigkeit selbst. Es mögen viele Tode gestorben worden sein, die nur ein Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit waren. Und wie viele sind aus der Welt geflohen, weil wir mitgeholfen haben, die Welt zu verderben! Der Prozeß um all diese Schicksale ist nicht zu Ende; wir sind in die Verantwortung für sie gerufen.

Und so geben wir die scheinbar verlorenen Glieder des Einen Lebens nicht auf. Wir wissen, es waltet eine Barmherzigkeit, die über unser Begreifen ist. Es ist möglich, daß ein Gepeinigter sich über den Tod hinweg hinwirft vor Gottes Thron; daß eine Zertretene von Menschen, von sich selbst keine Wiederherstellung ihrer Würde mehr erwartet und sie unmittelbar erfleht von Gott; daß im Düster der Schwermut dieser Jahre unter so vielen Schatten der Gewesenen und den Schatten des Edlen selbst einige abscheiden, um bei Christo zu sein. Vielleicht reicht das Gebiet so weit wie das Totenreich. Im Gebet ist das Leben Aller, die Gegenwart Aller, die starke Hoffnung auf die Rettung der Toten.

Aber hier auf Erden, im Diesseits des Gebetes, muß eine Kraft sich entgegensetzen dem Zug zum Tode, der Versuchung zu sterben. Es ist die Kraft des Geistes, der entschlossen ist, das Sein zu denken statt des Nichts und die Kraft der Liebe, die zum höchsten Menschenbild sich wendet und von ihm über die Menschheit, vom Nächsten zum Nächsten, sich verteilt. Sie wäre unsäglich arm und völlig ungenügend, wenn ihr eine Kraft nicht entgegenkäme: Gottes Macht, der uns das Leben überantwortet, auf daß wir es verwalten im Wirken und Leiden und im Tode noch. Er führt uns, wohin wir nicht gewollt, als wir uns noch selber gürteten: Gerade das ist die Verheißung des uns auferlegten Todes, die mit einem jeden Sterben gewonnen, bestätigt werden will für Alle. Der Selbstmord ist das sichere Zeichen der Verwirrung aller Ordnungen, die Sünde, die Empörung selbst. Mit dem Heiligen von Assisi dürfen wir den Tod grüßen als unseren »Bruder« und die Schmerzen als »Schwestern«. Der Tod, in den wir uns ergeben in Christi Namen, wird uns retten, uns Alle vereinen für immer.
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IMMER LAUTER WIRD NACH STERBEHILFE GERUFEN.
Das kommt der Politik der Bundesregierung entgegen. Im Hinblick
auf die »reale Situation« Deutschlands will sie das drztliche Tétungs-
verbot lockern, denn unsere Gesellschaft altert und das Gesund-
heitssystem kollabiert. Der Pflegebedarf wird sich bis zum Jahr 2050
verdoppeln und vermutlich unbezahlbar werden. Dieses Problem
soll der assistierte Suizid auf scheinbar sanfte Weise [6sen. Das wiirde
verheerende Folgen haben.

Aus dem neuen Angebot wiirde bald ein soziales Druckmittel wer-
den. Aus dem »freiwilligen« Suizid wiirde rasch eine Pflicht, dem
Gemeinwesen nicht linger zur Last zu fallen. Wir wiirden die Sterbe-
hilfe nicht mehr loswerden. Denn sie verspricht die Macht iiber das
Schicksal. Sie macht die Gewalt, die von anderen ausgeht, zur eige-
nen, angeblich selbstbestimmten Tat. Eine solche »Erlgsung« Leiden-
der wire der Anfang einer neuen Barbarei. Sterbehilfe ist die Riick-
kehr zur Euthanasie ...

Sterbehilfe ist die kiinstliche Antwort auf ein kiinstliches Problem.
Sterbehilfe zerstére die Mitmenschlichkeit. Sterbehilfe ist der Offen-
barungseid ciner lebensfeindlichen Gesellschaft.

Andreas Krause Landt warnt vor einem »Selbstmord fiir alle«.
Axel W. Bauer warnt vor dem Gesetzestrojaner § 217 StGB.
Reinhold Schneider erklirt, warum der Mensch sich nicht tten darf.
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